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Vtie glaubwürdig ist
das Verteidigungs-
ministerium?

tlie glaubnärdig ist das Verteidigungsni-
nisteriun? ZDr Kontroverse zwischen Ver-
teidigrungsministerir:m und Evangelischer
Kirche

Das VerhäItnis zwischen Verteidigungsmi-
nisteriun und Evangelischer Kirche in
Deutschland ist durch den Militärseelsor-
gevertrag aus dem Jahr 1957 geregelt. Von
Kontroverse kann da nicht im Geringsten
die Rede sein. Ganz im Gegenteil ist der
uilitärseelsorgevertrag "in dem Bewußt-
sein der gemeinsamen Verantwortung für
diese Aufgabe" (Präambel ) , nämlich die
Militärseelsorge, abgeschlossen worden.
"Die Vertragschließenden werden eine etwa
in Zukunft zwischen ihnen entstehende
Meinungsverschiedenheit über die Ausl-e-
gung einer Bestimmung dieses Vertrages
auf freundschaftliche Weise beseitigen"
(Art. 27). oie Übereinkunft zwischen den
Vertragschließenden ist so umfassend und
unzweifelhaft, daß noch nicht einmal- eine
Kündigungsklausef in dem Militärseelsor-
gevertrag vorgesehen ist - was natürlich
nicht heißt, daß dieser oder irgend ein
anderer Vertrag prinzipiell und für aIIe
Zeit unkündbar wäre -.

Wie ist es also zu einer Kontroverse ge-
kommen - zu einer Kontroverse, in der die
Glaubwürdigkeit des Verteidigungsministe-
riums zur Frage wurde? Es begann - wie so
vieLes - rnit der Wende in der DDR. Sehr
bald bezog die Bundeswehr erste Standorte
in den neuen Bundesl-ändern. Damit wurden
die Landeskirchen in den neuen Bundeslän-
dern vor die Frage der Soldatenseelsorge
gestellt. Und überraschend schnell formu-
lierten die Landeskirchen und der Kir-
chenbund ihre grundsätzliche Position
überraschend schnell nur für denjenigen,
oer sich bisher nicht näher mit der Ge-
schichte und der theologischen Entwick-
Iung des Kirchenbundes in der DDR befaßt
hatte. Die 2. Tagung der Vr. Synode des
Bundes der Evangelischen Kirchen stellte
im September 1 990 in ihrem Beschluß zum

weiteren gemeinsamen l,leg von Bund und EKD

unter Punkt I.7 fest: "Die Synode weiß
sich an ihren Beschluß 'Bekennen in der
Friedensfrage' (1987) gebunden. Die Syn-
ode stellt fest, daß der Geltungsbereich
des von EKD und Bundesregierung geschlos-
senen t,lilitärseeLsorqevertrages durch die
Zusammenführung von Bund und EKD keine
Ausweitung auf die Gliedkirchen des Bun-
des erfährt. "

Natür1ich war mit diesem Grundsatzbe-
schluß das Problem nicht erledigt. Es
mußten pragmatische Lösungen gesucht und
gefunden werden, urn für die Soldatenseel-
sorge in den neuen Bundesländern zu einer
neuen kirchlichen Ordnung zu kommen. Daß
SoldatenseeJ-sorge weiterhin stattfinden
sofl-e - so wie sie auch schon zu Zeiten
der DDR stets stattgefunden hatte -, $,ar
unstrittig. Ebenso unstrittig war, daß
Strukturen predigen und daß sich also die
Strukturen der künftigen Sofdatenseel-
sorge an der Friedensbotschaft des
christlichen Glaubens zu orientieren hät-
ten. Auf dem Hintergrund solcher Gemein-
samkeiten theologischer Auffassungen in-
nerhalb des Kirchenbundes ninmt es nicht
wunder, daß sich recht bald erste Vor-
stellungen für eine Ordnung der beginnen-
den SoLdatenseelsorqe verdichteten.

Am 11./12. Januar'1991 beschloß die Kon-
ferenz der Kirchenleitungen des Bundes
der Evangelischen Kirchen eine Regelung
für die Seelsorge an Soldaten. In dem Be-
schluß wird festgestellt, daß eine Anwen-
dung des Militärseelsorgevertrages in den
Gliedkirchen des Bundes nicht erfolgt. Es
werden die Umrisse für eine Soldatenseel-
sorge skizziert, die in kirchlicher Ver-
antwortung steht und in enger Bezogenheit
zu den Ortskirchengemeinden wahrgenommen
wird. Der Dienst der Soldatenseelsorger
soLl auch innerhalb der militärischen
Einrichtungen stattfinden. Mit Schreiben
vom 30. Januar 1991 wird der Bundesmini-
ster der Verteidigung über die Vorstel-
lungen des Bundes der Evangefischen Kir-
chen unterrichtet und um seine Zustimmunq
grebeten.

In seinem Antwortschreiben von 06.05. 1 991
geht der Verteidigungsminj.ster auf die
Vorstellungen des Kirchenbundes ein. Er
bedauert, daß die ostdeutschen Landeskir-
chen den l"li1itärseelsorgevertrag nicht
übernehmen wollen - obwohl es sich bei
dem l4ilitärseelsorgevertrag aus seiner
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Sicht um eine optimale Regelung handelt.
Wörtlich schreibt der Verteidigungsnini-
ster: "Damit verzichten die Landeskirchen
vorerst auf eine Möglichkert optimaler
Wahrnehmung der christlichen Verkündigung
und Seelsorge für viele Soldaten. " Der
Verteidigungsminister erklärt sich be-
reit, für eine Übergangszert - bis die
ostdeutschen Landeskirchen den Militär-
seelsorgevertrag positiver beurteilen und
als Geschäftsgrundlage akzeptieren - eine
pragnatische Regelung zu treffen. Dazu
gehört das Zugeständnis, daß die Solda-
tenseelsorger in den neuen BundesLändern
ihren Dienst auch innerhalb der militäri-
schen Einrichtungen wahrnehmen können,
wenn "die beauftragten Pfarrer ihre Tä-
tigkeit in den Bundeswehrliegenschaften
im Rahmen der Verfassung und der gelten-
den Gesetze ausüben sowie die Entschei-
dung der Soldaten für die Wahrnehmung des
Wehrdienstes vorbehaltlos anerkennen. "

In seinem Schreiben vom 04.06.1991 an den
Verteidigungsninister begrüßt der Bund
der Evangelischen Kirchen die vom Vertei-
digungsninister eingeräumten Regelungen.
Zu dem Punkt der vorbehaLtl-osen Anerken-
nung wird jedoch eine Einschränkung vor-
getragen: "Zu der in Ihrem Schreiben ge-
nannten Voraussetzung einer vorbehaltlo-
sen Anerkennung der Entscheidung der Sol-
daten für die Wahrnehmung des Wehr-
dienstes ist es uns wichtig festzusteL-
l-en: Gewissensentscheidungenf auch solche
für den Wehrdienst, sind nach dem Ver-
ständnis unserer Kirchen sel-bstverständ-
lich zu respektieren. Eine vorbehaltlose
Anerkennung der Entscheidung für die
Wahrnehmung des Wehrdienstes kann es je-
doch unter theologischen Gesichtspunkten
aIs Direktive für die seelsorgerliche Ar-
beit nicht geben."

In seiner Antwort vom 24.06.1991 bekräf-
tigt Dr. Stoltenberg seine Auffassung und
besteht auf der vorbehaltlosen Anerken-
nung der Entscheidung der Soldaten durch
die Soldatenseelsorger. Die Positionen
drohten sich gegenseitig festzufahren und
zu verhärten. Daraufhin ernpfahl der Rat
der EKD das direkte Gespräch mrt dem Ver-
teidigungsminister. Das Gespräch fand
statt am 29 . 08 . 1 99 1 in Bonn. Außer dem
Verteidigungsminister nahmen an dem Ge-
spräch teil der Bevollmächtigte des Rates
der EKD, Bischof Binder, und der Leiter
der BerLiner AußensteLl-e der EKD, Ober-
kirchenrat Dr. Zeddies. Im Anschluß an

den Termin wurde der Verlauf des Gesprä-
ches von Oberkirchenrat Dr. Zeddies in
einer Aktennotiz festgehalten. Diese Ak-
tennotiz wurde den Leitenden Geistlichen
und Ieitenden Verwaltungsdienststellen
der ostdeutschen Landeskirchen ztge-
schickt. Gegenstand des Gesprächs war die
von Verteidigungsminister geforderte vor-
behaltlose Anerkennung. Wörtlich heißt es
in der Aktennotiz: "Dr. Stoltenberg hat
in dem Gespräch am 29.08. die Befürchtung
geäußert, daß die den Kirchen in den
neuen Bundesländern auf ihren l4unsch ohne
vertragliche Grundlage eingeräumte Mög-
lichkeit zur Seelsorge in militärischen
Einrrchtungen dazu benutzt werden könnte,
gegen dj-e Bundeswehr zu arbeiten. Deshalb
mügte gewährleistet sein, daß die beauf-
tragten Pfarrer sich ohne Einschränkung
an das Grundgesetz und die geltenden Ge-
setze halten. Dies ist von den kirchli-
chen Gesprächspartnern anerkannt worden.
Sie haben unter Bezug auf das genannte
Schreiben vom 04.06.1991 zugleich darauf
hingewiesen, daß Gewissensentscheidungen,
auch solche für den Wehrdienst, von den
Kirchen in jedem FalI respektiert werden.
Aus Gründen, die sich aus der Bindung an
den christlichen Glauben ergeben, könne
im Zusammenhang mit einer Gewissensent-
scheidung jedoch nicht die Forderung ei-
ner vorbehal-tl-osen Anerkennung erhoben
werden- Hier sei gSf. auch ein theologi-
scher Vorbehal-t angebracht. Der Bundes-
verteidigungsminister hat darauf geant-
wortet, daß er diese Erklärung ohne Wi-
derspruch zut Kenntnis nimmt. Wir sehen
unsererseits die Angelegenheit damit aLs
bereinigt an. "

Eine gute Woche später nach dem Gespräch
in Bonn, am 5. September 1991 , gibt der
Verteidj-gungsminister eine Weisung für
die Zusammenarbeit mit den für Seelsorge
an Soldaten beauftragten Pfarrern der
evangelischen Landeskirchen im !.lehrbe-
reich VII und VIII heraus. Erneut wird
die SoldatenseeLsorge innerhalb rnilitäri-
scher Einrichtungen mit der strittigen
Auflage versehen: "Voraussetzung dafür
ist bei der Tätigkeit innerhalb militäri-
scher Einrichtungen die Beachtung der
Verfassung und der geltenden Gesetze so-
wie das vorbehaltfose Anerkennen der Ent-
scheidung der Soldaten für die Wahrneh-
mung des tlehrdienstes. "

Am 02.05.1992 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung des Dietrich-Bonhoef-
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fer-Vereins (dbv) in der Evang. SoziaI-
akademie in Friedewald/Westerwald statt.
Der Mitgliederversammlung wurde vorste-
hend geschilderter Sachverhalt vorgetra-
gen. In der Diskussion während der Mit-
gliederversamrnlung sind folgende Fragen
und Bedenken laut qeworden:

1. In dem Gespräch am 29.08.1991 hat
der Verteidigungsminister erklärt, daß er
die Bedenken der Kirchen gegen eine vor-
behaltlose Anerkennung "ohne Widerspruch
zur Kenntnis nimmt". Die Kirchenvertreter
verlassen das Gespräch in dem Gefühl, daß
sie "die Angelegenheit damit a1s berei-
nigt" ansehen können - und müssen sich
anschließend in diesern GefühI getäuscht
sehen. Denn eine gute Woche später nimmt
der Verteidigungsminister die strittige
Formulierung ohne jede Anderung in seine
Weisung auf.

2. Daß sich die Soldatenseelsorger
ohne Einschränkung an das Grundgesetz und
die geltenden Gesetze zu halten haben,
wird von allen Seiten anerkannt. Bei der
"vorbehaltlosen Anerkennung" handelt es
sich um eine zusätzliche Bedingrung, die
von der Bundeswehr aufgestellt wird. Die
Frage ist, ob die Bundeswehr die Zulas-
sung von Soldatenseelsorge innerhalb ni-
litärischer Einrichtungen an solche zu-
sätzlichen Bedingungen knüpfen darf. rn
Artikel 1 41 der Weinarer Verfassung - er
ist Bestandteil des Grundgesetzes - heißt
es: "Soweit das Bedürfnrs nach Gottes-
dienst und Seelsorge im Heer, in Kranken-
häusern, StrafanstaLten oder sonstigen
öffentlichen Anstalten besteht, sind die
Religionsgesellschaften zur Vornahme re-
Iigiöser Handlungen zuzulassen, wobei je-
der Zwang fernzuhalten ist. " von einer
zusätzlichen Bedingung für die Zulassung
der Religionsgesellschaften ist in der
Verfassunq nirgendwo die Rede.

3. Das Verteidigungsministerium äu-
ßert die Befürchtung, daß die Soldaten-
seelsorger gegen die Bundeswehr arbeiten
könnten. So1che Befürchtungen haben nach
unseren Erfahrungen nirgendwo in der Re-
alität der Soldatenseelsorge einen An-
ha1t. Niemand verbindet mit der Soldaten-
seelsorge die Vorstellung einer Arbeit
gegen die Bundeswehr. Eine ganz andere
Frage ist es jedoch, ob sich die Solda-
tenseelsorge mit den friedensethischen
Prämissen der. Bundeswehr und den gewis-
sensethischen Konflikten der Soldaten

auseinandersetzen soII. Die Bundeswehr
scheint eine soLche Auseinandersetzung zu
fürchten. Sie möchte den Eindruck vermit-
teln, die von den Soldaten gefäJ-Ite Ge-
wissensentscheidung sei etwas festes,
statisches, dauerhaftes, aIIe zukünftigen
Fragen miterl-edigendes, etwas ethisch und
religiös Letztverbindliches - Verunsiche-
rung komme nur von außen und müsse deswe-
gen verhindert werden. Mit solchen An-
sichten gibt sich die Bundeswehr einer
Selbsttäuschung hin. Dre ethi-schen Fragen
und die Gewissensprobleme unter den Sol--
daten werden nicht erst von der kirchli-
chen Arbeit erzeugt. Viefmehr sind sie
vorhanden und können deswegen in der SoL-
datenseel-sorge nicht ausgeklarnmert wer-
don

Das Bestehen des Verteidj-gungsmi-
nisteriums auf der vorbehaltfosen Aner-
kennung wirft ein bezeichnendes Licht auf
dre Diskussion um den Beamtenstatus der
Mititärpfarrer. Gerne - aber nicht zu-
treffend - wird behauptet, der Beamten-
status der MiIitärpfarrer sei der Türöff-
ner zu den Kasernen, er sei notwendig, um

die Sicherheitsbedürfnisse der Bundeswehr
i. S. der Geheimhaltungsvorschriften zu
befriedigen. Indem dort, wo der Beamten-
status noch nicht eingeführt ist - näm-
lich in den neuen Bundesländern - | er-
satzweise die vorbehaltlose Anerkennung
gefordert wird, wird der Sinn der Bean-
tenstatus-Regelung aus der Sicht des Ver-
teidigungsmrnisteriums überraschend deut-
lich beleuchtet. Mit der Loyalitäts-
pflicht des Beamten soll- der Militärpfar-
rer auf die rechtlichen und poli-tischen
Rahmenbedingungen der Bundeswehr ver-
pflichtet werden. Gerade in den grundle-
genden Fragen sol-l- sich der Militärpfar-
rer an die Vorgaben gebunden wissen, die
für die Bundeswehr i-n Geltung sind. Und
zwar soll-en diese Vorgaben den Militär-
pfarrer nj-cht nur auf der VerhaLtensebene
(Gesetze), sondern auch auf der Mei-
nungs-, Gesinnungs- und Verkündigungs-
ebene (vorbehaltlose Anerkennung) rn die
Pflicht nehmen.

5. Die besagte Weisung des Bundesmi-
nisters der Verteidigung fordert nicht
nur die vorbehaltfose Anerkennung, son-
dern regelt auch, was eintritt, wenn der
vorbehaLtl-osen Anerkennung nicht nachge-
kommen wird. Sofdatenseelsorgern, die die
vorbehaltlose Anerkennung vermissen Las-
sen, wird der freie zugang zu den Bundes-
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wehrliegenschaften entzogen. Wörtlich
heißt es in der Weisung: "Die Entschei-
dung über Rücknahrne der freien Zugangsbe-
rechtigung zvr Truppenunterkunft (v91.
Ziffer III. 3 b) im FaIIe einer Nichtbe-
achtung der Grundlagen der Zusammenarbert
(Ziffer Ir. 2) durch den beauftragten
Pfarrer obliegt nach Rücksprache rnit der
zuständigen Landeskirche ausschl-ießlich
dem Bef ehlshaber im l,lehrbereich. " Unter
Zifter Ir. 2 war die vorbehaltlose Aner-
kennung gefordert worden. In der Wersung
des Verteidigungsministers ist weder vor-
gesehen, daß der beschuldigte Pfarrer,
der angeblich die vorbehaltlose Anerken-
nung vermissen läßt, in jedem Fall zu hö-
ren ist, noch ist eine Instanz oder ein
Verfahren genannt, das eine Überprüfung
der Entscheidung des Befehlshabers 1m

Wehrbereich mög1ich macht. Der Soldaten-
seelsorger ist dem subjektiven Entschei-
dungsverhalten eines Befehlshabers ohne
irgendeinen wirklichen Schutz ausgelie-
fert. Es ist nicht davon auszugehen, daß
sich die Kirchen in ihrer Fürsorgepflicht
für ihre Pfarrer mit einer solchen Situa-
tion der Soldatenseelsorge innerhalb mi-
litärischer Einrichtunqen zufrieden qeben
können.

6. Die Weisung des Verteidigungsmini-
steriums spricht von der "gemeinsamen
Verantwortung für die Seelsorge an den
Soldaten". Gemeint ist die gemeinsame
Verantwortung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Evangelischen Kirche
in Deutschland. Damit greift die Weisung
des Verteidigungsministeriums eine Fornu-
lierung auf, die sich bereits in der
präambel zum Militärseelsorgevertrag aus
dem Jahr 1957 findet. Auch dort ist von
der "gemeinsamen Verantwortung" die Rede.
Es muß von denen, die den MiIitärseelsor-
gevertrag nicht übernehmen, weil- sie die
"gemeinsame Verantwortung" und die daraus
abgeleiteten Konsequenzen und Regelungen
so nicht sehen, als provozrerend empfun-
den werden, daß ihnen erne Übergangsrege-
lung zugestanden wird, die genau jene
"gemeinsame Verantwortung" wieder an den
Anfang stel-It. Auf der Tagung des Diet-
rich-Bonhoeffer-Vereins vom 30.04. bis
02.05.1992 in der EvangeJ-ischen SozraL-
akademie in Friedewald/Westerwald hat
AxeI Noack, MitgJ.ied des Rates der EKD,
u.a. folgendes ausgeführt: "Der letzige
Militärseelsorgevertrag stellt die MiIi-
tärseelsorge unter die 'gemeinsame Ver-
antwortung' der'Bundesrepublik Deutsch-

land' und der 'Evangelischen Kirche in
Deutschl-and' (Präambel). Diese gemeinsame
Verantwortung leitet sich geschichtlich
her aus einer bis heute behaupteten
'Bringeschuld' des Staates. Auch in bezug
auf die Seelsorge habe der Staat - wegen
der grundgesetzmäßig garantieren freien
Religionsausübung - eine Bringeschuld ge-
genüber den Bürgern, die von staatswegen
gehindert sind, an einer 'normalen, ReIi-
gionsausübung teilzuhaben (Kaserne,
Psychiatrie, Gefängnis). Die aus dieser
Bringeschuld abgeleitete'gemeinsame Ver-
antwortung' ist auch der Grund für das
erheblich finanzielle Engagement des
Staates in bezug auf die Militärseel-
sorge. Dadurch entsteht aber letztlich
eine schwer durchschaubare Vermischung
von staatlichen und kirchlichen Zustän-
digkeiten, dj.e nach der Barmer Theologi-
schen Erklärung sehr problematisch, in
dem sensiblen FeLd von 'Kirche, Wehr und
Waffen' aber radikal abzuLehnen rst. was
wäre die Alternative? Sie ist denkbar
einfach: Gemäß Grundgesetz, Artikel 1 40
sind - formuliert in der Sprache der !.lei-
marer Republik - 'die Religionsgesell-
schaften zur Vornahme religiöser Handlun-
gen' - 'soweit das gedürfnis nach Gottes-
dienst und Seelsorge im Heer, in Kranken-
häusern, StrafanstaLten oder sonstigen
öffentlichen Anstalten besteht | -
'zuzulassen' . Inhalt einer vertraglichen
Regelung über die Seelsorge müßten also
die Modalitäten und praktischen Arbeits-
formen dieser, im Grundgesetz geregelten
'Zulassung' sein. Die Verantwortung für
die MilitärseeLsorge 1äge dann allein bei
den Kirchen. Dort qehört sie auch hin."

Nicht nur der Dietrich-Bonhoeffer-Verein
mel-det Bedenken an hinsichtlich der For-
derung einer "vorbehaftlosen Anerkennung"
der Entscheidung der Soldaten durch die
Soldatenseelsorger. Der Evangelische
Wehrbereichsdekan IV, M11i.tärdekan Horst
Scheffler, hat kürzlich darauf hingewie-
sen, "daß in dem Briefwechsel zwischen
den ostdeutschen Landeskirchen und dem
Bundesminister der Verteidigung, der die
)eLzt 9ü1ti9e Form der Soldatenseelsorge
fixiert, eine Formulierung festgeschrie-
ben wurde, in der es heißt, daß die be-
auftragten Pfarrer 'die Entscheidung der
Soldaten für die Wahrnehnung des Wehr-
dienstes vorbehaltl-os anerkennen' . Dieser
Begriff 'vorbehal-tlos' ist problematisch,
und seine Festlegung gilt für die in den
westdeutschen Kirchen aufqrund des MiIi-
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tärseelsorgevertrages arbeitenden Pfarrer
nicht. Im Gegenteil! Ich möchte so weit
gehen und sagen: Mit dieser Fixierung auf
die 'vorbehaltfose Anerkennung' der Ent-
scheidung der Soldaten für den Wehrdienst
wird gegen den Geist des Militärseelsor-
gevertrages versto8en. Da sehe ich ein
Problem" (Die Zukunft der Seelsorge an
Soldaten - Gespräch mit Wehrbereichsdekan
Horst Scheffler, in: Junge Kirche 5/92,
Seite 291-295, besonders Seite 294 f.).
Aus der Sicht des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins kann die Intention und Kritik von
Horst Scheffler nur begrüBt und unter-
stützt werden. Dennoch ist eine Rückfrage
notwendig. Horst Scheffler scheint davon
auszugehen, da8 nur für die Soldatenseel-
sorger in den ostdeutschen Landeskirchen
eine Pflicht zur "vorbehaltlosen Anerken-
nung" besteht, daß eine soLche Verpflich-
tung im BeamtenverhäItnis der westdeut-
schen Soldatenseelsorger dagegen nicht
enthalten ist. Dieser Rechtsauffassung
von Horst Scheffler kann der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein in Augenblick nur die
Vermutung des Gegenteils gegenü.berste1-
Ien. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn recht

bald von fachkompetenter juristischer
Seite eine Auskunft darüber vorgelegt
würde, welches der wirkliche Inhalt und
Umfang des Bundesbeamtenstatus der MiIi-
tärpfarrer ist und ob oder ob nicht der
Bundesbeamtenstatus die Verpflichtung zur
"vorbehaltlosen Anerkennung" der Ent-
scheidung der Soldaten enthält. Wenn die
These von Horst Scheffier, da8 der Beam-
tenstatus keine inhaltliche Bindung und
Beengung bedeutet, sich al-s nicht richtig
erweist, wird es um so dringlicher, in
Ablösung des Beamtenstatus nach einer
Neuregelung für den Status der Militär-
pfarrer Ausschau zu halten. Der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein schlägt vor, die Arbeit
der Soldatenseelsorger innerhalb militä-
rischer Einrichtungen in Zukunft auf der
Basis von Gestellungsverträgen zu organj.-
sieren (Gestellungsverträge statt Bundes-
bearntenstatus - Umsetzungsvorschläge des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins für eine Re-
forn der MiIitärseelsorge, in: Junge Kir-
ei:e 5/92, Seite 295-297).

August 1 992 KarL Martin

erklärte die Organisation in Stuttgart. Die
Pfarrer und Pfarrerinnen sollten nicht wie
bisher Angestellte und Beamte der Bundes-
republik und dienstrechtlich dem Bundesver-
teidigungsministerium unterstellt sein. Wei-
ter spricht sich die Akademikerschaft dafür
aus, das Evangelische Kirchenamt für die
Bun.leswehr aus dem Bundesministerium für
Verteloigung auszugliedern .und der EKD
zuzuordnen. Mit Hinblick auf die derzeitige
rechtlich unterschiedliche Situation in WesG

und Ostdeutschland heißt es, es sollte auch
geprüft werden. ,,ob sich nicht eine Regio-
nalisierung der Soldatenseelsorge als ange-
messener erweist".

Bischof Engelhardt für
Vertragsverlängerung
Hamburg. Landesbischof Klaus Engelhardt,
Vorsitzender des Rates der EKD hat sich für
eine Verlängerung des Militärseelsorge-Ver-
trags ausgesprochen. Er sei ein beispielhaf-
tes Instrument, um die ,,Vermengung von
Staat und Kirche zu verhindern", sagte En-
gelhardt am 26. November vor inrcrnationa-
len Vertretern in der Fühnrngsakademie der
Bundeswehr in Hamburg. Die Ablehnung
des Militärseelsorge-Vertrages in den ost-
deutschen Landeskirchen sei Ausdruck eines
tiefen Mißtrauens gegenüber dem Staat. En-
gelhardt: ,,Es müssen neue Erfahrungen ge-
macht werden mit einem lgsgq $taa[."

Militärseelsorge: Skepsis bei Zeitplan
Ottemeyer spricht von ,,stallschweigender Anwendung" im Osten
Bonn/Stuttgart. Der evangelische Milirärge-
neraldekan Johannes Ottemeyer (Bonn) hält
eine eventuelle Anderung des Milirdrseel-
sorgevenrages frtihestens 1995 für möglich.
In den jüngsten Mitteilungen des überpartei-
lichen christlichen Arbeitskreises,,siche-
rung des Friedens" äußerte sich Ottemeyer
skeptisch über den zeitlichen Ablauf des
Meinungsbildungsprozesses zu diesem Staat-
Kirche-Vertrag. Die Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland könnte frühe-
stens im Herbst 1993, der $tae1 wsgsn ds1
Bundestagswahl erst in der zweiten Jahres-
hälfte 1994 Stellung nehmen. Sowohl der
Bundest2g als auch die 24 evangelischen
landeskiichen müßten eine möelic-he Über-
einkunft akzeptieren.

Die ostdeutschen Landeskirchen lehnen die
Ubernahme des Vertrages von 1957 ab und
bevorzugen ein Modell gemeindenaher Seel-
sorge an Soldaten. Eine EKD-Arbeisgruppe
soll Vorschläge zur künftigen Gestaltung der
Militärseelsorge in Ost- und Westdeutsch-
land vorlegen . Zu der vom Verteidigungsmi-
nisterium zugestandenen Ubergangsregelung
für die neuen lärrler, in denen der Militär-
seel sorgevertra g derzeit offi ziell nicht ange-
wendet wird. erklärte Ottemever. die auf

dem Vertrag beruhenden Regelungen wür-
den dort ,,stillschweigend" angewandt. Ob-
nohl lebenskundlicher Unterricht offiziell
nicht stattfinde, erfolge er tatsächlich doch.

Für westdeutsche l(ommandeure in ostdeut-
schen Kasernen sei der Wunsch eines Solda-
tenseelsorgers nach Gesprächen mit Solda-

ten,,selbstversländlich" lebenskundlicher
Unterricht. Ahnliches gelte auch für Solda-
tengottesdienste. Besuche auf Ubungsplät-
zen und andere kirchliche Altivitäten.

Berücksichtigt werden sollte nach Auffas-
sung Ottemeyers, daß sich die Bundeswehr
in einer umfassenden Umstrukturierung be-

finde. Als Beispiel führte er die Diskussion
um internationale Einsätze an. Angesichts
der Tätsache, daß Staat und Armee derzeit
mit sich selbst beschäftigt seien, werde die
innerkirchliche Debane über den Militär-
seelsorgevertrag vielfach als,,überflüssig
und belastend" empfunden.

Für eine Anderung des Militärseeisorgever-
trages zwischen Staat und Kirche sprach sich
am24. November die Evangelische Akade-
mikerschaft in Deutschland aus. Verkündi-
gung und Seelsorge unter den Soldaten müß-
ten partnerschaftlicher geregelt werden,

49192 evangelische information
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I^Iei sung
des Bundesministers
der Verteidigung

schen Reich vom 20.07. 1 933 und den
aufgrund dieses ertikels erlassenen
"Statuten für den Jurisdiktionsbereich
des Katholischen MiIitärbischofs für
die Deutsche Bundeswehr" vom
23.11.1989 und den hierzu erlassenen
Vorschriften, Weisungen und Führungs-
hilfen (siehe VII).

4. Die evangelischen Landeskirchen in den
Wehrbereicl-ren VII und VIII konnten
sich noch nicht für die Annahme des
MiIitärseelsorgevertrags entscheiden.
Um dennoch den Soldaten in den Trup-
penteilen und Dienststellen der Wehr-
bereiche VII und VIII seelsorgerische
Betreuung auch durch evangelische
Geistliche zu gewährleisten, hat der
Bundesminister der Verteidigung - den
Wünschen der Landeskirchen fotgend
mit Bezug 2 f.ir eine übergangszeit von
2 Jahren eine pragmatische Regelung
getroffen. Für diese übergangszeit
gilt die nachfolgende t^leisung.

II . Absicht/Zielsetzunq

1. Die mi.litärischen Vorgesetzten haben
dafür zu sorgen, daß der Soldat seinen
Anspruch auf Seelsorge und ungestörte
Religionsausübung wahrnehmen kann.
Daraus erwachsen den militärischen
Vorgesetzten konkrete Aufgaben, unab-
hängig von der persönlichen Einstel-
lung zu religiösen Fragen.
Den Komnandeuren/Dienststellenleitern
wird dabei Handlungsspielraum zur Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit mit den
beauftragten Pfarrern eingeräumt.

2. Die beauftragten pfarrer können Seel_-
sorge für Soldaten auch innerhaLb der
militärischen Einrichtungen wahrneh-
men.
Voraussetzung dafür ist bei der Tätig-
keit innerhalb militärischer Einrich-
tungen die Beachtung der Verfassung
und der geltenden Gesetze sowie das
vorbehaltlose Anerkennen der Entschei-
dung der Soldaten für die Wahrnehmung
des Wehrdienstes. Eine Betätigung zu-
gunsten oder zuungunsten einer be-
stimmten politj-schen Richtung inner-
halb militärischer Einrichtungen ist
untersagt.

Verteiler 06.09.1991

Weisung für die zusammenarbeit mit den
für Seelsorge an Soldaten beauftragten
Pfarrern der evangelischen Landeskirchen
im Wehrbereich VII und VTII

1. Soldatengesetz g 36
2. Schreiben des Bundesninisters der Ver-

teidigung vorn 06.05.91 an den Leiter
des Sekretariats des Bundes der Evan-
gelischen Kirchen

3. BMV9 - Fü S r 4 - Az. 36-03-00 vom
13.05.91

I. Grundlaqen

1. Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnis-
freiheit sind Grundpfeiler und l.lesens-
merkmaLe unserer freiheitlichen Le-
bensordnung. Die Bundesrepublik
Deutschland gewährleistet die unge-
störte Religionsausübung und bekräf-
tigt den Anspruch der Soldaten auf
Seelsorge (Art. 4 cc, S 36 SG). Sie
bekennt sich damit zur Mitverancwor-
tung für die freie religiöse Betäti-
gung und die Ausübung der Seelsorge in
der Bundeswehr.

Im Bewußtsein der gemeinsamen Verant-
wortung für die Seelsorge an Soldaten
arbeiten die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Evangelische Kirche in
Deutschland sowie der Heilige Stuhl
seit Aufstellung der Bundeswehr in
Fragen der Mil-itärseelsorge vertrau-
ensvoll und partnerschaftlich zusam-
men.

Die MilitärseeJ-sorge durch haupt- und
nebenantliche katholische MiIitär-
geistliche in den Wehrbereichen VII
und VIII erfolgt - unter Leitung des
Kathol- i schen Mi I i tärbi schof samtes
uneingeschränkt in den Rechtsgrund-
lagen des Art. 27 des Konkordats zwi-
schen dem Heiligen Stuhl und dem Deut-

2.
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III . Durchführunqsrichtl-inien

1 . Benennung/zuteilung
a) Die Kirchenleitungen der östlichen

Landeskirchen benennen die von ih-
nen mit der seelsorgerischen Be-
gleitung der evangelrschen Soldaten
beauftragten Pfarrer den zuständi-
gen Wehrbereichskommando VII oder
VII.

b) Nach vorheriger Abstimmung nit den
Landeskirchen unterrichten die
Wehrbereichskommandos die Bundes-
wehrstandorte/truppenteile über die
für sie zuständigen Pfarrer.

2. Einweisunq/Information

a ) trlBK VIr/Vrrr bieten in Abstimmung
mit den Landeskirchen Informations-
seminare für die beauftragten Pfar-
rer an, in denen diese über
- Auftrag, Gliederung und Ausbil-

dung der Bundeswehr in den wBK

VII/VI]I
- die vorliegende Weisung
informiert werden.

b) Kommandeure/oienststellenLeiter Ia-
den die für ihre Ei-nheiten zustän-
digen evangelischen Pfarrer zur Ab-
sprache über die zusammenarbeit
al n

c) Dem beauftragten Pfarrer ist auf
seinen Wunsch während der Dienst-
zeiL Gelegenheit zur Vorstellung
bei den Sofdaten seines Zuständiq-
keitsbereiches zu qeben.

d) Die beauftragten Pfarrer sind
rechtzeitig und ausreichend über
die Seelsorge beeinflussende Vorha-
ben der Truppe (Übungen, Truppen-
übungrsplatzaufenthalte und Manöver )

zu unterrichten. Dienstliche Vor-
gänge werden hierfür nicht überlas-
sen; eine Teil-nahrne an Dienstbe-
sprechungen erfolgt nicht.

e) Die beauftragten Pfarrer erhaften
keine Meldungen gem: zDv 10/13
Besondere Vorkommnisse, sie sollen
aber von Todesfällen evangelischer
Soldaten unverzüglrch, ber UnfäI-
Ien, schweren Erkrankungen, Suizid-
versuchen in der Reqel- nit Zustim-

mung der Soldaten unterrichtet wer-
den.

f ) Eine ständige .Beglertung der Truppe
bei Übungen, Truppenübungsplatzauf-
enthalten und Manövern erfoLqt
nicht.

3. Unterstützunq der Seelsorqe an Sol-da-
ten durch die hierzu beauftraqten
evanqeliichen Pfarrer

a) Die Soldaten haben die Möglichkei.t,
l.n ihrer Freizeit kirchliche Ange-
bote der Ortskirchengemeinde wahr-
zunehmen und sich auch innerhalb
der militärischen Einrichtungen zt)
Gebet und Andacht zusammenzufinden.

b) In den militärischen Liegenschaften
werden geeignete Räune für Gottes-
dienste und rndrvidualseelsorge im
Rahmen der inf rastrukturellen t"töq-
Iichkeiten bereitgestellt.
Den beauftragten Pfarrern sind Be-
sucherscheine genäß zDv 10/6, (Nr.
1005 und AngI. B 8/1) auszusteLLen
(Besucherstatus). Der Aufenthalt in
der Kaserne ist auf den Unter-
kunftsbererch zu begrenzen.
Die Besuchsregelung ist gem. ZDv
1 0/5 llr . 205 durch die KasKdt umzu-
setzen.

c) Der Einsatz von DiensL Kfz richtet
sich nach den Bestimmungen der ZDv
43/2. Die beauftragten Pfarrer ver-
fügen über kein Rfz aus der Aus-
stattung der Truppen-
teile/oienststelLen. Ihre Mltnahme
als Zivilperson gemäß zDv 43/2, Nr.
305 zur Begleitung von Soldaten auf
dern l,lege zufvon krrchlichen Veran-
staltungen kann genehmigt werden.

d) Bei seelsorgerischen Veranstal-tun-
9eD, an denen Soldaten in größerer
ZahI teilnehmen, unterstützen die
zuständigen StandortäLtesten die
beauftragten Pfarrer auf Antrag
durch organisatorische Maßnahrnen.
Die Befehlshaber in den Wehrberei-
chen können hierzu Richtlinien er-
fassen.

e) Die Befehlshaber in den Wehrberei-
chen entscheiden über Einzelheiten,
die sich aus den besonderen Ver-
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hältnissen in den einzelnen Landes-
kirchen erqeben können.

4. Evangelische Gottesdienste und son-
stige seelsorgerische Veranstaltungen

a) Gottesdienste, die an Werktagen in
der Dienstzeit innerhalb der mili-
tärischen Einrichtung stattfinden,
sowie Gottesdienste aus Anlaß von
feierlichem GeIöbnis und Eid sind
zeitqerecht in angemessener Form
bekanntzugeben.
Gleiches gilt für Gottesdienste und
Veranstaltungen der Seelsorge in
der zuständigen evangelischen Kir-
chengemeinde.
Evangelische Gottesdienste in zeit-
lichem oder räumlichen Zusanmenhang
mit Truppenübungsplatzaufenthaften
oder Übungen können vereinbart wer-
uerl .

b) Zur Pflege und Vertiefung des reli-
giösen Lebens kann der Soldat an
Rüstzeiten teilnehmen. zu diesen
Rüstzeiten kann der Soldat durch
den beauftragten Pfarrer eingeladen
\^Ierden.
Die Gestaltung liegt allein in der
Verantwortung des zuständigen be-
auftragten Pfarrers.
Da Rüstzeiten im Rahmen der Seel-
sorge wichtig und zu fördern sind,
solI Grundwehrdienstleistenden zrtr
Teilnahme wenigstens einmal, Be-
rufs- und Zeitsoldaten mehrrnals
Sonderurlaub gem. SUV gewährt wer-
den (ZDv 14/5, F 51 1 ).

Nationale und internati-onaLe Solda-
tentreffen bieten für die teilneh-
menden Soldaten eine besondere Ge-
legenheit zvr Besinnung, zum Nach-
denken und zum gemeinsamen Gebet.
Sie sind im Hinblick auf Persön-
lichkeitsentwicklung und Toleranz
sowie Dialogfähigkej-t gerade auch
für Soldaten von herausragender Be-
deutung und deshalb zu fördern - zur
TeiLnahme kann Sonderurlaub gemäß
SUV gewährt werden (zDv 14/5, F
511).

Kirchentage sind Veranstaltungen
der evangelischen Kirche und kirch-
Licher Organisation. Auch die Sol-
daten sind aIs Glieder ihrer Kir-
chen und als Angehörige der Strert-

kräfte in einem demokratischen
Staat bei solchen Veranstaltungen
angesprochen und gefordert. Gerade
für ethische Aspekte der Friedens-
sicherung und Friedensförderung ha-
ben sie ihren Beitrag in das inner-
kirchliche Gespräch wie in den Dia-
1og zwischen Kirchen und Gesell-
schaft einzubringen. Kirchentage
sind hierfür ein geeignetes forum.
ZtuE Teilnahme an diesen VeranstaL-
tungen kann Sonderurlaub gemäß SUV
gewährt werden (ZDv 14/5, F 511).

5. Unterrichtunqen

a) Beauftragte Pfarrer erteilen keinen
lebenskundLichen Unterricht gern.
zDv 66/2.

- b) In einer Geseflschaft, die in wich-
trgen Lebensfragen eirr hohes Maß an
Meinungs- und Einstellungsvielfalt
aufweist, für die aber der Konsens
in Grundwerten unerläß1ich bleibt,
ist die Auseinandersetzung mit den
sittlichen und religiösen Grundla-
gen unserer Lebensordnung sowie den
ethischen und moralischen Aspekten
des Wehrdienstes für den Soldaten
und sein Selbstverständnis von Be-
deutung.
Die beauftragten Pfarrer können
aufgrund von konkreten Einladungen
mit Soldaten der Bundeswehr in Form
von Einzel- und Gruppengesprächen
auch innerhalb der Bundeswehrl-ie-
genschaften über o.a. Themen spre-
chen.

Finden diese Gruppengespräche auf-
grund einer Übereinkunft zwischen
Batai I l- onsKdr / D i ens t s te I I enl e i ter
und beauftragtem Pfarrer während
der Dienstzeit statt, sind sie i.m

Dienstplan auf zunehmen.

Der So1dat hat die Freiheit, über
seine Teilnahme/nicntteilnahme an
diesen Gruppengesprächen zu ent-
scheiden.
Für Soldaten, die an diesen Grup-
pengesprächen nicht teilnehmen wol-
Ien, ist während der Dienststunden
Ausbi ldungsdienst durchzuf ühren.

d)

d)
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IV. Vermittlunq von Kenntnissen über
Sinn, Aufqabe und Orqanisation der Mili-
tärseelsorqe sowie über die Zu-
sammenarbeit mit den beauftraqten Pfar-
rern in der Überqanqszeit

1. Im Grundwehrdienst und insbesondere in
der Ausbildung zum Offizier bzw. Un-
teroffizier sind Kenntnisse über den
Anspruch des Soldaten auf Seelsorge
und ungestörte Religionsausübung zu
vermitteln.

2. In Lehrgängen, die auf eine Funktion
aIs Disziplinarvorgesetzter vorberei-
ten, in den S-Verwendungslehrgängen
sowie in Lehrgängen für künftige Per-
sonaloffiziere, Kornpaniefeldwebel und
entsprechende Dienststellungen ist
eine Unterrichtung über Sinn, Aufgabe
und Organisation der l,Iilitärseelsorge,
insbesondere über die zusammenarbeit
zwischen Vorgesetzten und Militär-
geistlichen durchzuführen; zusätzlich
über die Zusammenarbeit mit den beauf-
tragten Pfarrern zu unterrichten. Die
Unterrichtung erfolgt durch das mili-
tärische Ausbiidungspersonal. Dabei
ist unter dem Gesichtspunkt einheitli-
cher Ausbildung besonders auf die Auf-
gabe des militärischen Führers ein-
zugehen, die sich aus den Zentralen
Dienstvorschri f ten , Mi 1 i tärseel sorge "
(zDv 66/1) und "Lebenskundlicher Un-
terricht" (ZDv 66/2) sowie der glei-
suung BMV9 Genfnsp - Fü S r 4 - Az 36-
01 -1 0 vom 1 2.11 .1 984 und dem Allgemei-
nen Umdruck Nr. 307 erseben.

Im Rahmen der sonstigen Ausbildungr zum
Offizier bzw. Unteroffizier ist eine
Einweisung in die o.g. Thematik durch
das militärische Ausbildungspersonal
durchzuführen. Die Militärgeistlichen
beider Konfessionen stehen als Berater
zur Verfügung.

Die Entscheidung über Rücknahme
der freien Zugangsberechtigung zur Trup-
penunterkunft (vgl. Ziffer III.3 b) im
Falle einer Nichtbeachtung der Grundlagen
der zusammenarbeit (Ziffer II. 2) durch
den beauftragten Pfarrer obliegt nach
Rücksprache mit der zuständigen Landes-
kirche ausschließlich dem Befehlshaber in
Wehrbereich.

VI. Meldunqen

Wehrbereichskommando VII und VIII erfas-
sen Umfang und Art der Zusammenarbeit mit
den beauftragten Pfarrern und melden
Erfahrungen a.d.D. zum 01.04.1992 und
01 .03. 1 993.

VII. Schlußbestimmunqen

1. Für die Dauer der Übergangsregelung
sind 1n den Truppentei-
len/Dienststellen in den !^lehrbereichen
VII und VIII für die seelsorgerische
Tätigkeit beauftragter Pfarrer der
evangelischen Landeskirchen an evange-
lischen Soldaten folgende Bestimmungen
nicht anwendbar: Gesetz über die Mili-
tärseelsorge von 26.01 .1957, VMBI
1 qq? s 756
Vertrag zur Regelung der evangelischen
militärseeJ-sorge vom 22.02.1957, VMBL

1957, S. 757 ff-
zDv 66/ 1 "Militärseelsorge"
zDv 66/2 "Lebenskundlicher Unterricht"
BMV9 GenlnspBw - FÜ S. r 4 - Az 36-01-
10 vom 12.11.1984
Allgemeiner Undruck Nr. 307 Führungs-
hilfe für Kommandeure und Einheitsfüh-
rar

2. Bezug 3 wird durch diese Weisung außer
Kraft gesetzt.

Oltmanns

Pommersche Kirche berief
haup tamt lic he n S o I dat e ns e e ls o r ger

Pfarrer Ulrich Erbe aus dem ostnieder-
sächsischen Ort Parsau wird erster hauot-
amtlicher Soldatenseelsorser in der Pom-
merschen Evanselischen Kirche. Der
51jährige Theologe wurde von der Kir-
chenleitung in Greifswald für drei Jahre
berut'en.
Erbe ist seit 1989 in der Gemeinde Parsau.
die zur Evanselisch-lutherischen Landes-
kirche in Blaunschweig gehört. Sein
Dienstsitz wird im Kreis Ückermünde sein.
wo sich am Standort Eggesin rund 4000
Bundeswehr-Soldaten befinden. Für die
Aufgabe habe sich in der Pommerschen
Kirche kein Bewerber gefunden, betonte
die Pressestelle (epd 29.6.92\
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Okumene

I{ort
der Ostdeutschen
Konferenz der EmK

t{ort der Ostdeutschen ,fährlichen Konfe-
renz der EnI( 1992 zu Fragen des Militär-
und Zivildienstes in der Br:ndesrepr:blik
Deutschland

1. Vlir haben uns im Prozeß der ökumeni-
schen Versammlung für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung in
der DDR zu einer vorrangigen Option für
die Gewaltfreiheit bekannt und die Ver-
pflichtung der Christen und Kirchen für
einen ökumenischen Friedensdienst vertre-
ten.
rn diesem Sinne bekräftigen wir die ent-
sprechenden Aussagen des Friedenswortes
unserer Jährlichen Konferenz 1 988 und be-
tonen, daß wir die Entscheidung junger
Männer für den Zivildienst auch heute für
das deutl-ichere Zeichen christlichen
Friedenswillens halten. Wir unterstützen
al-l-e Benühungen, die Bundesrepublik
Deutschland militärisch abzurüsten.

2- Wir übersehen dabei nicht die Pro-
b1eme, die sich aus der derzeitigen zi-
vildienstregelung ergeben. Die Diskrimi-
nierung der Zivildienstleistenden (2.8.
in der "Gewissensüberprüfung" und der
Länge ihres Dienstes) und das üblj-che
Verständnis dieses Dienstes a1s "Ersatz
für Wehrdienst" machen deutlich, daß die
Forderungen nach einem uneingeschränkten
Recht auf Wehrdienstverweigerung und nach
einem wirklichen Friedensdienst noch
nicht erfüllt sind. Daraus folgt, daß ein
Überdenken der Zivildienstkonzeption
dringend nötig ist. Als eine Möglichkeit
dieses Zivildienstes schlagen wir einen
Versöhnungsdienst in Osteuropa vor. Ej-n
solcher Dienst könnte die friedlichen und
zivilen Beziehungen unter den Staaten Eu-
ropas fördern und verstärken helfen.

3. Besorgt sind wir über die Nachrich-
ten, daß Jugendoffiziere der Bundeswehr
zur öffentlichkeitsarbeit rn Schulen ein-
gesetzt werden. Wir erinnern uns an die
Präsenz der Nationalen Volksarmee an den

sozialistischen Schulen der DDR und be-
klagen, daß es keine staatlich unter-
stützte vergleichbare Arbeit des ziviL-
dienstes gibt, um Jugendlichen eine mün-
dige Entscheidung zu ermöglichen. Deshalb
fordern wir die staatlichen Stellen auf,
hier Gleichberechtigung zu schaffen.
Gleichzeitig bitten wir das Kinder- und
Jugendwerk unserer Kirche, in diesen Fra-
gen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
besonders aktiv zu werden.

4. Junge Christen, die Zivildienst oder
Wehrdienst leisten, brauchen während die-
ser Zeit besondere eegleitung und Einbin-
dung in die Gemeinden vor Ort. Das ent-
spricht unserem methodischen Gemeindever-
ständnrs. Aus diesem Grund und der frer-
kirchlichen Tradition der Trennung von
Kirche und Staat sprechen wir uns gegen
eine Einbindung von Pastorinnen/Pastoren
unserer Kirche in Strukturen der Bundes-
wehr aus. Auch haben wir Bedenken, ob der
friedensethische Auftrag der Gemeinde
Jesu bei einer Verknüpfung der Seelsorge
rnit militärischen Strukturen klar genug
deutlich werden kann. Wir sind daher
dankbar, daß die westdeutsche Zentralkon-
ferenz sich stets für das Fernbleiben
sowohl von einem Militärseelsorgevertrag
wi.e auch von der "AG für Soldatenbetreu-
ung" entschieden hat und bitten die neue
Zentralkonferenz unserer Kirche in
DeutschLand an1äßIich ihrer 1. Sitzunq
diese Haltung zu bekräftigen.

gez. Dr. U. Meisel
(Vorsitzender )

gez. G. Straka
( Schriftführer )

Dr. Ulrich Meisel, Mittelbreite 46,
0-4500 Dessau
und Pfarrer Straka, ev.

230
-mp-

thodistischen Kir
0-30 1 0 Magdeburg.

Pastorat der
Breiter bleq

Protestanten
Von Martin Luther bis
Dietrich Bonhoeffer

Portraits herausgegeben
von Klaus Scholder und
Dieter Kleinmann

.Iampogrm bya|üb
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Okumene

Konferenz der EmK

Evangelisch-methodistische Kirche in
Deutschland
1. Zentralkonferenz
1992, Berlin
Pressebüro
Berlin-Kreuzberg,
Wrangelstraße 98

5. bis 'l 1 . Oktober

Oberstufenzentrum,

Gegen Einbind:ng vo- Seelsorge in Struk-
turen der Bundesrrelrr

@sa.ntdeutsche Konferenz nacht sich ost-
deutsche Haltung zu eigen

Die erste gesamtdeutsche Zentralkonferenz
der Evangelisch-methodistischen Kirche
machte sich ein Wort zu Fragen des MiIi-
tär- und Zivildienstes der Konferenz
ihres ostdeutschen Kirchenqebietes zu ei-
gen.
Es lautet:

Junge Christen, die Zivildienst oder
Wehrdienst leisten, brauchen während die-
ser Zeit besondere Begleitung und Einbin-
dung vor Ort. Das entspricht unserem me-
thodistischen Gemeindeverständnis. Aus
diesem Grund und der freikirchlichen Tra-
dition der Trennunq von Kirche und Staat
sprechen wir uns gegen eine Einbindung
von Pastorinnen/Pastoren unserer Kirche
in Strukturen der Bundeswehr aus. Auch
haben wir Bedenken, ob der friedensethi-
sche Auftrag der Gemeinde Jesu bei einer
Verknüpfung der Seelsorge mit militäri-
schen Strukturen kl-ar genug deutl-ich wer-
den kann. Wir sj.nd daher dankbar, daß die
Zentralkonferenz West sich stets für das
Fernbleiben von einem Militärseelsorge-
vertrag wie gegen die Anstellung haupt-
amtlicher Soldatenbetreuer entschieden
L^!
Ird u .

Vtort
der Gesamtdeutschen ,Nicht auch

noch dasln
Hearing zur Militärseelsorge

in der Evangelischen Akademie
in Tutzing

n die Arme fielen sich die Kontrahen-
ten des westdeutschen Militärseelsor-
gevertrages nicht. Mit hartnäckiger

Nachdenklichkeit wurde auf einem Hea-
ring der Evangelischen Akademie Tutzing
über die Militärseelsorge gestritten. Einig-
keit bestand in einem Punkt: Die zwe[jäh-
rige Übergangszeit einer Denk- und Er-
probungsphase, in der die evangelischen
Kirchen in Os+'rutschland ihre Erfahrun-
gen ohne ucn westdeutschel. "filitärseel-sorgevertrag sammeln können, reicht
nicht aus. ,,Wir müssen Zeit gewinnen und
brauchen eine längere Uberlegensphase",
sagte der bayerische Synodalpräsident
Dieter Haack (Erlangen). ,,Wir dürfen
nicht unter Druck geraten und Druck aus-
üben", meinte Oberkirchenrat Werner
Hofmann, Leiter des bayerischen Landes-
kirchenamtes und Mitglied des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD).

Auch nicht, wenn das Bundesministerium
für Verteidigung auf eine möglichst baldi-
ge einheitliche Regeglung drängt - die
derzeitige Ungleichheit könne auf Dauer
,,für die innere Struktur der Streitkräfte
nicht gut sein", sagte der Leitende Regie-
rungsdirektor im Bonner Ministerium,
Friedrich von Gilsa. Er wies darauf hin,
daß Verträge einzuhalten sind. Und Ver-
tragstreue erwarte die Bundesregierung.
Eine Anderung oder Kündigung des
Staatskirchenvertrages von 1957 sei juri-
stisch nur sehr schwer zu realisieren, un-
terstrich Hofmann.
So bescherte die juristische Diskussion
auf diesem Hearing Ernüchterung. Wozu
überhaupt diskutieren, wenn juristisch
scheinbar ohnehin nichts zu machen sei,
fragte im kleinen Kreis ein Teilnehmer.
Und in der Schlußrunde nannte der Wolfe-
ner PfarrerAxel Noack, Mitglied des Rates
der EKD, ein Motiv ostdeutschen Wider-
stands gegen den Militärseelsorgevertrag:
Erst sei die Kirchensteuer, dann der Reli
gionsunterricht vom Westen aus überge-
stülpt worden - ,jetzt nicht auch noch
dasl"
Akademiedirektor Friedemann Greiner
faßte die Diskussion so zusammen: Trotz
aller friedensethischen Kontroversen ging
es nicht um ,,das Daß, sondern um das
Wie" der Militärseeisorge. Daß Soldaten
der Seelsorge bedürfen, darin waren alleGOTT TJND DIE WELT

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - Nr. 43 - 23. oktober .|992
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EKD-Ausschuß

Ausschuß zur
künftigen Gestaltung
der I"IiIitärseelsorge

Büro der Synode
Drucks. Nr. fT t/1
3. Tagrung der 8. Synode
Kirche in Deutschland
1992

der Evangelischen
in Suhl, November

(Präsident Dr. Eckhart von Vietinghoff)

Bericht des Ausschusses zr:r känftigen Ge-
staltung der nilitärseelsorge

Die Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland hatte auf ihrer Tagung im No-
vember 1991 den Rat der EKD gebeten, eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, die den bishe-
rigen Militärseelsorgevertrag überprüft
mit dem ZieL, eine gemeinsame Regelung
für die z.Z. unterschiedliche Wahrnehmung
der Militärseelsorge zu erarbeiten.

Der Rat hat daraufhin in seiner Sitzung
am 22- Februar 1992 einen "Ausschuß zur
künftigen Gestaltung der MiIitärseel-
sorge" eingesetzt und in den Ausschuß 19

Mitglieder und ftinf Berater berufen. Die
Geschäftsftihrung des Ausschusses Iiegt
bein Kirchenamt der EKD. Der Rat hat den
Vorsitz des Ausschusses Herrn Dr. Eckhart
v. Vietinghoff, Präsident des Landeskir-
chenantes der Ev.-tuth. Landeskirche Han-
novers, den stellvertretenden Vorsitz
Herrn Pastor AxeI Noack, Mitglied des
Rates der EKD, übertragen. Die zusammen-
setzung des Ausschusses ist der Anlage zu
entnehmen.

Der Ausschuß hat bislang zweimal getagt.
In seiner konstituierenden Sitzung am 22.
Mai 1992 hat er mit der Erhebung des
Sachstandes begonnen. Dazu hat er sich
mit den rechtlichen Grundlagen des Ver-
trages der Bundesrepublik Deutschland mit
der Evangelischen Kirche in Deutschland
zur Regelung der evangelischen Mititär-
seelsorge (MiIitärseelsorgevertrag) vom
22. Februar 1957, mit der Praxis der Mi-

1itärseelsorge in den westlichen Glied-
kirchen der EKD, mit der Praxis der Seel-
sorge an Soldaten in den östlichen
Gliedkirchen der EKD sowie mit Zu-
kunftsaufgaben der Bundeswehr befaßt.

In seiner Satzung am 24. und 25.9.1992
hat der Ausschu8 unter Beratung durch den
Leitenden Militärgeistlichen der Luftwaf-
fenseelsorge der Niederlande einen Ver-
gleich mit der Militärseelsorge im west-
lichen Ausland vorgenommen und ökurneni-
sche Aspekte gesammelt. Sodann hat der
Ausschuß sich der friedensethischen Dis-
kussion zugewandt um zn klären, unter
welchen grundsätzlichen Voraussetzungen
die gerneinsame Arbeit im Ausschuß statt-
findet. Für die Weiterarbeit sind ein
vorläufiger Themenkatalog aufgestellt und
ein mögIicher Zeitplan für die Meinungs-
bildung und Beschlu8fassung der kirchli-
chen Gremien diskutiert worden.

Für die dritte Sitzung am 19.11 .1992 ist
eine ausführliche Beschäftigung mit der
dienstrechtlichen Stellung der Militär-
pfarrer und möglichen Alternativen vorge-
sehen. In diesem Zusammenhang sollen auch
völkerrechtlich relevante Fragen behan-
delt werden.

Bereits dieser Überblick macht die große
Vielfalt und Komplexität der zu behan-
delnden Fragen und die Notwendigkeit sehr
sorgfältiger Information und Abwägung
deutlich. Um so stärker tritt auch her-
vor, daß eine besondere innerkirchliche
Aufgabe darin besteht, den Informations-
stand über die Praxis und rechtliche Ge-
staltung der evangelischen Militärseel-
sorge und über denkbare Fortentwicklungen
zu vertiefen, damit eine sachgerechte
innerkirchliche Diskussion gefördert
wird.

Daß nach dem bisherigen Beratungsstand
des Ausschusses abschließende Ergebnisse
noch nicht vorgeleqt werden können, ver-
steht sich von selbst. Doch lassen sich
bererts jetzt folgende Verständigungen
des Ausschusses festhalten:

'l . Grundsätzliches
a) Die Kirche hat ihren Dienst den Men-
schen im Bereich des Militärs ebenso zu
leisten, wie den Menschen in allen ande-
ren Lebensbereichen. Dieser Dienst ist
unverzichtbar. Er ist freilich Dienst in
einem besonderen und geprägten Lebensbe-
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EX(D-Ausschuß

reich, wie wir ihn vergleichbar auch
sonst in der Kirche kennen, etwa in der
Anstaltsseelsorge oder im Dienst an ein-
zelnen Berufsgruppen. Entscheidender Maß-
stab für die Ausrichtung dieses Dienstes
ist für die Kirche die vo1le inhaltliche
Freiheit ihrer Verkündigung und Seel-
sorge. Diese ureigene inhaltliche Verant-
wortung kann sie nicht abgeben und nicht
teilen. Hiervon zu unterscheiden ist die
Gestaltung des rechtlichen und organisa-
torischen Rahmens, in dem dieser Dienst
geleistet wird. Dazu sind verläEliche und
klare Regelungen zwischen den beiden be-
troffenen Lebensbereichen, also zwischen
Kirche und Staat, nötig, damit die Seel-
sorger in der Praxis des Dienstes z.B.
zugang zu militärischen Einrichtungen er-
halten, die Soldaten auf Übungen,
Schif an Standorten im
Ausla en. Hier geht es
also Verantwortung von
Kirche und Staat, im Lichte der Religi-
onsfreiheit die Ausübung der Seelsorge in
der Bundeswehr zu gewährleisten und die
dafür geeigneten rechtlichen und organi-
satorischen Strukturen zu vereinbaren.

Materieffer Inhalt und äußere Struktur
einer Aufgabe müssen und können zwar un-
terschieden werden, beeinflussen sich
aber zugleich wechselseitig. Die Arbeit
des Ausschusses orientiert sich daher an
folgender Frage: WeIche Strukturen ge-
währleisten am sachgerechtesten die in-
haltlich freie und unfassende Verkündi-
gung und Seelsorge der Kirche an den Sol-
daten und stellen die dazu geeignetsten
Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung?

Der Ausschuß geht davon aus, daß es auf-
grund des Art. 27 des Militärseelsorge-
vertrages rnöglich sein wird, mit dem
Staat ggf. über veränderungen des bishe-
rigen rechtlichen Rahmens der Militär-
seelsorge zu verhandeln.

b) Der Dienst der Militärseelsorge ist
unmittelbar berührt von der friedensethi-
schen Debatte. Eine erneute Verständigung
über friedensethische Fragen ist in jüng-
ster Zeit dringlicher geworden durch die
veränderte weltpolitische Situation.
Diese Debatte ist jedoch Aufgabe der gan-
zen Kirche. Sie kann nur als ein länger-
dauernder ProzeB in Offenheit und Respekt
vor gegenseitigen Positionen zu Ergebnis-
sen führen. Der Ausschuß sieht es nicht
a1s seine Aufgabe äDr an diesem Ptozeß

maßgeblich mitzuwirkenn. Er unterstreicht
aber die Dringlichkeit des friedensethi-
schen Klärungsprozesses für die Gesamt-
kirche. Die uilitärseelsorge ist auf die
Verständigung in der Gesamtkirche ange-
wiesen. Sie hat mit ihren Gemeindeglie-
dern, den Soldaten, inn ständigem ce-
spräch über diese Fragen zu sein. Doch
ebensowenig wie die Militärseelsorge eine
Sonderethik entwickeln solI, sollte ihre
Struktur auch nicht zum zentralen Objekt
der friedensethischen Debatte gemacht
werden. Eine K1ärung der Strukturfragen
der MiIitärseelsorge sollte gich daher
nicht zu Lasten unserer Gemeindeglieder
unter den Soldaten und der an sie gewie-
senen Seelsorger hinziehen bis z! einem
relativen Abschluß der gesamtkirchlichen
f riedensethischen Debatte.

2. Einzelfraqen
a) Erste Erfahrungen in den östlichen
Gliedkirchen zeigen, da8 eine ausschließ-
lich nebenamtfiche MiIitärseelsorge sehr
bald die Gerneindepfarrer überfordern kann
und daher an großen Standorten eine
hauptamtliche Seelsorge an Soldaten nötig
wird. Den Ausschuß ist deutlich, daß auf
die Landeskirchen auch in anderen Berei-
chen eine FüIIe von neuen Aufgaben zukom-
men/ sie personell wie finanziell an
Grenzen stoßen und im Prozeß der Suche
nach Prioritäten die Seelsorge an So1da-
ten aLs ein Arbeitsfel-d neben anderen
steht.

b) Ein fester verläßIicher Zeitplan kann
jetzt noch nicht genannt werden. Doch
zeichnet sich folgender Ablauf ab: Rat
und Synode der EKD werden im Herbst des
Jahres 1 993 einen umfangreicheren und
konkreteren Bericht erhalten. Danach wird
der Rat der EKD seine Vorstellung formu-
lieren müssen, um mit dem Staat verhan-
deln zu können. Auch wird der Rat sich
mit den Gliedkirchen der EKD ins Benehmen
setzen müssen. Außerdem wird er Kontakt
zu haLten haben mit der römisch-katholi-
schen Kirche. Sie ist zwar nicht direkt
in das Vertragswerk eingebunden, aber
durch Änderungen auf evangelischer Seite
möglicherweise mit betroffen. Nach alle-
dem könnte frühestens irn Herbst 1 994 der
Synode ein Gesetzesvorhaben zur Beschluß-
fassung vorgelegt werden.

Es folgt
die Liste der Ausschußmitglieder
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H(D-Ausschuß

AusschuS zur känftigen Gestaltung der Mi-
IitärseeLsorge

Vorsitzender
Präsident Dr. Eckhart
Hannover

v. Vietinghoff,

Mitglieder der Synode
Dozent Pfarrer Peter Bukowski, Wuppertal
Ilinisterialdirigent Cornelj-us A. v. Heyl,
Erfurt
Oberkonsistorialrat Dr. Hans-Jochen
Kühne, Görlitz
Oberst i.G. Herwig Pickert, Hamburg
Karl-Heinz WeIz, Dresden

Mitglieder des Rates der EKD

Oberkonsistorialrätin Rosemarie Cynkie-
wicz, O-BerIin
Pfarrer Axel Noack, Wolfen
Bundesminister a. D. Dr. Jürqen Warnke
MdB, SeIb
Ministerio.t-direktor a. D. Dr. earthold C.
Witte, Bonn

Mitglieder aus den Leitungen der Glied-
kirchen
Oberkirchenrat HaraId Bewersdorff, Düs-
seldorf

Oberkirchenrätin Heidi Fischer, Darmstadt
Oberkirchenrat Theodor GLaser, München
Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder,
Greifswald
Vizepräsident Henning Kramer, Kiel

Mitglieder aus der Soldaten- bzw. Mili-
tärseelsorge
Pfarrer Erhard Graf, Vippachedel-hau-
sen/'r'n.
Generalmajor Graf J.-4. v. Kielmansegg,
Mönchengladbach
Frau Dorothee Schmidt-Smeding, Kiel
MiIitärpf arrer Dr. Heinz Z j-mrnermann-

Stock, Rendsburg

Berater
uilitärbischof Heinz
Mi1 itärgeneralvikar
Niermann, Bor::',
Militärgenera:Cer -r.
Bonn
Oberkonsis 'crialrat

Georg Binder, Bonn
Prälat Dr. Ernst

Johannes Ottemeyer,

Detlef Rückert,
0-Berlin
Propst Hans Treu, Wittenberg

Geschäftsführer
Oberkirchenrat Wolfgang Wild (EKD), Han-
nover

Pfarrer unter den Soldaten: Seit der deutschen Einheit und der damit neu aulgeworfenen
die Diskus.ston um verschiedene Konzepte und Ansichten nicht ab.

Frage nach der Form der Militii.rseelso.rge reit3t
Foto: epd-bildlHoppe
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Vertrag sdi skus s ion

Bischof Engelhardt für
Vertragsverlängerung
Hamburg. I-andesbischof Klaus Engclhardt,
Vorsitzender dcs Ratcs der EKD, hat sich für
eine Verlängerung des Militärscclsorge-Ver-
Irags ausgesprochen. Er sei ein beispielhaf-
tes Instrument. um die ,,Vermengung ron
Staat und Kirche zu verhindcrn", sagrc En-
gelhardt am 26. Nwembcr r'or inrcrnationa-
len Venretcrn in der Führungsakademie der
Bundeswehr in Harnburg. Die Ablehnung
des Militärseelsorge-Vertrages in den ost-
deutschen Landeskirchen sei Ausdruck cines
tiefen Mißtrauens gegenüber dem Staat. En-
gelhardt: ..Es müssen neue Erfahrungen ge-
macht werden mit einem neuen Staat."

Der EKD-Ratsvorsiuende betonte. daß nur
eine kleine Minderheit in der evangelischen
Kirche den Militärseelsorge-Venrag aus pa-

zifistischen Gründen ablehne. Die überwie-
gende Zahl der Gegner des Venrages fürch-
teten einen allzu großen Einfluß des Staates,
wenn die Militärseelsorge, wie bisher in dcn
westlichen Landeskirchen üblich, dem Suat
unterstellt sei.

evang. information 49/92

Erste Seelsorgerin
bei der Bundeswehr
Eich. Entmals wird mit Pfarrerin Ruth
Drach-Weicker künftig eine Frau als Seelsor-
gerin bei der Bundeswehr wirken. Bei der
Ordination der 30jährigen Theologin in der
Kirche von Eich erklärte der rheinhessische
Propst Hermann Petersen am Z Februar, daß
Ruth Drach-Weicker,,einen urigeuöhnlichen
Weg" beschreite, indem sie als Pfarrerin un-
ter Soldaten der Bundeswehr arbeite. ,,Mög-
licherweise werden Sie mit Soldaten Gottes-
dienst feiern, die vor einem Kampfeinsatz
stehen, von dem sie verwundet oder auch gar
nicht mehr lebend zurückkehren werden",
sagte der Propst. Es gelte, im ,,christlichen
Zeugnis" darauf hinzuarbeiten, d"ß ,,immer
weniger Waffen" produziert und gebraucht
würden.

Evang. Kirchenzeitung für
Nr. 6/93 vom O7.02.1993

Hessen und iilassau

//e[rn ob zurn 6eb,

f nb 
'ar

t1,t

lomcr mehrjunge Minocr vencigcrn den Dienst in dcr Bundesrehr.

Krncnr UND Wrlr

Eine,,wichtige Aufgabe"
Soldatenseelsorge bleibtüeiter in deöiskussion

HANNOVER. Die gegenwärtige
Form der Seelsorge an Soldaten
bleibt innerhalb der Evangelischen
Kirche in Deutschland weiterhin
umstritten. Die Kirchen mül3ten
noch klären. ,,welche Konsequenz
aus den Erfahrungen der Pfarrer an
großen Standorten gezogen werden
muß. die mit der nebenamtlichen
Wahrnehmung dieses Auftrages
überlastet sind", hieß es in Hanno-
ver nach einer Konsultation evan-
gelischer Militärpfaner in Berlin.
Erforderlich seien außerdem Regc-
lungen zur finanziellen Absiche-
rung des Dienstes sowie zur Unter-
stützung der Rüstzeiten.

Bei dem Treffen in Berlin sind
auch Positionspapiere der Solda-
tenseelsorgerkonvente aus Thürin-
gen und Sachsen vorgestellt wor-

den. Ubereinstimmuns hat dabei
darin bestanden. daß die seelsor-
gerliche Begleitung von Soldaten
weiterhin eine ..wichtige Autgabe"
der Kirchen sei. An vielen Stand-
orten hätten sich bereits kontinu-
ierliche Arbeitsbeziehungen ent-
rv ickelt.

Gegenwärtig haben nach Ansa-
ben der Evangelischen Kirche in
Deutschland in den neuen Bundes-
ländern 60 evangelische Pfarrer
einen Auttrag zur Seelsorge an
Soldäten. Es gebe 'in diesem
Bereich zwei hauptamtliche Pfän-
stellen und zwei Halbtagsstellen.
Innerhalb der deutschen evangeli-
schen Kirche ist derzeit unter ande-
rem der Status der Militärptaner in
Westdeutschland als Beamte auf
Zeit umstritten.

evang. inf orrnation 6/93
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Sachsen:
Thesen

Pfarrer Gotthard hleidel, Kirchplatz 9,
7022 Leipzig

Thesen

1 . Ausgrangrslage
Di.e Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat
durch die Berichterstattung des Theologi-
schen Ausschusses der Ev.-Luth. Landes-
synode eine Stellungnahme zur Soldaten-
seelsorge bezogen, in der sich nrcht nur
die Kompliziertheit dieser Materie zeiqL.
Es wird gleichzeitig deutlich, daß dj-e
evangelischen Kirchen des ehemaligen Bun-
des vor einer schwierigen Neubewertung
stehen. In diese Bewertung sind die Er-
fahrungen der Friedensarbert und Ergeb-
nisse des Konziliaren Prozesses kriti-sch
einzubeziehen.
9{ir werden unsere Erkenntnisse i.n das
Sachgespräch einbringen müssen. Das
könnte ein hilfreicher Gesprächsbertrag
sein, um die Probleme der Militär- oder
Soldatenseelsorge erneut zu überdenken.
Unsere besonderen Erfahrungen aus der
Frier".ensarbeit und dem Konziliaren Prozeß
sofluen aber Erkenntnisse bleiben und
nicht zu Bekenntnissen hochstilisiert
werden.

2. Seelsorge an Soldaten und Gemeindebe-
zogenheit
Die Gemeindebezogenheit der Soldatenseel-
sorge ist nicht nur wünschenswert, son-
dern ist für unsere Verhältnisse geradezu
notwendig. Unsere Kirchgeneinden begegnen
auf diese Weise den neuen kirchlichen und
gesellschaftlichen Verhältnrssen. Somrt
werden unsere Gemeinden in einen Lernpro-
zeß einbezogen, der uns nicht in der uns
gewohnten Ecke stehen läßt. Allerdings
muß man die tatsächl-ichen Möglichkeiten
nüchtern einschätzen. Diese Seelsorge
ist, wie könnte es anders sein, personal-
bezogen und kann nicht auf eine par-
ochiale Struktur zurückgreifen. Die Sol-
daten haben einen Dienstort und leben rn
ihrem !,lohnort. Der Wohnort wird auf grund

des besonderen Dienstes häufig gewech-
seIt. So ist die "soldatengemeinde" der
ej.nzige konstante Ort, in der die Solda-
ten einer Kirche begegnen, die ihre Fra-
gen und Probleme aufnimmt.

3. Bestandsaufnahme in Sachen Seelsorge
Die Seelsorge wendet sich dem Menschen zu
und will- ihm in allen Lebensbeziehungen
helfen. Das gilt besonders in der Bezie-
hung zu dem, hras ihm Sinn vermittefn
kann, nämlich zu Gott.
Sol-datenseelsorge kann eine besondere
Form der Gruppenseelsorge sein. Die Seel-
sorge mu8 über die Soldaten hinaus die
Fanilien der Soldaten einbeziehen. In
diesem Zusammenhang hat die Seelsorge
auch einen wichtigen missionarischen
Aspekt. In Grenzsituationen hat Soldaten-
seelsorge auch gegenüber ausgetretenen
Gemej.ndegliedern und ihren FamiJ.ienange-
hörigen offen zu seirr.

4. Missron und Seelsorge
Der Seelsorger darf nicht verheimlichen,
daß die Botschaft des Evangeliums auf
Mission drängt. Der Seelsorger würde sei-
nem kirchlichen Auftraq untreu werden,
wenn er diesen TeiI der Botschaft elimi-
niert. Allerdings ist die ganze Gesell-
schaft Missionsfeld. Auf diesem weiten
FeId stehen Christen vor der Herausforde-
rung sich selbst, aber auch Nichtchri-
sten, Religionslose und Atheisten in den
großen Heilsprozeß Gottes hineinnehmen zu
Lassen. Christen werden durch den Gfauben
zu Täte:n dieser Botschafi. Das ist un-
sere be;ondere Berufung, in der wir uns
von Nichtchristen unterscheiden.
Christen stehen vor der Herausforderung,
nicht "Proselytenmacherei" zu betreiben,
sondern nehmen die Säkularisation ernst
und suchen Worte bzw. Zeichen, mit denen
religionslosen Menschen die Botschaft
verkündigt werden kann.
Die allgemeine Anfrage, ob Sofdatenseel-
sorge in diesen Strukturen und unter dem
hohen Anteil von Nichtchristenn überhaupt
mrssionarrsch sein kann, übersieht, daß
die Soldatenseelsorge in der Regel nur so
missionarisch sein wi.rd, wie die Kirche
selbst ihre missionarrsche Aufgabe in der
Gese1f schaf t wahrnimmt .

5. Seelsorge und Sozialarbeit
In der Soldatenseelsorge gibt es keine
Abgrenzung zwischen Seelsorge und Sozial-
arbeit. Wir werden mit inneren Spannun-
9eo, Defiziten und Schwierigkeiten ver-
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traut gemacht, die sich sozial- auswirken.
Man kann von den Soldaten der neuen Bun-
desländer sagen, da8 bei den Mannschaften
die verschiedenen sozialen Probleme jun-
ger Männer zur verzeichnen sind, die sich
von der Familie Iösen bzw. erstmals selb-
ständig in einer oft fremden Stadt leben.
Unter den Unteroffizieren oder den Offi-
zieren spielen mehr die Probleme der ent-
gültigen Übernahne in die Bundeswehr, die
bevorstehende Versetzung, die Fragen der
sozialen Sicherheit usw. eine RoIIe.
Wenn der Seelsorger in der Kaserne mehr
präsent wäre, dann könnte er auch bei so-
zialen Fragen wirksan werden.

6. Formen kirchlichen Handelns
Unsere kirchlichen Gesetze und Verordnun-
gen reichen nicht für die vielfä1ti.gen
Fragen und Probfeme in Sachen Soldaten-
seelsorge aus. Es geht nicht an, daß eine
parochiale Bindung vorausgesetzt wird,
die in der Praxis gar nicht besteht. Es
zeichnet sich schon jetzt ab, daß die Ge-
meindebezogenheit, wie sie in den neuen
Bundesländern angestrebt wird, nicht er-
reichbar ist.
Deshalb sollte über folgende Arbeitsfor-
men nachgedacht werden:
- Standortgottesdienste
- Gottesdienste bei Manövern oder bei

Auslandsaufenthalten
- eegleitung in besonderen Situationen
- Kasualien
- Trauerfeiern in besonderen FäIlen
- Freizeiten,Lrami Iienf reizeiten
- Ein Gottesdienst oder eine Predigt an-

1äßlich eines Gelöbnisses sollte nicht
im unmittelbaren Zusammenhang mit dem
feierlichen Gelöbnis stattfindenn.

7. Freiwilligkeit
Eine Seelsorge, die Menschen nötigt, ist
eine Ideologie und hilft nicht, die be-
freiende Botschaft von Jesus Christus zLt

verkündigen.
Deshalb hat der Seelsorger darauf zu ach-
ten, daß er nicht indirekt militärische
Befehlsstrukturen für seine Belange
nutzt. Wir müssen stets darauf achten,
daß das Evangelium in allen Lebensformen
der Kirche ein verbindliches Angebot ist,
das nur freiwillig angenommen werden
kann.

8. Unabhängigkeit
In den neuen Bundesländern ist eine orga-
nisatorische und geistliche Unabhängig-
keit der Soldatenseelsorge gegeben. Das

sollte ein Anlaß sein, neue ModeIIe und
Organisationsstrukturen zu bedenken.
Jeder Seelsorger, nicht nur auf dem Ge-
biet der Soldatenseelsorge, ist in sei-nem
Dienst unabhängig. Er ist durch die Ordi-
nation den Evangelium, den Bekenntnis-
schriften und seiner Landeskirche ver-
pflichtet. Was für jeden evangelischen
Pfarrer gilt, soll-te nicht im Bereich der
Soldatenseelsorge in Frage gestellt wer-
den.
Allerdings wird man in der Soldatenseef-
sorge nicht tätig sein können, ohne daß
man sich selbst in eine kritische Solida-
rität zu den Soldaten begibt. Christen
und Nichtchristen, Pazifisten und Solda-
ten Ieben in einer unerLösten We1t, :-n
der einerseits militärische Verbände
Frieden sichern können. Andererseits
benötigt unsere Welt das hoffnungsvofl-e
Zeichen und das weiterführende Handeln
von Friedensinitiativen. Die Freiheit und
Unabhängigkeit der Soldatenseelsorge wird
sich darin erweisen, ob die Friedensar-
beit unserer Kirche, die xriegsdienstver-
weigerer und SoldatenseeLsorge in Zukunft
in Kontakt bleiben und einen geistigen
Austausch praktizieren.

9. Handlungsfel-der zwischen Staat und
Kirche
Die Kirche begegnet auf keinen anderen
Gebiet - außer dem Gebiet der Polizei und
des Strafvollzugs - der Exekutive e:-nes
Staates. Kirche und Staat stehen vor der
Herausforderung, sich nicht mit Erwartun-
gen und Forderungen zu überlasten. Viel-
mehr kommt es darauf dD, daß die beiden
"Regimente" ihre leweilige Geltung bewah-
ren. Das schließt nicht aus, daß die Kir-
che den rechten Gebrauch des GewaLtrnono-
pols des Staates anspricht und notfalls
einklagt.

1 0. Oekumene
Die evangelischen Kirchen dürfen nicht
übersehen, daß die katholische Kirche mit
einer Selbstverständlichkeit unter den
Soldaten arbeitet, die weit über die vor-
handene Anzahl katholischer Christen hin-
ausgeht. Wir können als protestant:-sche
Kirchen die SoLdatenseefsorge, weiL sie
vielleicht im Moment nicht in unser
Selbstverständnis paßt, nicht der katho-
lischen Kirche überlassne.
Viele religionslose Soldaten setzen beide
Kirchen gleich. Eine derartige Vermi-
schung ist für Nichtchristen akzeptier-
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bar, sollte aber nicht zu einern Ruhekis-
sen für unsere Kirche werden.
In der Praxis ist oekumenische Zusam-
menarbeit notwendiq.

Itleck Ienburg :

Seel sorge
an Sol-daten

PauI-Friedrich Martins
Gr. Wollweberstraße 1

0-2050 Neubrandenburq

Seelsorge an Soldaten

Ende 1 990 bin ich von der Landeskirche
für den Standort Neubrandenburg beauf-
tragt worden mit der "Seelsorge an Solda-
ten". Seitdem setze ich mich auch mit der
Frage auseinander, w]-e die
"Mi1itärseelsorge" im Bereich der EKD neu
geregelt werden könnte. Manche Vorstef-
lungen habe ich seit damals korrigiert.
Ich möchte kurz meine heutige Meinung in
der Frage zusammenfassen:

Es bedarf des besonderen Dienstes der
Kirche für die besonderen Probleme und
Lebensumstände der So1daten. Offenbar
ist es in der Regel nicht nögIich, die
Soldaten in eine normale örtliche
Kirchgemeinde zu integrieren. Die
Schwierigkeiten liegen auf beiden Sei-
ten. Arbeitsformen und Veranstaltungs-
zeiten der Ortsgemeinden sowie oft
fehlende Offenheit für die Probleme
der Soldaten auf seiten der Gemeinde,
Zeiteinteilung und oft auch Isolierung
vom Geschehen im Dienstort auf seiten
der Soldaten.

2. Dieser besondere Dienst überfordert 2.
Gemeindemitarbeiter, wenn er neben dem
voLlen Gemeindedienst geleistet werden
eal I

Gegen den bisherigen Militärseelsorgever-
trag habe ich grundsätzliche Bedenken:

1. Die enge Bindung von Staat und Kirche
und die Vermischung von Aufgaben halte

ich für unzulässig - für uns in den
"neuen Ländern" besonders problema-
tisch. Der vertrag scheint mir sowohl
zum Grundgesetz (Art. 1 40, Weinar
137,3 ) als auch zu den kirchlichen Be-
kenntnissen (Barmen, These 5) im Fli-
derspruch zu stehen.

2. Der Vertrag setzt - offenbar unreflek-
tiert - eine Ekklesiologie voraus, die
theologisch nicht haltbar ist: Kirche
als "Pastorenkirche", nicht als
"Gemeinschaft der Heiligen". Der Be-
griff "Gemeinde" kommt nur im Sinne
eines Objektes vor, als Summe der Men-
schen, denen der Dienst des Pfarrers
gilt ("Personalgemeinde") .

3. Das Wort "Militärseelsorge" ist miß-
verständlich. Auch die )etzL tibliche
Formulierung ttSeelsorge an SoIdaten"
gefälIt mir nicht recht: Hier erschei-
nen die Soldaten nur als Objekt kirch-
licher Arbeit, und die "See1sorge" als
der Hauptinhalt des kirchlichen Auf-
trags. (In Gefängnis und Krankenhaus
ist das legitim, nicht aber in der Ka-
serne! ) Mögliche Alternativen:

oder "Kirche bei" Soldatengemeindent'
den Soldaten".

Gedanken zur Neuordnunq:

Für den kirchlichen Dienst in den Ka-
sernen scheint mir das Modell der Stu-
dentengemeinde am besten geeignet: Die
zuständige Landeskirche beauftragt
Mitarbeiter mit dem besonderen Dienst.
Die (evangelischen) Christen im Be-
reich einer Kaserne oder eines Stand-
ortes wählen eine Gemeindeleitung (in
der Studentengemeinde den
"vertrauenskreist') , der zusammen mit
den beauftragten Mitarbeitern Form und
Inhalt der Gemeindearbeit bestirunt.
(Wenn mög1ich, nicht für eine
ttevangelische", sondern er.ne
"ökumenische" Soldatengemeinde ) .

Die Kirchensteuern der Soldaten werden
ebenso wie die aller anderen Kirchen-
glieder an die zuständige Landeskirche
abgeführt. (Ob das nach dem alten Ver-
trag auch gilt, konnte ich nicht ein-
deutig feststellen. In einer Veröf-
fentlichung des D. -Bonhoeffer-Vereins
ist vorausgesetzt, daß Soldaten-Kir-
chensteuern nicht an die Kirchen abge-
führt werden. )
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3. Wenn kirchliche Mitarbeiter zusätzlich
Aufgaben übernehmen, die nicht unmit-
telbar dem kirchlichen Auftrag ent-
sprechen (etwa Unterricht), so muß das
durch besondere Vereinbarungen gere-
gelt werden, einschließlich der zah-
lungen, die dafür an die Kirche zu
leisten sind.

4. Vertragliche Regelungen sind
notwendig für Modalitäten: räunliche und
zeitliche Voraussetzungen kirchlichen
Dienstes, Begleitung bei Übungen und
Einsätzen, UrLaub für "Rüstzeiterl",
Voraussetzungen für WahLen usw., nicht
aber für die grundsätzliche öffnung der
Kasernentore für den kirchlichen Dienst.
Die ist durch das Grundgesetz (Art. 140,
Weimar 141) gesichert.

cl"Inurlngen:
Eingabe
und Antrag

Evangelisch-Lutherische Landeskirche lhü-
ringen

- Arbeitskreis Seelsorqe für Soldaten -

An den
Landeskirchenrat der ELKTh

An die
Synode der ELKTh

Eingabe und Antrag

Nach fast zweijähriger praktischer Tätig-
kei-t in der zusätzfich zum Pfarramt aus-
geübten Seelsorge für Soldaten macht der
Arbeitskreis Seelsorge für Soldaten, zu
Zeit bestehend aus Pfarrer Neumann, Pfar-
rer Graf, Oberpfarrer HaIm und Superin-
tendant Bornschein nachfolgende Auswer-
tunq (September 1992).

Die bisherige Arbeitsforrn der Seelsorge
für Soldaten i-st nach aller Erfahrung
gartz unzulänglich. Sie ist ein Notbehelf
und bleibt weit hinter den Möglichkerten
dieses neuen Arbeitsfeldes zurück. Die

nebenamtliche Tätigkeit ist für alle Be-
teiligten unbefriedigend. Im Hinbli.ck auf
die Verantwortung, die der Kirche aus der
jüngsten Vergangenheit erwächst gibt es
nur den Weg der Kirche in die Kaserne und
nicht umgekehrt.

Andere Seelsorgebereiche und kirchliche
Arbeitszweige wurden in den zurückliegen-
den zwei Jahren mit hauptamtlichen Stel-
len versehen. Im Bereich der Seelsorge
für Soldaten geht die Arbeit zu Lasten
der dienstlich ausgelasteten Pfarrer,
denen diese Aufgabe zusätzLich zugemutet
wird.

Uns macht die Arbeit unter den Soldaten
neben der Belastung auch Spaß. Es ist
eine besondere Form der kirchlichen Er-
wachsenenarbeit, die aus dem sonstigen
Spektrum unseres Dienstes total heraus-
fä11t. Der Dienst erfordert eine inten-
sive Vorbereitung und Beschäftigung mit
den Fragestellungen der Wehrpflichtigen
und Berufssoldaten.

Seitens der Soldaten und ihrer Angehöri-
gen wird Gesprächsbereitschaft und per-
sönliche Begleitung erwartet, die weit
über Stundenaufenthalte i-n den Kasernen
hinausgeht. Die Kj-rchenzugehörigkeit
spielt dabei keine Roll-e. (Das ist wie im
Studentenpfarramt oder in der Klinikseel-
sorge). Von den Sofdaten aus den aLten
Bundesländern wrrd die Glaubwürdigkeit
und die Bereitschaft der Kirche, für sie
da zu sein, angefragt.

Die Ablehnung der Seelsorge für Soldaten
ohne die Reflektion der praktischen Mög-
Iichkei.ten und die Begrenzung auf eine
nebenamtliche Arbertsform kann daher
nicht akzeptiert werden. oie gewünschte
Gemeindeanbindung bleibt eine Illusion,
weiL der interne DienstabLauf eigene
Strukturen schafft. Nur bei der Entspre-
chung von Wohnort und Kirchgemeinde ist
eine Verbindung im Einzelfall möglich.

Tatsache ist, daß die von den westdeut-
schen Landeskirchen freigestellten Pfar-
rerf als hauptarntliche I'lilitärpfarrer auf
ZeIL, durch den Militärseelsorgevertrag
in der Verkündigunq des Evangeliums und
der Seelsorge vöI1ige Frerheit haben, ih-
rem Ordinatj.onsauftrag folgen können und
in ihrer täglichen Arbert gute Vorausset-
zungen für den kirchlichen Dienst gegeben
sind.
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Antrag

Um die Arbeit in der Seelsorge für So1da-
ten weiter auszubauen und die zusätzlich
diesen Dienst tuenden Pfarrer zu entla-
sten, fordern wir schnellstmöqlich:

1. Die Einrichtung von 50 %-Stellen und
hauptamtliche Stelfen für dj.e Seelsorge
an Soldaten in den Bundeswehrstandorten
Gotha, Gera, Bad Frankenhausen, Bad Sal-
zungen, Sondershausen und Sprötau.

2. Die finanzielle Absicherung des
Dienstes durch die Zuführung der Kirchen-
steuern der Soldaten und einer Landes-
kirchlichen Kollekte (nach dem Vorbild
der Kirchenprovinz Sachsen) .

3. Die Förderung der Zusammenarbeit und
des Erfahrungsaustausches mit den haupt-
amtlichen Militärpfarrern der westlichen
Landeskirchen, einschließ1ich der Durch-
führung von Rüstzeiten und lagesseminare.

4. Die sachliche Überprüfung der ableh-
nungsargumente zum Militärseelsorgever-
trag und die positive Gestaltung dieses
Sonderauftrages in den Kirchen der EKD.

Unserer Erfahrunbg nach, könnte der be-
stehende MiIitärseelsorgevertrag grund-
sätzlich übernommen werdenn, wenn genaue
Ausführungsbestimmungen ergänzend hin-
zugefügt werden und die Landeskirchen
ihre Eigenverantwortlichkeit in diesem
Bereich aktiv wahrnehmen.

gezeichnet:
Pfarrer Graf, Vippachedelhausen
Pfarrer Neumann, Möhra
Oberpfarrer Halm, Gera
Superintendent Bornschein,
hausen

Bad Franken-

Mut zvr Klarheit der Rede, des Streites
und des Urteils

Aufgrund seiner Erfahrungen im Gespräch
mit Gruppen in der rheinischen Kirche hat
der Militärdekan pr. Ulrich von den Stei-
nen (glehrbereich III, Düsseldorf) zehn
Thesen zur derzeitigen innerkirchlichen
Auseinandersetzung um die MilitärseeI-
sorge verfaßt und der Redaktion zur Ver-
öffentlichung zur Verfügung gestellt.

Nach der Zusammenführung der beiden deut-
schen Staaten standen auf der Ebene von
Kirche und Staat die Kirchensteuer, der
Religionsunterricht und die Militärseel-
sorge zur Übernahme durch die östlichen
Gl-iedkirchen an. Während Kirchensteuer
und Religionsunterricht eingeführt wur-
den, lehnte man den t'tilitärseelsorgever-
trag (MSV) von 1957 als Grundlage der Mi-
litärseelsorge (vorläufig) ab. Dadurch
geriet die Militärseelsorge zum Gegen-
stand heftiger innerkirchlicher Auseinan-
dersetzungen.

Im Zuge der jetzt begonnenen Verhandlun-
gen zur Überprüfung des MSV durch einen
Ausschuß des Rates der Evangelischen Kir-
che in DeutschLand (EKD) stelle ich zehn
Thesen zur Diskussion.

'l . AlIe Gliedkirchen der EKD bejahen un-
eingeschränkt die Seelsorge an Soldaten
der Bundeswehr. Das entspricht christli-
chem Sendungsauftrag: Die Kirche ist
durch ihren Stifter zu allen Menschen ge-
sandt. Sie nehmen Jesu Botschaft frei und
mündig an.

2. Militärseelsorge hat im Rahmen kirch-
licher Verkündigung und seelsorgerlichen
Auftrags eine Schlüsselstellung, wenn es
darum geht, Christenmenschen in ihrem
täglichen Dienst zu erreichen und zu be-
gleiten. Sie nimmt aLs Gruppenseelsorge
volkskirchlicher erägung die besondere
Lebenssituation der Soldaten ernst.

3. Die Diskussion in einigen EKD-Glied-
kirchen über eine Neuregelung des MSV be-
trifft nicht die Inhalte evangelischer
Verkündigung und pastoraler Begleitung
afs Dienst der Kirche an den Soldaten,
sondern die Ordnr:ngsfragen einer kirchli-
chen Ej-nbindung in die Bundeswehr.

3.1 Bundesbeamtenstatus
aoicl.linl.ran

15

Militärseelsorge :

Zehn Thesen
zur Diskussion

Militärdekan
zahn Thocan

Dr. von den Sternen stellt
zur Diskussion
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3.2 organisatorische Anbindung des Evan-
gelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr
an das Bundesministerium der Verteidi-
9un9,

3.3 Hineinnahne des Lebenskundlichen Un-
terrichts in eine vertragliche Regelung.

4. Über Ordnungsfragen kann man in einer
sich verändernden evangelischen Kirche
trefflich diskutieren; sie haben nicht
die wertigkeit des Evangeliums. A1ler-
dings: Ordnungsfragen auf die leichte
theologische Schulter nehrnen ztJ wollen,
verbietet sich, wenn man die III. These
der Barmer Theologischen Erklärung (1934)
zugrunde legt, in der die Kirche "die Ge-
stalt ihrer Botschaft und ihrer ordnung"
nicht "ihrem Belieben" überlassen dürfe.

5. Gründe des Anderungswillens, der aus-
schließlich auf seiten des Vertragspart-
ners Kirche tiegt, sind in einer offen-
sichtlich zunehmenden Distanz einiger
Landessynoden und deren Repräsentanten
zum freiheitlich-demokratischen Rechts-
staat zu suchen. Diese Feststellung er-
gibt sich a1s Konseguenz aus der vielfach
wiederholten Behauptung, die Evangelische
Militärseelsorge hätte eine zu enge Bin-
dung an unseren Staat.

6. Daß der Staat die Freiheit kirchli-
cher Verkündigung und somit das Evange-
Iiun von Jesus Christus einengt, durch-
kreuzt oder gar unwirksam macht, wird man
nicht ernsthaft behaupten können. Im Ge-
genteil: Auf der Grundlage einer Verant-
wortungsgemeinschaft von Kirche und Staat
gibt der Staat Raum für den pastoralen
Auftrag der Kirche. Der Ej-nwand, Kirche
habe gegenüber dem Staat nicht als Bitt-
stellerin ihrer "verantwortung vor Gott
und den Menschen" aufzutreten, greift
insofern nicht, als Art. 4 GG die MöS-
lichkeit "ungestörter Religionsausübung"
und somit kirchli.chen Handelns qewährlei-
stet.

7. Es wäre sinnlos, den (zwar seit 35
Jahren bewährten) MSV beibehalten zu wol-
Ien, wenn eine synodale uehrheit der
Gliedkirchen auf Revision dringt. Wer auf
einem unveränderten Ordnungsgefüge der
MiIitärseelsorge beharrt, mu8 erhebl-iche
innerkirchliche Auseinandersetzungen ver-
antworten, die letztlich ausgelöst werd-
den durch das nicht hinreichend geklärte

Verhältnis des deutschen protestantismus
zum demokratischen Rechtsstaat.

8. Es ist bedrückend, daß die damit zu-
sammenhängenden offenen Fragen von Gewalt
und Gewaltanwendung im Rahmen von VöIker-
rechtsverletzungen, die Friedens-KonfIik-
tethik-Kontroverse sowie die Pazifis-
musproblematik nicht theologisch bedacht,
sondern weitgehend emotional ausgetragen
und dem "Sündenbock" Militärseelsorge an-
gelastet werden.

9. Bei einer überprüfung des MSV (eine
Ki.indigungsklausel enthält der Vertrag
nicht) ist besonders darauf zu achten,
daß

- der Dienst der Kirche an den Soldaten
Auch in einer künftigen vertragtichen Re-
gelung die Möglichkeit beinhaltet, Solda-
ten ungehindert dorthin zu begleiten, lvo
sie l-eben und ihren Dienst tun;
- aus Gründen seelsorgerlicher praxis
eine ökumenische Gleichbehandlung anzu-
ql-rohon i el-.

- der Status des Militärgeistlichen in
Rahmen des Völkerrechts (Genfer Konven-
tion) zu definieren ist.

Das setzt Mut zur Ehrlichkeit des Wol-
Iens, "zur Kl-arheit der Rede, des Strei-
tes und des Urteils" (Bischof Demke) vor-

1 0. In allen Verhandlungen über eine
eventuelle Neugestaltung der Evangeli-
schen Militärseelsorge dürfen die Solda-
ten nicht den Eindruck gewinnen, ihre
Kirche lasse sie allein oder grenze sie
aus; viel-nehr soLlen sie weiterhin j.n uns
"aufgeschlossene, mitfühl-ende und mitden-
kende Gesprächspartner finden" (Bischof
Binder). Auch in Zukunft brauchen Solda-
ten eine Kirche, die ihnen das Evanqefium
von Jesus Christus auslegt.
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Bericht
seel sorg

zur
L. Begleitung

Zvr Geschichte der seelsorgerlichen
Begleitung von Soldaten (Anlage 1 )

"Seelsorge an SoLodatent' hat es rm Be-
reich des ehemaligen Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR schon seit lan-
ger Zeit gegeben. Allerdings vraren die
äußeren Voraussetzungen, unter denen
diese Arbeit geschah, sehr viel anders,
als das heute der FaII ist. Die Kirche
bemühte sich hauptsächlich um Verbindun-
gen zu jungen Menschen, die aufgrund des
Wehrpflichtgesetzes Dienst in der Armee
leisten mußten. Berufssoldaten und Offi-
zrere r^raren aus bekannten politischen
Gründen nur in den seltensten Fäl]en be-
reit, mit der Kirche in Kontakt zu kom-
man

Die Ve:"bindung zv jungen Wehrpflichtigen
wurde zum einen durch ihre Heimatgemein-
den, zum anderen durch Gemeinden in
Standortnähe gehalten.
Die seelsorgerliche Begleitung der jungen
Menschen durch kirchliche Mitarbeiter in
der Nähe ihres Einsatzortes war von
großer Bedeutung, weiL gerade in Kon-
fliktsituationen - und die gab es für
einen C::risten in der Armee ja in erheb-
lichem Unfang - die kurzfristige t'löglich-
keiL zu einem Gespräch besonders wichtig
war. Dabei war es zunächst erst einmal
unerheblich, ob es sich um Soldaten oder
um Bausoldaten handelte. Sicher war die
Zahl der Bausoldaten, die den weg zu Ju-
gendkreisen oder Gottesdiensten fanden,
erheblich größer, aber die Gewissenskon-
flikte, mit denen Soldaten umgehen muß-
ten, bedurften wohl in besonderer Weise
der seelsorgerlichen Begleitung. In die-
sen Gesprächen ging es oft um die grund-
sätzl-ichen Fragen des Verhältnisses von
Christsein und I'lilitärd:ienst .

Mit dem Problem des Kriegsdienstes und
der Kriegsdienstverweigerung haben sich
die Kirchen in der DDR mindestens seit
Einführung der Wehrpflicht im Jahre 1962
intensiv beschäftigt. Es sei an den Be-
mühungen urn die Einführung eines Wehrer-
satzdienstes erinnert, aber auch an die
vielfältigen friedenstheologischen An-
sätze und Aussagen, die besonders in dem
Beschluß der Bundessynode vom September
1987 "Bekennen in der Friedensfrage" ih-
ren Ausdruck fanden. Auch unsere Landes-
synode hat diesen Weg mitgetragen und
sich in ihren Beschlüssen mehrfach in
diesem Sinne geäußert. Es gab kaum eine

7'1

2.

Evangel isch-Lutheri sche
Landeskirche
Mecklenburgs
XI. Landessynode
1 0. Tagung
1 2. bis 1 5. 1 1 .1992

Drucks. Nr. 175

225 .60 /

Bericht zur seelsorgischen negleitung von
Soldaten

1. AnIaB des Berichtes

Anlaß dieses Berichtes ist ein Beschluß
der Landessynode vom Herbst 199j (DS
148a). Darin heißt es:

"Die Synode befürwortet, daß die SeeL-
sorge an Soldaten werterhin durch beauf-
tragte Pastoren der Landeskirche erfolgt.
Sie bittet die Kirchenl_eitung, zur
Herbstsynode 1992 einen Erfahrungs- und
Sachstandsbericht vorzulegen, damit über
eventuell notwendige Anderungen zur Fort-
führung dieser Aufgabe beschlossen werden
kann. "
Dleser Bericht so1l zunächst an die Vor-
aussetzungen erinnern, die diesem Be-
schluß zugrunde liegen. In einem zweiten
Teil werden zwei beauftragte pastoren von
ihren Erfahrungen berichten, die sie in
der vergangenen Zeit gesammelt haben. Ihr
Bericht wird u.a. deutlich machen, daß
die mit der seelsorgerlichen Begleitung
von Soldaten verbundenen grundsätzlichen
Fragen unter den Beauftragten durchaus
kontrovers gesehen und erörtert werden.
Daran anschLießend sollen noch einmal die
Probleme erläutert werden, die sich bis-
her herauskristallisiert haben. Abschlie-
ßend werden Empfehlungen an die Synode
gegeben, wie sie die Weiterarbeit beqlei-
ten solLte.
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Synodaltagung, in der diese Fragen nicht
thematisiert wurden und in Stellungnahmen
oder Briefen an die Gemeinden bzw. an
verantwortliche Politiker ihren Ausdruck
fanden.
Die hier gewonnenen Erkenntnisse waren
von der Überzeugung getragen, daß Krieg
kein Mitte1 zur Lösung nationaler und in-
ternationaler Konflikte ist. Damit waren
sie auch "unabhängig von der militäri-
schen Ausrichtung der Streitkräfte, sie
gelten daher heute auch in gleicher Weise
für den Dienst in der Bundeswehr".
(Beschluß der Landessynode vom November
1990)
Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, daß gerade dieser Abschnitt in
der Gruppe der Beauftragten zu kontrover-
sen Auseinandersetzungen geführt hat.

Im zuge der deutschen Vereinigung wurde
in den Kirchen und in der öffentlichkeit
auch sehr bald die Frage nach der Anwen-
dung des Militärseelsorgevertrages auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR gestellt.
Die Bundessynode hat dazu im September
1990 erklärt, daß dieser Vertrag "durch
die Zusammenfassung von Bund und EKD

keine Ausweitung auf die Gliedkirchen des
Bundes erfährt". Diesen BeschLuß hat sich
die Mecklenburgische Landessynode im No-
vember 1 990 ausdrücklich zu eigen gemacht
und dabei festgestellt, daß "eine seel-
sorgerliche Begleitung von Soldaten durch
die Kirchgemeinde (Heimatgemeinde und am

Standort) dagegen ausdrücklich befürwor-
tet" wird. Auf der Grundlage dieses Be-
schlusses wurden im Frühjahr 1990 durch
den Oberkirchenrat zunächst 1 8 Pastoren
mit der seelsorgerLichen Begleitung von
Soldaten beauftragt (Anlage 2). Seit die-
ser Zeit haben mehrere Beratungen mit den
beauftragten Pastoren stattgefunden, um

erste Erfahrungen auszutauschen und
Grundstrukturen für ihre Arbeit zu formu-
lieren. Durch den Oberkirchenrat wurden
die Synodalen Vogt und Möhring gebeten,
diesen Prozeß zu beqleiten und an den Be-
ratungen teifzunehmen. rn den anderen
Gliedkirchen des ehemaligen Bundes wurden
ähnliche Wege beschritten.
Der von den Gliedkirchen eingeschlagene
weg wird auch irr den Kirchen der bisheri-
gen EKD sorgfäItig beobachtet. Es qibt
Äußerungen verschiedener Synoden, die
entweder eine Revision des MiLitärseel-
sorgevertrages oder seine Aufkündigung
fordern. Diesen St:-mmen und der Tatsache
der unterschiedlichen Handhabung der

Seelsorge an Soldaten hat die EKD-Synode
im Herbst 1991 Rechnung getragen und den
Rat der EKD gebeten, "unverzüglich eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, die den bj.she-
rigen Militärseelsorgevertrag überprüft
mit dem ZieI, eine gemeinsame Regelung zu
erarbeiten. Dabei sind sowohl- die Erfah-
rungen mit dem bisherigen Vertrag, die
Diskussion darüber wie auch die Einsich-
ten aus dem konziLiaren Prozeß für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung und die gegenwärtige Praxis im
Bereich des früheren Bundes der Evangeli-
schen Kirchen zu berücksichtigen. "
Nicht zuLetzt aus diesem Grunde ist es
auch für unsere Synode wichtrg, auf die
Erfahrungen zu hören, die bisher im Be-
reich der Landeskirche qemacht worden
sind.

3. Erfahrungen, die bisher genacht wur-
den

- Berichte von Pastor
Sü1ze) und Pastor
( Rostock )

Uwe Bobsin (Bad
DetIef Brügmann

4. Probleme, die sich ergeben haben

Die Beauftragten für die seelsorgerl-iche
Begleitung von Soldaten trafen sich bis-
her viermal. Wesentlicher Schwerpunkt der
Züsanmenkünfte waren der Austausch von
Erfahrungen und die Erörterung aufgebro-
chener Fragen und Probleme. Zu ihnen ge-
hören auch sofche, an denen die Landes-
synode zu beteifigten rst.

4.1 Auf ihrer Novembertagung 1990 hatte
die Synode auf Empfehlung des Ausschusses
Frieden, Urnwelt und Gesellschaft eine
seelsorgerLiche Begleitung von Soldaten
"ausdrücklich befürwortet", sie jedoch
den Kirchengemeinden (Heimatgeneinde und
Gemeinde am Standort) zugewiesen.
Unter diesem Gesichtspunkt erfolgte auch
die eitte an Pastoren standortnaher
Kirchgemeinden, srch für diese Aufgabe
beauftragen zu fassen.
Schon bei- der 1. Zusammenkunft am 21.
Juni 1991 wurde festgestellt, daß die
enge Verbindung dieser Aufgabe mit der
Arbeit und dem Leben der Kirchgemeinde
der Realität widerspricht: Der Rhythmus
in einer Kaserne unterscheidet sich von
dem ej-ner Kirchgemeinde. Hinzu kommt, daß
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die ZahI derjenigen Soldaten, die einer
christlichen Kirche angehören, zur ZeiL

im Schnitt 5 U der Gesamtzahl ausmacht. 1

Sie liegt in den westl-ichen Bundesländern
bei 90 %. Zu den 5 ? gehören in der Regel
die aus den alten Bundesländern stammen-
den Offiziere und Unteroffiziere.

4.2 Ebenfalls wurde bei der ersten zu-
sammenkunft deutlich mitgeteilt, daß die
Aufgabe der seelsorgerLichen Begleitung
nicht neben der Arbeit in der eigenen
Kirchgemeinde geleistet werden kann. Am

19. November 1991 wurde es für erforder-
Iich gehalten, bald zu überlegen, inwie-
weit Beauftragungen rnit Freistellungen
verbunden werden können bzw. hauptamtli-
che Beauftragungen erfolgen müssen.
Am 4. .iuni d.J. wird vorgeschlagen, das
Modell der Studentengemeinde auch auf die
seelsorgerliche Begleitung von Soldaten
anzuwenden.
An diesem Punkt erwarten und erbitten die
Beauftragten eine Entscheidung der Lan-
dessynode. Eine formale Orientierung bie-
tet die Übersicht über größere Standorte
ab 1994 (enlage 3).

4.3 Der Beschluß der Landessynode vom
November 1990, mi-t dem eine Übernahme des
Militärseelsorgevertrages und das rätiq-
werden von Militärseefsorgern aus den al-
ten Bundesländern im Gebiet der Landes-
kirchen abgelehnt wurde, wird zwar von
allen Beauftragten respektiert, nicht je-
doch von allen für richtig gehalten.

Kontroverse Standpunkte und Positionen
haben auch zur Folge, daß die praktische
Gestaltung der seelsorgerlichen BegIei-
tung unterschiedlich geschi-eht. Auch wenn
die meisten Soldaten keiner chrrstlichen
Kirche angehören, wird es von einigen Be-
auftragten für möglich gehalten, zu Got-
tesdiensten einzuladen. Manche Beauf-
traqte halten kontinuierlich Kontakt zu
Offizieren/Unteroffizieren und zu Mann-
schaften, andere neigen dazu auf Anforde-
rung hin tätig zu werden. Von den einen
wird die Begleitung aLs missionarische
Chance angesehen. Andere hal-ten srch in

Ab Januar 1 993 werden in den Stand-
orten in unserem Bereich im stärkerem
Maße aLs bisher Sol-daten aus den alten
und aus den neuen Bundesländern se-
mischt sein.

der extremen Minderheitensituation zu-
rück.

Die seelsorgerliche Begleitung ist haupt-
sächlich "Dienst vor Ort", aLso in den
Standorten. Die Soldaten lassen sich
schwer ins Pfarrhaus oder in die Kirchge-
neinde einladen.

4.4 Zum Teil wurde zu Rüsten eingeladen.
Diese fanden ein gutes Echo. Sie wurden
jedoch bisher nicht aus landeskirchli-
chen, sondern aus Mitteln der westlichen
Militärseelsorge f i-nanziert .

Militärdekan Ottmeyer hat mit Schreiben
vom 1 0. August 1992 diese Möglichkeit
künftig ausgeschlossen, "um eine ehrliche
Prüfung der Afternativmodelle zu ermögli-
chen". Es wurden auch von den Teilnehmern
und von der Bundeswehr finanzierte Rüst-
zeiten durchgeführt.

Im landeskirchlichen Haushaltsplan ist
nunmehr eine entsprechende Finanzierungs-
möglichkeit vorgesehen. Außerdem so1l das
Kirchensteueraufkommen der Soldaten in
den neuen Bundesländern auch für die Fi-
nanzierung von Rüsten zur Verfügung ste-
hen.

4.5 Die bisherigen Erfahrungen unter-
streichen, daß die seelsorgerliche Be-
gleitung von Soldaten eine wichtige Funk-
tion hat:

- Gute Erfahrungen wurden gemacht bei
Gesprächen mit Of f izie-
ren,/Unteroffizieren und mit Mannschaf-
ten. Die Gesprächsbereitschaft und die
Gesprächsfähigkert sind unterschied-
l-ich.

- Der Prozeß der Zusammenführung der
Bundeswehr mit der National-en Volksar-
nee, die schon mehrmals genannte ex-
treme Minderheitensituation, der ambi-
vaLente Aspekt der Freiwilligkeit in
der Struktur der Armee und die Notwen-
digkeit, sich in einem ganz neuen Be-
reich zurechtzufinden, bezeichnen die
besondere Probl-emsituation und die mit
ihr verbundenen Herausforderungen.

4.6 Von dem EKD-Ausschuß "zur künftigen
Gestaltung der uili-tärseelsorge" (Anlage
4) wird erwartet, daß er mit seiner Ar-
beit mögJ.ichst bald zu Ergebnissen kommt.
Für die seelsorgerl-iche Begleitung ist
die Klärung grundsätzlicher Fragen ebenso
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wichtig wie die Entwicklung von Struktu-
ren, die der Bedeutung entsprechen, die
dieser Arbeit beizumessen ist.

5. Enpfehlungen, die an die Landesslmode
gerichtet werden

Die Empfehlungen nehmen ausschließlich
auf, was sich aus der Sicht der Beauf-
tragten für die seelsorgerliche BegIei-
tung von Soldaten im Verlaufe ihrer Tä-
tigkeit aIs k1ärungsbedürftig ergeben
hat.

Die Beauftragten haben mehrfach
festgestellt, daß die ihnen übertragene
Aufgabe nicht neben ihren gemeindlichen
Verpflichtungen wahrgenommen werden kann.
Das gilt besonders für die größeren
Standorte der Bundeswehr.
Sie halten Regelungen für eine teilweise
rreistellung von Aufgaben in der Kirchge-
meinde bzw. für eine hauptamtliche Beauf-
tragung für unausweichlich, um die mit
der seelsorgerlichen Begleitung von Sol-
daten verbundenen Aufgaben sachgernäß
wahrnehmen zu können.
Für solche Regelungen so1lte die künftige
personelle Besetzung der Standorte im Be-
reich der Landeskirche al-s Orientierung
gelten (Anlage 3).

5.2 4.4 des Berichtes benennt die mit
der Wahrnehmung der Beauftragung verbun-
denen Sachkosten und weist auf schon vor-
genommene Veränderunqen im landeskirchli-
chen Haushaltsplan hin. Das schließt je-
doch die Notwendigkeit ein, diesen Ge-
sichtspunkt ebenfalls zu erörtern.

5.3 Unmittelbar nach der Fertigstellung
des Berichtes der Beauftragten für die
seelsorgerliche Begleitung von Soldaten
wurde der Bericht des EKD-Ausschusses zur
künftigen Gestaltung der Militärseelsorge
auf der 3. Tagung der 8. Synode der EKD

in November 1992 in SuhI bekannt.
Er enthäIt in seinen beiden Teilen ( 1 .

Grundsätzliches;,2. Einzelfragen) Aussa-
9€D, die sich mit den bisherigen Erfah-
rungen und der bisherigen Diskussion be-
rühren.
Die Landessynode sollte entscheiden, wel-
ches Material dem EKD-Ausschuß von der
Erörterung auf ihrer 1 0. Tagung zur Ver-
fügung gestellt wird.

Bayern:
Stel lungnahme
zum vertrag

Landessynode Schweinf urt
November 1 992

Stellungnatrne zum
vertrag der Bundesrepublik Deutschland
nit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
Iand zur Regelung der evangelischen uiti-
tärseelsorge ( l{i I itärseelsorgevertrag )

Aufgrund zahlreicher Eingaben an die Syn-
ode und des durch die deutsche Einheit
für die Kirchen entstandenen Handlungsbe-
darfs befaßt sich die Synode der Evang.-
Luth. Kirche in Bayern mit der Frage der
Seelsorge an Soldaten und nimmt wie folgt
Stellung:

I.

1. Wir befürworten den krrchfichen Dienst
an den Sol-daten der Bundeswehr. Darin
kommt zum Ausdruck, daß die Sofdaten
der Bundeswehr von seiten der Kirche
geachtet und als Glieder der christli-
chen Gemeinde ernstgenommen werden.
Darüber besteht Einigkeit zwischen
Vertretern der Kirchen i-n den neuen
und alten Bundesländern.

2. Yll-r ste]len f est, daß sich f ür die
Seelsorge an Sofdaten der Militärseel-
sorgevertrag grundsätz1i-ch bewährt
hat. rnhaltlich wird diese Seelsorge
alfein vom Auftrag der Kirche be-
stimmt:

"Die Militärseelsorge aIs TeiI kirch-
l-icher Arbeit wird im Auftrag und un-
ter der Aufsicht der Kirche ausqeübt."
(Artikel 2/1 )

3. Unabhängig von der grundsätzlichen
Aussage, daß der l4iIitärseelsorgever-
trag sich bewährt hat, rnuß über die
Rahmenbedingungen für Militärseelsorge
theotogisch und im ökumenischen Dialog
nachgedacht werden. Dies gilt j-nsbe-
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sondere j.m Blick auf künftige Verände-
rungen der Einsatzbedingungen für die
Bundeswehr. Die Beschäftigung mj-t Fra-
gen des Friedens stellt eine wichtige
Aufgabe der ganzen Kirche dar. Diese
Fragen müssen auch am konkreten Ort
der Militärseelsorge diskutiert wer-
den.

4. "Aufgabe des Militärgeistlichen ist
der Dienst am viort und Sakrament und
die Seelsorge. In diesem Dienst ist
der MiIitärgeistLiche im Rahmen der
kirchlichen Ordnung selbständig. Als
kirchlicher Amtsträger bleibt er in
Bekenntnis und Lehre an seine Glied-
kirche gebunden." (Ar-tikel 4)

In Fragen der Lehre und in der Aus-
übung des geistlichen Amtes bleibt der
Pfarrer in der Bundeswehr allein sei-
nem Ordinationsgelübde verpf lichtet .

Der pastorale Dienst der Seelsorge an
Soldaten hat Vorrang vor den Fragen
der organisatorischen Durchführung.

5. Deshalb bleibt der Militärpfarrer in
seinem pastoralen Dienst inhaltlich
unabhängig, auch wenn der Staat den
organisatorischen Aufbau übernj.mmt und
die Kosten trägt. (Artrkel 2/2)

6. Allen in der Seelsorge an Soldaten in
Vlest und Ost Tätigen 9i1t unser Dank
und unsere Fürbitte für ihre Arbeit.

7. Wir empfehlen, den Zeitraum für die
Übergangsregelung der Seelsorge an
Soldaten in den neuen Bundesfändern
angemessen zu verlängern, damit auch
deren Erfahrungen eingebracht werden
können.

II.

Zu Einzelfragen,
die in den Eingaben an die Synode ange-
sprochen werden, nehmen wir wie folgt
Stellung:

1 - Beamtenstatus des Militärpfarrers

Die geistliche Verpflrchtung des Pfarrers
in der Militärseelsorge ist entscheidend.
Sie besteht unabhäng1g von der Einbindung
in den Beamtenstatus. Das Ordinations-
gelübde verpflichtet auch den im Gü1ti9-
keitsbereich des Militärseelsorgevertra-

ges tätiqen Pfarrer ohne jede Einschrän-
kung (Artikel 2, Artikel 4, Artikel 15).

Dem entspricht es, daß jeder Anschein ei-
ner falschen Zuordnung zur militärischen
Führung vermieden wird:

"Die MiIitärgeistlichen haben z!-
vilen Status Sie stehen in
keinem rnilitärischen Vorgesetzten-
und Untergebenenverhältnis und ha-
ben keinen militärischen Rang. "
( Zentrafe Dienstvorschri ft
"MiLitärseelsorge" zDv 66/ 1 Absatz
1s).

2- Einbindung des Evangelischen Kirchen-
amtes für die Bundeswehr

Im Artrkel 1 4 des Militärseelsorgevertra-
ges wird der Auftrag des Evangelischen
Kirchenamtes für die Bundeswehr nit der
Wahrnehmung zentrafer Verwaltungsaufgaben
definiert. AIIe inhaltlichen Angelegen-
heiten der Militärseelsorge werden laut
Artikel 12 dagegen in die Verantwortung
des Militärbischofs gestellt. Dieser
steht aber in keinem Beamtenverhältnis
zum Staat; er übt viefmehr seine Tätig-
keit im Auftrag der Evangelischen Kirche
in Deutschland nebenamtlich aus.

In der praktischen Durchführung von MiIi-
tärseelsorge hat die Kirche darauf zu
achten, daß dieser Gewichtung des MiIi-
tärseelsorgevertrages Rechnung getragen
wird. Die Kirche hat sicherzustellen, daß
die Personen, die die entsprechenden
Funktionen wahrnehmen, auch tatsächlich
nach diesen Grundsätzen des Militärseel-
sorgevertrages handefn.

Der inhaltlichen Verantwortung des Mili-
tärbischofs ist auch in struktureller
Hinsicht Rechnung zu tragen. Das bedeutet
Stärkung des Stabes beim Militärbischof
zur Wahrnehmung der konzeptionellen Ar-
beit und der Fachaufsicht über das Evan-
gelische Kirchenamt für die Bundeswehr.

Der Militärseelsorgevertrag bietet äD,
solche Fragen im Rahmen der Freund-
schaftsklausel zu klären (Artike1 27).

Soweit sich Fragen nrcht auf das Verhält-
nis Staat und Krrche, sondern allein auf
krrchLiche Zuständ:-gkeit beziehen, sollen
sie innerkirchlich diskutiert und gere-
gelt werden.
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3. Lebenskundlicher Unterricht

In vielen Eingaben an die Synode wird der
Lebenskundliche Unterricht in den Kaser-
nen a1s problematisch eingestuft. Der Le-
benskundli-che Unterricht ist zwar nicht
Gegenstand von Vereinbarungen irn Militär-
seelsorgevertrag; dennoch werden nach den
üblichen Gepflogenheiten die Themen des
Unterrichts mit dem Bundesministerium für
Verteidigung abgesprochen. Es handelt
sich um allgemein ethisch oder gesel1-
schaftlich relevante Themenbereiche, die
wie in der sonstigen kirchlichen Erwach-
senenbildunq unter dem Gesichtspunkt von
Aktualität und Hörernähe ausgewäh1t wer-
den. Hier sind die Landeskirchen aufgeru-
fen, akciv mitzuarbeiten. Der Unterricht
sefbst wrrd vom Pfarrer erteilt, der um-
gekehrt ganz im Auftrag der Kirche han-
delt und, was die Inhalte des Unterrichts
betrifft, aIl-ein der kirchlichen Lehre
verpflichtet bleibt (v91. dazu die zen-
trale Dienstvorschrift der Bundeswehr
"Lebenskundlicher Unterricht" zDv 66/2
Absatz 2 und 3).

III.

zusammenwirken von Gemeinde und Anqehöri-
gen der Bundeswehr

Die Mitglieder der Kirchengemeinden und
die Angehörigen der Bundeswehr bitten
wir, stärker aufeinander zuzugehen und
a1s die eine christliche Gemeinde an Ort
zusammenzuarbeiten. Obwohl die beruflich
bedingte Mobilität der So1daten und ihrer
FamiLien die Beheimatung oft erschwert,
bitten wir sie, die Anbindung an die
Ortsgemeinden zu suchen. Wir rufen die
Ortsgemeinde dazu auf, die Soldaten und
ihre Familien anzunehmen und ihnen in rh-
rer Mitte kirchliche Heimat zu bieten.
Die Ursachen für Prob]eme, die im Einzef-
fal1 entstehen, scheinen unserer Meinung
nach auch im persönl-ichen Umgang zu lie-
gen.

Die Kirche hat zu prüfen, wie die zusan-
menarbeit von Militärseelsorge und Kir-
chengemeinde am Ort verbessert werden
kann.

Die Ortsgemeinden sollten überlegen, in-
wieweit sie die Soldaten und deren Ange-
hörige in ihre Mitarbeiter- und Leitungs-
qremien einbinden können. Auch innerhalb

der Militärseelsorge so1lte das synodale
El-enent gestärkt werden (Beirat) .

Hinweise auf offene Stellen im Bereich
der Militärseelsorge soLLen im Kirchli-
chen Amtsblatt veröffentlicht werden.

(Diese Stellungnahme wurde von der Lan-
dessynode mrt großer Mehrheit - I Enthal-
tungen, keine Gegenstimme - verabschie-
l^! \
UgL. J

Anmerkungen
des dbv
zvr StelLungnahme

Annerkr:ngen des dbv zur Stelh:ngrnahme der
Synode der Evang.-Luth- Kirche in Bayern

zum

Vertrag der Bundesrepublik Deutschland
nit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
Iand zur Regelung der evangelischen l,tili-
tärseelsorge (l{ilitärseelsorgevertrag )

1. Die zentrale Aussage der Stellung-
nahme lautet: "Wir stellen fest, da8 sich
fü.r die Seelsorge Ern Soldaten der llili-
tärseelsorgevertrag grundsätzlich bewährt
hat. "

Diese zentraLe Aussage steht in Wider-
sprich zu Erfahrungen, die M:'Iitärpfarrer
und engagierte Soldaten gemacht haben. In
der Stellungnahme des Arbertskreises
DARMSTADTER STGNAL vom 29. Aprrl 1991 zur
aktuelLen Diskussion um den MilitärseeL-
sorgevertrag heißt es: "obwohL der Mili-
tärseelsorge im Militärseelsorgevertrag
aus dem Jahr 1957 große Freiherten ernge-
räunt worden sind, müssen wir feststel-
Ien, daß die llilitärseelsorge rhre Frei-
räume kaum genutzt hat. Der Beitrag der
MiIitärseelsorge zu Eigenverantwortung
und Gewissensschärfung, zum Schutz von
Minderheitenpositionen j-n der Bundeswehr,
zu Si-nnorj-entierung für Soldatenberuf und
Friedenspolitik ist unzureichend. Dies
hat etwas mit latenten Abhängigkeiten zu
tun, in die sich die Militärseelsorge
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durch den Militärseelsorgevertrag begeben
hat. "

Diese zentrale Aussage steht in l{ider-
spruch zu der Meinungsbildung in der
Mehrzahl der Gliedkirchen der EKD. Die
Mehrzahl der Gliedkirchen fordert eine
Anderung oder zumindest eine Überprüfung
des MiIitärseelsorgevertrages. Auch die
Forderung einer Überprüfung besagt, daß
die Aussage, der Vertrag habe sich be-
währt, nicht mehr so ohne weiteres mög-
lich ist. Folgende Gliedkirchen haben
sich für eine Anderung oder Überprüfung
ausgesprochen: Baden, Ev. -ref. Kirche,
Bremen, Westfalen, Hessen-Nassau, Lippe,
Rheinland. In Braunschweig kam es in die-
ser Frage bei der Synodalabstimmung zu
einer Stimmengleichheit pro und contra.
Die Distanz der Gliedkirchen in den neuen
gundesländern zu4 Militärseelsorgevertrag
ist bekannt.

Diese zentrale Aussage steht in $lider-
sprrrch zu den Bemühungen des EKD-Aus-
schusses zur künftigen Gestaltung der Iqi-
Iitärseelsorge. Der Ausschuß sucht nach
einem neuen, EKD-weiten Konsens in dieser
Frage. Es ist zu begrüßen,. daß der Aus-
schußvorsitzende, Präsident Dr. Eckhart
von Vietinghoff, in seinem Bericht vor
der EKD-Synode in Suhl November 1992 vor-
schnelle Festlegungen vermieden hat (nach
dem Motto "Der Vertrag hat sich bewährt"
oder "Der Vertrag hat sich nicht be-
währt" ) . Wichtig und hilfreich ist im Au-
genblick alles, was eine neue, EKD-welte
Konsensfähigkeit fördert.

2. Die zweite zentrale Aussage der SteI-
Iungnahme lautet: "unabhängig von der
gnrndsätzlichen Aussage, da8 der l'tili-
tärseelsorgevertrag sich bewährt hat,
nuß tiber die Rahrnsrbedingrungen ftir Mi-
Iitärseelsorge theotogisch und in öku-
nenischen Dialog nachgedacht werden-
Dies gilt insbesondere in Blick auf
ktinftige Veränderungen der Einsatzbe-
dingrungen fär die Bundeswehr. "

Es stellt sich die Frage, was die Stel-
Iungnahme mit dieser Aussage meint. Neh-
men wir an, es soll auf das Problen hin-
gewiesen werden, daß künftige Veränderun-
gen der Einsatzbedingungen für die Bun-
deswehr nicht mehr mit einer automatr-
schen Billigung und Unterstützung der
Kirche rechnen können, sondern eine le-

weilige Meinungsbildung im konkreten Fall
nötig machen.

Genau r:nter diesem Aspekt, daß eine sol-
che kirchliche, am christlichen Friedens-
auftraq orientierte Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung für den konkreten
Dienst des einzelnen Militärpfarrers rnög-
]ich wird, ist eine Reform des Militär-
seelsorgevertrages zu fordern.

Gegenwärtig ist der MiIj.tärpfarrer aus
den normalen kirchlichen Strukturen her-
ausgenommen und in die Strukturen von
Bundeswehr und Beamtenrecht eingebunden.
Der Beanteneid, den der MiIitärpfarrer
ohne Einschränkung abzulegen hat, legt
ihm für seinen Dienst den Staat und dem

Verteidigungsministerium gegenüber eine
unfassende, bis ins Religiöse hineinrei-
chende Loyalitftsverpflichlung . tyf
(Problem der doppelten Loyalität). Die
Personalführung der Mili'tärpfarrer
(Ernennunq, Beförderung, Versetzung)
Iiegt beim Staat, der dafür zwar des je-
weiligen Einverständnisses des uilitärbi-
schof s bedarf , aber doch iiber die das
Schwergewicht des vorgangs ausmachenden
Funktionen des Initiativ- und Ausfüh-
rungsrechts verfügt. Die Landeskirchen
haben keinerlei direkten Einfluß auf das
a1ltägliche dienstliche Geschehen inner-
halb der t'lititärseelsorge, auch nicht auf
ihrem eigenen Territorium. Der Eindruck
verfestigt sich, daß so geartete Struktu-
ren einer kirchlichen, am christlichen
Friedensauf trag orientierten Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung eher hin-
derlich aIs förderlich sind.

3. Die Stellungnahne verschweigt, daß es
schwerwiegende Bedenken gegen die Verfas-
sungsmäßigkeit des l,tilitärseelsorgever-
trages gibt. Verwiesen sei auf die Aus-
führungen von Jan Niemöller, vors' Rich-
ter (bis 1991 EKD-Ratsmitglied), Usingen.
"Die Militärseel-sorge - ein immergärendes
Problem der Evangelischen Kirche" (in:
epd-Dokumentation Nr. 25/92, S. 26-28).
Nach dem geqenwärtiqen Militärseelsorge-
vertrag ist der Staat an der Besetzung
genuin kirchlicher Amter beteiligt - ej-ne
Regelung, die irn Grundgesetz der BRD aus-
drücklich untersagt wird. Die weiteren
Verfassungsbedenken werden von Jan Nie-
möl-Ier aufgelistet.

4. Die Stelh:ngmahme verschweigt, daß es
eine konzeptioneLle Alternative zut 9e-
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genwärtigen Regelung des Militärseel-sor-
gevertrages gibt. Der Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein zur Förderung christl-icher
Verantwortung in Bundeswehr, Kirche und
Gesel-lschaft e.V. schlägt vor, die So1da-
tenseelsorge künftig auf der Basis von
Gestellungsverträgen zu organisieren. Ge-
stellungsverträge bedeuten ein geregeltes
Vertragsverhältnis zwischen Staat und
Kirche, bei:..m die Soldatenseelsorger
nicht mehr Bul"aesbeamte werden, sondern
Pfarrer im kirchl-ichen Dienst bleiben.
Der Staat leistet eine Kostenerstattung.
Allerdings geschieht diese Kostenerstat-
tung des Staates nicht mehr in Form der
Gehaltszahlung an den einzelnen Pfarrer,
sond'+rn durch Erstattungsleistungen an
die gehaltszahlende Kirche. Auf diese
Weise würde auch bei einer Reform der l,ti-
litärseel-sorge mehr a1s die Hä1fte der
Kosten vom Staat getragen. oie neu auf
die Kirche zukornmenden Kosten (Schätzung
des dbv: 7,a Mio. DM) könnten von den
Soldaten-Kirchensteuereinnahmen, die in
den vom Militärbischof verwalteten Son-
derhaushalt uilitärseelsorge einfließen,
gedeckt werden. Eine neue, zusätzliche
Belastung käme weder auf die Landeskir-
chen noch auf die EKD zu- Näheres zum
Finanzierungsaspekt siehe in: epd-Doku-
mentation Nr. 25/92, S. 12 t.

5. Die Kirche hat nrcht die Institution
Militär zu legitimieren und zu beseelsor-
gen. Vielmehr ist ihr die Sorge für die
Menschen aufgetragen. Deswegen ist der
Vorschlag gemacht worden, die MiIitär-
seelsorge umzubenennen und künftig von
Soldatenseelsorge oder Dienst der Kirche
unter den Soldaten (oder so ähnlich) zu
sprechen. Die Stellungrnahne geht auf die-
sen Vorschlag nirgendwo ein.

6. Den ersten Satz der StelLungnahme ist
uneingeschränkt zuzustimmen: "wir befür-
worten den kirchlichen Dienst an den Sol-
daten der Br:ndeswetlr." Auf der Grundlage
dieser uneingeschränkten Befürwortung en-
gagiert sich der Dietrich-Bonhoeffer-ver-
ein mit seinem Eintreten für eine Neuord-
nung des Dienstes der Kirche unter den
Soldaten.

Karl Martin
Wiesbaden, den 19.11 .1992

EAiD:
ErkIärung
zrJr Soldatenseel sorge

Evangelische ekadenikerschaf t

Erklän:ng zr:r Soldatenseelsorge

In der rechts- und sozialstaatlrchen De-
mokratie sind v;-.r al-s Glieder der Kirche
zugleich aktive ,3ürger/innen des Staates.
Staat und Kirche heben sich damit nicht
ineinander auf. Vielnehr muß gerade des-
wegen auf ein kLares Verhä1tnis beider
Bereiche geachtet werden. Solange die
Mehrheit unser-i volkes uilitär und Mili-
tärdienst für politrsch notwendig hält,
entspricht es dern Auftrag der Kirche, die
zu beraten und zu begleiten, die sich für
diesen Dienst entschieden haben. Dazu be-
darf es eines Vertrags rnit dem Staat.
Insofern kann es nicht um die Auflösung,
sondern nur um eine Anderung des Militär-
seelsorgevertrags von 1 957 gehen - wo und
soweit sie nach den bisherigen Erfahrun-
gen und unter den derzeitigen Geqebenhei-
ten für notwendig gehalten wird. - Nach
Meinung vieler evangelischer Christen ist
dies notwendig: Verkündigung und Seel-
sorge unter den Soldaten rnüssen auf der
Grundlage der Weimarer Reichsverfassung
und des Grundgesetzes partnerschaftlj-cher
geregeJ-t werden, als dies im güIti-gen Mi-
litärseelsorge.,-=rtrag der FaIl ist. Dabei
müssen die Anoerungen zugJ-eich gewährlei.-
sten, daß dre kirchlichen Aufgaben unter
den Soldaten auch situatronsgemäß und ef-
fektj-v wahrgenommen werden können.

Nach erner Diskussion rn den Landesver-
bänden hä1t der Konvent der Evangelischen
Akademrkerschaft in Deutschland folgende
Anderungen für geboten:

- Die Pfarrer/innen für den Dienst an den
Soldaten solLten - vom Standortpfarrer
bis zum Dekan und Generaldekan - nicht
Angestellte (Probezeit) bzw. Be-
arnte/Beamtinnen der Bundesrepublik und
dienstrechtlich dem Bundesverterdi-
gungsminister unterstellt sein. Die im
Ordinationsqelübde enthaLtene Ver-
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pflichtung zur Amtsverschwiegenheit
geht eher weiter als die entsprechende
Verpflichtung der Beamten. Soweit ihr
kirchlicher Dienst wirklich sicher-
heitsrelevante Bereiche tangiert,
sollte das im Vertrag gesondert geklärt
werden.

- Entsprechend sollte das Evangelische
Kirchenamt für die Bundeswehr aus dem
Bundesministerium ausgegliedert und der
EKD zugeordnet werden.

- Der Vertreter der EKD am Sitz der Bun-
desregierung sollte nicht zugleich der
Militärbischof sein; d.h. die derzei-
tige personale Trennung beider Ärnter
sollte mindestens beibehalten werden.

- Es sollte geprüft werden, ob sich nicht
eine Regionalisierung der Soldatenseel-
sorge als angemessener erweist, und da-
mit verbunden auch eine dezentrale, re-
gionale Zuständigkeit für die Aufgaben
der Seelsorge an den Soldatenseelsor-
gern.

- Die Kirchenleitungen sollten darauf
achten, daß bei der Auswahl von Pfar-
rern/Pfarrerinnen für die Wahrnehmung
dieses Sonderpfarramtes jegliche Ein-
seitigkeit vermieden wird.

- Der Lebenskundliche Unterricht sollte
vertraglich geregelt werden, ohne daß
es dabei zlJ einer unguten Verschulung
dieser Gesprächsmöglichkeit kommt.

- Die EKD sollte auch die Verkündigung
und Seelsorge unter den Zivildienstlei-
stenden auf entsprechende Weise ver-
traglich regeln.

Verabschj.edet vom Konvent der Evangeli-
schen Akademikerschaft in Höchst/Odenwald
am 22.11.1992.

Neu in epd-Dokumentation
W Huber: ,,Die Mehrheitsgesellschaft und
ihre Minderheiten", Referat (Nl 2a193; 20
Seiten).

Militäneelsorge. Erfrhrungen aus Ost und
West, Tägungstexte aus Tlttzing (Nr. 4/93;
70 Seiten).

Wirtschaftsethik - erzählt. ,,Narrative Ver-
suche" von Klaus lefringhausen (Nr. 5/93;
48 Seiten).

Zt bestellen bei GEP-Vertrieb, fustfuch 50 05 50,

ffin Fmnfun an Main 50, Tel.: 69/5809&.189

IVEKD:
Beschluß zur
Seelsorge an Soldaten

Interesserrvertretung der Vikarinnen und
Vikare der Evangelischen Kirche in
Deutschland
Ilelegi ertsnTsssamm ]spg 24.-28.11 -1992
Frankfurt/Ber, Beschluß Nr. 92-2-6
zur Seelsorge an Soldaten und zun MiIi-
tärseelsorgevertrag

Die Interessenvertretung der Vikarinnen
und Vikare der Evangelischen Kirche in
Deutschland häIt ein Seelsorgeangebot für
Soldaten für ebenso wichtig, wie für an-
dere Menschen, die in einem schwierigen
beruflichen und sozialen Umfeld stehen.
Die MKD bezweif elt, daß das in den
westdeutschen Kirchen vorhandene l,lilitär-
seelsorgekonzept ein solches engebot in
angernessener Weise darstelltr u.ä. weil
die eigenen kirchlichen Strukturen der
Militärseelsorge evangelischer Ekklesio-
Iogie nicht entsprechen. Eine gemeindebe-
zogene Seelsorge an Soldaten würde ihr
stattdessen näherkommen und auch einer
möglichen Ghettoisierung der Soldaten vor
Ort, die durch die gegenwärtige Militär-
seelsorgestruktur in liestdeutschland zu
wenig durchbrochen wird, entgegenwirken.

Die Gefahr der Mißverständlichkeit
kirchlichen Handelns in der Kaserne wird
durch die Situation in OstdeutschLand be-
sonders deutlich. Nur eine sehr geringe
Zahl der ostdeutschen Soldaten gehört ei-
ner christlichen Kirche an bzw. zeigt fn-
teresse an einen institutionalisierten
Kontakt zu einer Kirche. So läuft der von
Pfarrern als Teil des Dienstplans abge-
haltene, auch für konfessionslose Solda-
ten obligatorische Lebenskundliche Unter-
richt Gefahr, in derselben Rolle zu er-
scheinen wie der frühere Politunterricht
der NVA. Die IVEKD bezweifelt, daB diese
Form und der Inhalt des Lebenskundlichen
Unterrichts der Glaubwürdigkeit christli-
cher Botschaft zuträglich sind. Dieser
Bereich der Inneren Führung kann von päd-
agoginnen/tädagogen und psychologin-
nen/Psychologen ebenso ausgefüI1t werden.
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Die IVEKD bittet
- die Synoden der Gliedkirchen der EKD

bei der Überprüfung des Militärseel-
sorgeverErages:

- die Synode und den Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland bei der
Überprüfung des llilitärseelsorgever-
trages und den Verhandlungen mit der
Bundesregierung, die folgende ZieL-
richtung zu beachten:

Der jetzL gültige Militärseelsorgever-
trag zwischen der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Bundesrepublik
Deutschland wird gekündigt.

Die bestehenden Strukturen der Miti-
tärseelsorge (Militärbischof, Evange-
lisches Kirchenamt für die Bundeswehr,
Mi I i tärgeneraldekan , Militärdekane
usw. ) werden zugunsten gemeindebezoge-
ner Seelsorge an Soldaten abgeschafft.

Die Seelsorge an Soldaten wird der je-
weiligen Gemeinde vor Ort übertragen.

Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland ernennt einen Beauftrag-
tenn für die Seelsorge an So1daten.
Dieser berät die Gliedkirchen und Ge-
neinden in al1en Fragen der Seelsorge
an Soldaten durch die Herausgabe von
Informationsmaterial, Fortbildungsmög-
lichkeiten usr^r.

Einem zusätzlichen Arbeitsaufwand der
Pfarrerinnen und Pfarrer durch die
Seelsorge an Soldaten wird durch die
Einrichtung zusätzlicher Planstellen
Rechnung getragen. Eine ausschließ1i-
che Zuständigkeit für die Seelsorge an
Soldaten wird durch eine entsprechende
Dienstverteilung unter den Pfarrerin-
nen und Pfarrern der Gemeinde vermie-
den.

Der zugang der mit der Seelsorge an
Soldaten befaßten Pfarrerinnen und
Pfarrer zu den militärischen Einrich-
tungen und Liegenschaften wird analog
der jetzL gültigen Übereinkunft zwt-

nen für
terricht

8. Die mit der Seelsorge an Soldaten be-
faBten Pfarrerinnen und Pfarrer werden
bei Einsätzen außerhalb des Gebietes
der Bundesrepublik Deutschland nicht
täti9.

Frankfurt/Oder, den 28.11 .1992

Johannes -Christ ian Burmeister
Geschäf tsfiihrer

schen den ostdeutschen Gliedkirchen
der EKD und dem Bundesmini=t.;;; 

-J;; 
MAn mUß GOtt mehf gehOfCh

Verteidigrung geregelt. , 
-- --- -J- O - -- -

ats den Mensclten./. Prarrerr-nnen uno Plarrer erE,erren Kea-
Soldaten obligatorischen Un- AposUlgeschichteS,29

lJ.*wpv

als den Menschen.
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Uberlegunllen
und
Vorsch I äge

Am 8. und 9. t4ärz haben sich auf Einla-
dung des Friedensausschusses der Evange-
lisch-reformierten Kirche Vertreter aus
verschiedenen Landeskirchen, Evangelisohe
Kirche in Hessen und Nassau, Evangelische
Kirche in der Provinz Sachsen, Evange-
lisch-lutherische Landeskirche Hannover,
Evangelisch-Iutherische Kirche in Braun-
schweig, Evangelische Kirche im Rhein-
l-and, Evanqe.l':ch-Iutherische Kirche
Mecklenburg, Baciische Landeskirche, unci
verschiedene','erbände, Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein, Evangelische Arbeitsgemein-
schaft zur Betreuung der Kriegsdienstver-
weigerer (EAK), EAK Westfalen, Amt für
KDV und ZDL der Ev. Kirche von Westfalen,
SoLidarische Kirche in Nordelbien, in
Hannover getroffen, um über eine Neurege-
lung des kirchlichen Dienstes an Soldaten
zu beraten.
Hierbei verständigten sich erstmals Kir-
chenvertreter aus den westlichen und öst-
lichen Kirchen auf eine gemeinsane Posi-
tion.
Die folgenden Überlegungen und Vorschläge
zur Neuregelung des kirchlichen Dienstes
an Soldaten wurden einstimmiq beschl.os-
sen.

überlegrr:ngen r:nd Vorschtäge zu-r Neurege-
lung des kirchlichen Dienstes ern Soldaten

Wir bejahen die Notwendigkeit des kirch-
lichen Dienstes an Soldaten. Dieser
Dienst umfaßt die Verkündigung des Evan-
geliums, Einzelseelsorge, Unterricht und
die Mitverantwortuung von Soldaten für
die inhaltliche Arbeit. Der zuga g zu den
Soldaten wird durch das Grundgesetz ga-
-^-+ I ^-tIqIILIE! L.

Grundsätzlich ist der Dienst an Soldaten
in Auftrag und Ordnung der Kirche einge-
bunden und unterliegt nicht staatlichen
Weisungen. Unmißverständlicher a1s bisher
nuß deutlich werden, da8 Kirche Kirche
bleibt. Der Gesprächsprozeß zw frieden-
sethischen und sicherheitspolitischen

Fragen muB in offener Weise und auf allen
Ebenen der Kirche neu entdeckt und mehr
gewagt werden.

Unaufgebbar für die kirchliche Entschei-
dungsfindung sind uns folgende Punkte:

- die Grundbestimmungen kirchlichen
Dienstes, wie sie in der Barmer Theolo-
gischen Erklärung, insbesondere in den
Thesen fI (Kirche als Gemeinschaft von
Schwestern und grüdern) und V Unter-
scheidung der Aufträge von Staat und
Kirche), ausgesagt werden;
Aufnahme der Erfahrungen und ekklesio-
Iogischen Überlegungen in den östlichen
Landeskirchen;

- Folgerungen aus dem in der Ökumene ge-
führten "konziliaren Prozeß" für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Qn'|.rAn€rrnavv.rvt,! s.r:, .

Weil die zuständigkeitsbereiche von Kir-
che und Staat sich überschneiden, sind
dafür aus unserer Sicht folgende RegeJ.un-
gen erforderl-ich:

1. Der Dienst der Kirche an Soldaten soll
im Bereich der Bundeswehr auf der Ba-
sis eines Rahmenvertrages zwischen EKD

und BRD geregelt werden. Das Grundge-
setz enthält in Art. '140 in Verbindung
mit Weimarer Feichsverfassung Art . 1 41

ein garantierl--es Recht für die Kirche,
im Bereich der Bundeswehr mit ihrem
Dienst zugelassen zrr werden. Aufgabe
des Rahmenvertrages ist €s, diese zu-
lassung konkret zu regeln.

2. Tnnerhal-b dieses Rahmenvertrages be-
auftragen die Landeskirchen oder an-
dere landeskirchl-iche Körperschaften
haupt-, neben- und ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit den
Dienst der xirche an Soldaten.

3. Der Dienst der Kirche an Soldaten ist
in synodale Strukturen (Presbyterien,
Synoden usw. ) einzubinden. Die Vertre-
tung der Soldaten in den zuständigen
kirchlichen Gremien muß angemessen er-
mögIicht werden. Wo es sich anbietet,
kann ein Beirat für Soldaten gebildet
werden. Die Umwandlung der bisherigen
Mi l- i tärki rchengemeinde entsprechend
dem l4ilitärseelsorgevertrag in Perso-
nalgeneinden für Soldaten und ihre Fa-
milien innerhaLb des landeskirchlichen
Rechts bleibt unbenommen.

B1- 1?/q? s



Positions-Texte

4. Gottesdienst und Seelsorge sind eine
origJ.näre Aufgabe der Kirche und ste-
hen in ihrer alleinigen Verantwortung.
Der Rahmenvertrag regelt lediglich de-
ren ZuLassung. Regelungsbedarf besteht
für:

Betreten der militärischen Bereiche
Räume
Zeiten
Bekanntmachungen
Finanzen
Informationen und

Absprachen

organisatorische

- Freistellungen

- usw.

5. Das Evangelische Kirchenamt für die
Bundeswehr ist in ein kirchliches Amt
für den Dienst der Kirche an Soldaten
umzuwandeln.

6. Auf der Basis von
Gestellungsverträgen bietet die Kirche
ihre Mitwirkung am Lebenskundlichen
Unterricht an. Die bisherigen Grundlagen
des Lebenskundlichen Unterrichts,
insbesondere die mil-itärische Zentrale
Dienstvorschrift 66/2, "Lebenskundlicher
Unterricht", sind durch neue Regeh:ngen
zu erseEzen.

Gesellschaft

Schrara rzmalerei?
Pl ädoyer für einen
Bewußtseinstlrandel

Beschäftigen wir uns rnit unserem Selbst-
erhaltungsvermögen.

Ich denke an die Lehrerin im vö11i9 zer-
störten jugoslawischen Vukovar. Eine der
wenigen Überlebenden der 1 50.000-Einwoh-
ner-Stadt, die wir mit der Kamera im
siebten Stock ihres ausgebrannten Hoch-
hauses aufstöberten und die uns erzählte,
sie wolle ab nächster Woche wieoer unEer-
richten. "Man muß kämpfen", sagte sie.

fch denke an die palästinensische Familie
im Westjordanland, hinter deren Haus
schon die Bulldozer wüteten, um Platz zu
schaffen für neue israelische Siedlungen,
und die kämpfen wol1te bis zum Tod um ih-
ren Besitz und ihre Existenz. Und ich
denke an die jungen israeLischen Solda-
ten, die uns verprügelten, weil wir in
Hebron den "ganz normalen Alltag" zeigen
woLlten.
Und ich denke an den jungen Bundeswehr-
leutnant in Grafenwöhr, den ich nach den
Grenzen seines Berufsverständnisses
fragte und der sagte, er sähe keine Gren-
zen; er würde hingehen, wohin thn unsere
Regierung schicken würde, weltweit und
bis zum Tod. Und an die Aufregung, die
bei manchen Leuten über unseren Bundes-

wehrfilm entstand - Aufregung nicht über
die Realität, sonciern über die, die sie
.:.e-$€D.

An jedem Tag sterben etwa 100.000 Men-
schen an Hunger, die Hälfte davon Kinder,
werden 86 Millionen Tonnen Erdreich abge-
schwemmt und abgetragen, nimmt der Wald-
bestand der Erde um 340.000 gkn ab, wer-
den allein 35.000 Hektar Tropenwald abge-
holzt, dehnen sich die Wüsten um 20.000
Hektar aus, werden etwa 100 Millionen
Tonnen Treibhausgase in die Luft gebla-
sen, werden 4 Milliarden Mark für Rüstung
ausgegeben, zahlen die Länder der soge-
nannten "Dritten weltI an Schulden und
Zinseszins für ihre Schulden bei uns
viermal soviel GeId zurück wie wir ihnen
leihen.

Die Tier- und Pflanzenarten streben zur
Zej-t etwa tausendmal schneller als je zu-
vor in den vergangenen 55 Millionen Jah-
ren. Das j-st nicht göttliche Vorsehung.
Das ist menschlicher Frevel, der sich
bitter rächen wird. Es ist bald soweit.
Al-Les deutet darauf hin: Das System, von
den wir leben, die Natur, bricht bald zu-
sammen.

Verdammt, warum nimmt das nj-emand ernst-
haft wahr? 9{ir haben doch aIle Kinder,
r^/arum wehren wir uns nicht? Wer über soL-
che Tatsachen einfach hinweggeht, ist
ver-rückt.

Unter den bedeutendsten Wissenschaftlern
dieser Erde ist die Erkenntnis sicher:
Die globale Klima-Änderung hat bereits
begonnen. Es ist nur die Frage, wann wir
dj.e Auswirkungen im täglichen Leben spü-
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ren. 49 Nobelpreisträger haben Präsident
George Bush erklärt, daß sich schon jetzt
die globale Erwärmung aLs die größte
Weltbedrohung des 21. Jahrhunderts er-
weist. Der Vorsitzende der Bundestagskom-
mission zum Schutz der Erdatmosphäre, der
CDU-Abgeordnete Klaus Lippold, im Januar
1992: "Die letzten Zweifel an der Dring-
Iichkeit von Sofortmaßnahmen sind ausge-
räumt. "
Die Menschen in der BundesrepubLik
Deutschland - wir - beanspruchen durch
unsere ölverbrennung etwa hundertmal so-
viel Luft wie über uns ist. Wir leben von
der Luft, die sich über dem Ozean und an-
deren Ländern befindet. Die Ozonschicht,
welche die Erde in 20 bis 50 km Höhe um-
hüIIt und vor ultravioletten Strahlen
schützt, schwindet wesentlich schneller
als bisher angenommen. Und zwar auch über
bewohntem Gebiet. Über Australien, Neu-
seeland, TeiLen der USA und Europa. Das
Klima verändert sich in den nächsten
Jahrzehnten 'l 0-60 mal so schneLl. wie bis-
her. Der Zusammenbruch von Öko-Systernen
geht immer erst ganz langsam vor sich,
mit deutli-chen Anzeichen des bevorstehen-
den Unheils und dann rasend schne1l.
Mit der weiteren Aufheizung des Planeten
durch die Verbrennung fossiler Energie-
träger wird sich aIles verändern. Der
llord-Süd-KonfIikt wird sich verstärken.
Wir werden eine Völkerwanderung unvor-
stellbaren Ausmaßes erleben. Heute sind
etwa 15 I'tillionen( ! ) Menschen auf der
Flucht. Die ZahI der KIima-Flüchtlinge
wird nach Schätzungen des Internationalen
Roten Kreuzes Hunderte von Millionen be-
tragen. Da helfen dann keine Panzer oder
schnelle Eingreiftruppen mehr. Ganze öko-
Systeme, die sich nicht an die Geschwin-
digkeit von Tenperaturänderungen gewöhnen
können, werden zusammenbrechen, z-B- der
wald. Vie]e Gletscher werden abschmelzen'
Wenn sich dann der Meeresspiegel um nur
einen Meter erhöht, \^terden in wenigen
Jahrzehnten einige Länder von der Erde
verschwunden sein zusammen mit ihren Ein-
wohner, z.B. das 120-Millionen-Volk der
Bengalen in Bangladesh. Es wird zu vöIlig
neuartigen Umweltkrankheiten kommen.
In einer solchen Welt möchte ich nicht
mehr leben.

Schwarzmalerei ?

Die Leute, die ich bei den Arbeiten an
meinem Film "Solar ,92. Von der Einfach-
heit des Machbaren" in diesem Jahr ken-

nengelernt habe, sind optimistisch. Sie
haben sich entschieden, leben bereits mit
regenerätiven Energien. Und sie leben gut
damit, die Hausfrau in Stuttgart, der Ma-
nager in KöIn, die Heizungsbauer im Em-
mental, der Bauunternehmer in Stockholm
und der Energieberater in Düsseldorf.
Franz Alt, aus dessen Buch "Schilfgras
statt Atom" ich viel gelernt und auch für
diesen Brief entnommen habe, ist eben-
falls zuversichtlich, setzt wohl auch auf
die Kraft des Glaubens, sagt: "Die Schöp-
fung hat mehr Lösungen für unsere Pro-
blerne bereit, als wir ahnen." Auch ich
glaube, mit ihm, daß unser Auftrag die
Teilhabe und t'litarbeit an der Schöpfung
ist. Vie1e Christen erkennen heute, daß
sie nicht länger einfach zu- oder wegguc-
ken können. Realisten wissen: viel Zeit
haben wir nicht mehr. Über die Energie-
wende wird in den nächsten zehn Jahren
entschieden. Dann werden keine Wunder
mehr helfen und auch keine Arche Noah.
Lösungen sind entwickelt. Sie setzen alle
auf die Nutzung regenerativer Energie auf
der Grundlage der Sonne und auf eine an-
dere marktwirtschaftliche Struktur: Die
soziale Marktwirtschaft wird abgelöst
durch die ökologische, in der die Umwelt-
folgen von Produkten ihren Preis haben.
Mü8ten wir bezahlen, was wird der UmweLt
mit Giften und Gasen antun, der Liter
Benzin würde zwischen 3 und 5 DM kosten.
Und dann würden schlagartig alle Energie-
kalkulationen anders aussehen. "Siegen"
würden jene unzähligen Firmen und Be-
triebe, die jetzt noch a1s "alternativ"
gelten.
Es wird darauf ankommen, wie stark wir
die real existierenden Probleme in unser
Bewu8tsein vordringen lassen. Reicht un-
ser Selbsterhaltungstrieb und unsere Auf-
klärung für einen entsprechenden Bewußt-
seinswandel von unten, der die Wende zu-
standebringen kann? Die rliten versagen,
ich glaube an die "einfachen Menschen"
und an die Kraft der Kleinen. Fest steht:
Weder Soldaten mit Panzern noch Politiker
mit Atomsprengköpfen waren oder sind in
der Lage, eine Idee aufzuhalten, wenn de-
ren Zeit wirklich reif ist. Vielleicht
ist unsere Zej-t reif für eine Energie-
wende. "Ein unerwartetes Ereignis tritt
ein, wenn eine bestimmte Anzahl qualifi-
zierter Menschen konsequent, wahrhaftig
und ausdauernd ohne Gewalt daran arbei-
tet" (Franz AIt, a.a.O. ). Dafür wünsche
ich rnir selbstbewußte Frauen und kraft-
volle Männer' carr-A. Fechner
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EVANGELISCHE
SOZIALAKADEMIE
SCHLOSS FRIEDEWALD

in Zusam.urenarbeit mit dem

Diefrich-B onhoeff er-Verein

TAGUNGSPROGRAMM
Neue Sicherheitspolitik - alte
Militärseelsorge?

Freitaq, 30. 4. 1993

18.15 Uhr Abendessen

Anreise bis 17.30 Uhr

19.00 Uhr Begrüßung und Einführung in die Tagung

19.15 Uhr Braucht Deutschland eine neue
Sicherheitspolitik?
Gnlnde, Perspekiven und Konsequenzen
für eine Politik nach dem Ende des
Ost-West-Konf likts

Podium mit

Generalinspekteur a. D. Admiral a. D.
Dieter Wellershoff, Präsident der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik,
Bonn

Paul Breue( MdB, Siegen, Gotha, stellv.
Sprecher der Arbeitsgruppe Sicherheits-
fragen der SPD-Bundestagsf raktion

Dr. Gert Krell, Forschungsgruppenleiter in
der Hessischen Stiftung Friedens- und
Konf liktforschung, FranKurt

Prälat Dr. Harmut Löwe, Bevollmächtigter
des Rates d€r EKD am Si2 der
Bundesrepublik Deutschland .

anschließend Plenumsdiskussion

Samstao, 1. 5. 1993:

8.15 Uhr Einladung zur Morgenandacht

8.30 Uhr Frühstück

9.00Uhr Neue Aufgaben der Bundeswehr
im Rahmen einer veränderten
Sicherheitspolitik?
Referat von Oberstleutnant Wolfhart Saul,
Leiter der Presss- und Öffentlichkeitsar-
beit des Stabes lll. Korps, Koblenz

9.30 Uhr Der derzeitige rechtliche Rahmen
'für Bundeswehreinsätze nach der
Charta der Vereinten Nationen und
dem Grundgesef der BRD
Referat von Dr. Peter Becker, Marburg,
Vors. der,,Juristinnen und Juristen gegen
atomare, biologische und chemische
Waffen", Deutsche SeKion der IAIAM
(ur. Schwesterorganisation der IPPNW)

10.30 bis 1 1.00 Uhr Kaffeepaus€

11.00 Uhr Gruppenarbeit

Arbeitsgruppe l:

Deutschland und seine Nachbarn

Arbeitsgruppe ll:

- Neue Snherheifsoolitik und Rechtsrahmen

Arbeitsgruppe lll:
Neuer militärischer Auftrao für die
Bundeswehr

Arbeitsgruppe lV:

Selbswerständnis und Berufsbild der
'Soldaten

12.30 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr Berichterstattung aus den Gruppen

15.00 Uhr ,,Frieden statt Sicherheit"
- Welche Konsequenzen hat der

Friedensauftrag der Kirche für eine
Neüregelung des Dienstes der Kirche
unter den Soldaten

Podium mit

Oberst i. G. Günter Schwarz,
Referatsleiter Führungsstab der
Streitkräfte im Bundesministerium der
Verteidigung

I ein Mitglied des sicherheitspolitischen
Ausschusses des Deutschen
Bundeswehrverbandes

Major Volker Thomas, Gießen,
Darmstädter Signal

. Ptafter Dr. Karl Martin, Vors. des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins, Wiesbaden

Bischof Dr. Chrostoph Demke, Ev.
Kirchenprovinz Sachsen, Magdeburg

Wehrbereichsdekan Dr. Ulrich von den
Steinen, Wehrbereich lll, Düsseldorf

Pfarrer Wolf-Udo Smidt, Bundesvors. der
Ev. Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung
der Kriegsdienstverweigerer, Bremen

Diskussionsleitung: Pfarrer Hermann
Schaefer, Generalsekretär des
Reformieften Bundes, Wuppertal

16.30Uhr Pause

17.00 Uhr Debatte im Plenum

17.45 Uhr 3 Statements zum Abschluß (1 Soldat.
1 Vertreter der Kirche, 1 Militärseelsorger)

Sonntao.2. 5. 1993

8.30 Uhr Frühstück

9.00 Uhr Einladüng zum Gottesdienst

10.00 Uhr Öffentliche Mitgliederversammlung des
Dietrich Bonhoeffer-Vereins

12.30 Uhr Mittagess€n, danach Ende der Tagung
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Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag
1993in München steht unter dem Thema
"Nehmet einander an". Der Kirchentag will
sich unter dieser Losung aus dem Römer-
brlef 75,1 intensiv rnlt dem Problem der
Fremden und der zunehmenden Entfremdung
von Menschen beschäftrgen. Nach über
3Oiähri oor Trennrrno wirel ar der erste
Ki r-henf ao qei n - rior oo'nei nqarr \z-n Christen
im Osten und Westen verantwortet wrrd.
Der dbv wird während des Klrchentages über
einen festen Anlaufpunkt errei_chbar seln.
Die Evang. Stundentenqemeinde (ESG) in der
Frredrrchstraße wird denL Verein während
des Kirchentaqes einen abschließbaren Raum
( ca. 30 efr, m:-t Tef ef onanschluß :

llöhereOA9/333932) überl assen - Dort wird der Infcnndicnen
Verein die gep lante I nf ormat j-onsbörse srhich
durchf ühren. lhnen genr:

25. Deulscher
Evongelischcr l(irchentq

Gcrchüftsstelle
Pcrllcch f0 05 40

W-8000 ltlünchcn 40
telefon 1089132309.0
telefor 1089f 3232344

-ra
Jn+0r

I ' ! rl

vna lt0n5 D0r59 :

@n

Unter der Bezeichnung "Bonhoeffer-Treff"
(so im Kirchentags-Progranm ausgedruckt)
veranstal-tet der dbv auf dem Münchener
Klrchentag erne Informationsbörse.

Ort: ESG-Haus Fri-edrichstr. 25
llünchen 40, Tel z 089/333932

Geöffnet: Do, Frei und Samstag
jeweiJ-s von 18.OO-23.0O Uhr

Die Informationsbörse dient dazu,

Auf dem Bundestreffen der Evang. Hoch-
schulgemeinde (EHG) ber der Hochschufe der
Bundeswehr München rn Stadtfauringen wurde
am 15. Mai 1983 der Verein zu Förderung
der Bundesarbeit der Evangelischen Hoch-
schulgemeinden bei den Hochschulen der
Bundeswehr e.V. gegründet. 1986 hat sich
der Verein umbenannt in Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein zur Förderung christlicher Ver-
antwortungin Bundeswehr, Kirche und Ge-
sell-schaft e.V- Das 10jährige Jubifäum des
Vereins soll stattfinden

ESG-Haus Friedrichstr- 25
Mänchen 40, Tel z 089/333932
Freitag, den 11. Juni 1993
un 18.3O uhr

Alle Mitglieder und Freunde des dbv sind
zu dem Empfang eingeladen. Interessierte
Gäste sind herzlich wiflkornmen.

ct

Jahre

Ki rchentag sbe su chern und
Matefiafien arzrrhi atcr : n6donqei fi oosLe!YL!

Konnon I arnan Mci nrrnoqarrct errcc[ und
Ahsnrar:hen 7t1 armöol i r-hen r AfbeiL und
Ztele des dbv vorzustel-l-en. An
Friedensdiskussion und Mifitärseelsorge-
reform interessierte Personen und Gruppen
sind a i nnal :Äan srch an A^-

Informationsbörse durch die Anwesenheit
von Atrskunftsnersonen und durch die
Auslage von Informationsmaterj-al zu
beteiligen.

Ort:

hlann?

4A dbv,

- 1?/a? c
I p, Jr e.



vangelischen Gemeindehaus Wiesbaden-Sonnenberg

l*"#ln?ä?fi äiläu.:'?l"'"ff iä3$.1iä?ffi ,:.'Jä1":?:
stian Gremmels (rechts vome, mit der Hand gestikulierend) bei

der Gruppenarbeit. 
Fl

Als die Bibel auf ,,deuts ch't getrimmt werden sollte 
=

Seminartag des Bonhoeffer-Vereins setzte sich mit den ,,Deutschen Christen" auseinander :
WIESBADEN. Beim Seminartag
des Dietrich-BonhoefTer-Vereins in
Wiesbaden-Sonnenberg schlüptte
der Referent in eine ungewohnte
Rolle: Professor Christian Grem-
mels (Kassel) stellte sich als
..Deutscher Christ" im Kirchen-
kampf des Dritten Reichs vor. Die-
ser ..Trick" diente dazu. die innere
Plausibilität und die Geftihrlichkeit
der nationalsozialistischen Thesen
der ..Deutschen Christen" vorzu-
tühren: Die ,,deutsche Bibel" sollte
gesäubert werde" .von allem jüdi-
schen Speck u,^ Dreck". Das
Hakenkreuz wollte man mit dem
Kreuz Christi verbinden. Neben

das Wort Gottes in Bibel und
Bekenntnis sollten andere ..Offen-
barungen" treten, wie die völkische
Geschichte, wie Führer. Volk, Blut
und Boden.

Wie anziehend diese Parolen
damals für weite Kreise waren.
zeigt auch ein Gemeindebrief der
Wiesbaden-Sonnenberger Gemei n-
de aus dem Jahre 1936: .,Laßt uns
deutsche Christen sein. die in
unwandelbarer Treue hinter dem
gottgesandten Führer des Volkes
stehen und bereit sind. alles daran-
zugeben, um des Volkes Willen."

Die Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer erkannten bei der
Textarbeit, wie deutlich sich die
Barmer Theologische Erklärung
von 1934 dagegen richtete. daß die
Kirche als Quelle ihrer Verkündi-
gung außer und neben dem bi-
blisch bezeugten Jesus Christus
auch noch andere Ereignisse und
Mächte. Gestalten und Walrrheiten
als Offenbarung Gottes anerkann-
ten. Der Theologe Dietrich Bon-
hoeffer befürwortete das Barmer
Bekenntnis. Er beklagte aber schon
bald ein Erlahmen der .,Bekennen-
den Kirche". Die Konseouenz sel-
ner Nachfolge machte ihn - den
Außenseiter, der 1945 im Konzen-
trationslager ermordet wurde -
zum Blut-Zeugen und nach 1945
zum mahnenden Vorbild.

In Wiesbaden-Sonnenberg wur-
de die Frage gestellt, ob sich die
Evaneelische Kirche in Deutsch-

land heute als Erbin der ,.Beken-
nenden Kirche'' verstehen könne.
Viele der Aussagen von Barmen
oder der Forderungen Bonhoet-fbrs
warten noch auf ihre Einlösung
und praktische Umsezung. Kon-
trovers wurde am Seminartag zwi-
schen Menschen aus den alten und
den neuen Bundesländern disku-
tiert, wie heute das Verhältnis zwi-
schen Kirche und Staat zu bestim-
men ist. Den Religionsunterricht
an staatlichen Schulen. von den
Nationalsozialisten zum Teil abge-
schafft. gab es nach 1945 nur im
Westen, Verfechter der Christen-
lehre in kirchlicher Obhut aus
Wiesbaden-Sonnenbergs Partner-
gemeinde in Halle sahen das
anders: Nach dem Ende der SED-
Herrschaft mit ihrer Staatsbürger-
kunde wollen sich die ostdeutschen
Evangelischen nicht auch lvieder
auf die Machtminel der staatlichen
Schulen einlassen.

Ahnliche Kritik gab es. auch aus

den alten Bundesländern. an der als
zu staatsnah bezeichneten Ivlilitllr-
seelsorge. Auch die staatlich einge-
zogene Kirchensteuer wurde hin-
terftagt: AIs fieiwillige Spende
oder als wahlpflichtige Sozialsteu-
er könne sie aus dem öffentlichen
Kreuzt'euer geraten, meinten viele
der Seminarteilnehmer. Als wichti-
ger Punkt wurde die Forderun_e
laut. auch im Sozialen dem Evan-
gelium Jesu Christi etwas zuzu-
Irauen.
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DI TRICH BONHOEFFER -
DIE ROLLE DR. FRAI'EN TN SELBSTZEUGNISSEN, BTOGRAPHTE UND ITIE:OLOGIE
Versuch einer Annäherunq an ein aktuelles Thema

flit einer Sentnar.reranstal-tunq von trrertag Abend bis Samstag IJachn:.t-
tag "r-lI o,-r D:-etrr.ch-Bonhoeffer-Verern rn Verbrndung rnt-t cler Evang.
Errvachsenenbif Cuno l'lie sbaden uni] rler Fvang. liirchenqerneinde
Iliesoacien-Sonnenberq s tch ,-l iesen Therna wrdinen.

lreitag, rien 15. Okt.1993,2C.O0 Uhr
Svanq. Ger-neiniehaus "i'lartburg", la-reuzbergstr. 9, i'liesbacien-
Sonnenberq, Eushal-testel l e Hof qartenfllatz - Lini-= l-6

Selbstzeugnisse: Brautbriefe ZeLLe 92
Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer 1943-L944
Aus clen 3rautbrrefen 1=sen der iiar,lurqer P.ezitator l'{rchael
Graunrann unc clie tsremer Schauspielerin i.iaria von Eismarck.
Die Lesung '.;rrd nusil<alisch u:rrahnt von Andreas Karthäuser
(iilavr-er ) . Er s:iel-t atrscewä.hlte iJerke von J. S.tsach und
J. iial'oil .
Für irese r/eranstaltung wircl ern Eintrr-ut von Dni 10, - erhoben,
er:r.äßrgt: Schüler, Studenten unC Arbertslose Dii 5,-.

Sarnstag, cien i(r. Ckt. 1993, 1C.00 ilhr
Evang. GeneinCehaus "Wartburgr ", K-reuzbergstr. 9, I,liesbaden-
Sonnenbero, 3usnaltestelle licfgartenrslaEz - Linie 16

Biographie und Theologie:
Dietrich Bonhoeffer und die Rolle der Frauen
Referar-, .1rbeitstexte uncl Gruppenarbeit
äauptreferentin: Renate Eethqe
In R.enate Eethge geb. von Schleicher begegnen wi-r einer ZetL-
zeuqin und l;ersönlichen Freunoin der Familie Eonhoeffer. In
Vorträcen zu cliesen Thema hat sie eigenes Erleben festgehalten.
Angeregt durch C:-e j.ntensive Forschungstätrgkert von Eberhard
Beth:- - - '.reiß sie authentisches über Dretr-:h i:onhoef 'er und
tvicht:,ge Frauen in -eeinern Leben zu i-.erichten. Ergänzencl vreri.en
ilroe:-tstexte aus Dietrich Sonhoeff ers ',.,'erk hinzuqezogen.
Dr.e Leitung cer Veranstaltung lregt t-n den Fländen von
Dr. i(arI i'iartrn, Ingrrcl Schwi-nd unct Inqrid Ullmann.
Dauer bis ca . I.: .3C ljhr. Für Verpf legung lst gesorqt, da.f ür
vriro ein Unllostenbertrao erbeten.

Voranrne-Lcungen brtte an cen Dretrich-Bonhoeffer-Verein z.FId.
)r. llarl llartrn,.:im Ii3renberg il , t:2C0 lliesbaden-Sonnenberg
(Tel. C6IL|542I'79: Fax: Of:Iii 9545911) ooer an die Evang. Erwachsenen-
irrliung l,liesbaden (Tel. Cer11,/1409-0 oder l-4O9-22t Fax: A6II/ 301019).
Die beiden Te::nioe r.ler Sernine.rveranstaltung (Irer.tag 20.00 Uhr und
Sar.stac_r 10.,1f) l:hr i:önna:n aucii ernzelr wahrgenorrunen wercien.

Texte zur Orientierung: Der überzeugende Versuch, ein glaubwürdiges christliches Leben zu
führen:

Vertrauen im Widerstald: Diejfich Bonhoeffer - hrsg. von Peter Helbich

GTB 478. 61 Seiten. Kt. 9,80 DM

Briefe, Gedichte, Gebete und Niederschriften des Theologen Dietrich Bonhoeffer, der von den
Nationalsozialisten ermordert wurde, sind in diesem Band zusammengestellt. Bonhoeffer
öftnete sich neuen theologischen Uberlegungen, sah den Auftrag der christlichen Gemeinde,
olädierte für eine weltoffenere Kirche und suchte die ökumenische Gemeinschaft. (GV)

Spcer uhol Sshtd' des Mors

Vertr:auen
imWide]lstand

fexte an Odentiexwrg
Dietrfu*r Borüoefter
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Ouodri llegetonzl .

I Von Esther Rohr

Nicht nur Kirchen sind nach ihm
henannt. sondern auch Straßen
und Plätze: Der Pfarrer Dietrrch
Bonhoeffer aus Charlottenburg ist
rvie kein anderer Theologe dieses
Jahrhunderts beinahe mehr im sä-

kularen als im sakralen Raum prä-
sent. Die Geradlinigkeit. mit der
ihn sein eigenwilliger Christus-
qlaube mitten hinein in den politi-
schen Widerstand tührte. lasziniert
allerorten - denn sie brachte Bon-
hoeffer den Tod.

Der Tod im KZ Flossenbürg ist
das Zentrum der Aureole. die ei-
nen der letzten Heiligen der Mo-

derne ebenso umgibt wie sein fra-e-

mentarisch und ungeordnet geblie-
benes Werk. Der bei weitem be-
kannteste Teil besteht aus Briel'en
und Aufzeichnungen aus der Haft
im Tegeler Militärgefängnis. Auf-
lagen in Millionenhöhe haben
..Widerstand und Ergebung" über
den ganzen Erdball verbreitet - die
Fachwissenschaft allerdings be-
handelt Bonhoeffer mit Zurück-
haltung. Zu wenig Zeit hatte der
Sohn eines Prot.essors für Psychia-
trie. um seine Cedanken in eine
vielbändige Systematik zu bannen.
und fast zu radikal war das. was er
dachte. um überhaupt noch theolo-
gisch verwertbar zu sein. ..lch will
[...]. daß man auf alle pfäffischen
Kniffe verzichtet." Bonhoetfers
Kritik richtet sich an eine Kirche.
die sich auf die ..Kammerdienerge-
heimnisse" des Menschen speziali-
siert. anstatt seine,.Mündigkeit"
a nzuerkennen. Das,.religionslose
Christentum". das er fordert. ist
mehr als eine private freundliche
Pose. Daß sich Transzendenz nur
in ..echter Weltlichkeit" ereignet.
macht das Kreuz. an dem Jesus von
Nazareth starb. zum Anker einer
konsequent diesseitigen Lebens-
haltung - und zweifelsfrei zum
Politikum.

Was Wunder. daß Bonhoeffer
sich gegen die Möglichkeit enr
schied. ins US-amerikanische Exil
zu gehen: daß er sich auch der inne-
ren Emigration der Bekennenden
Kirche nicht anschließen konnte.
Deren vorsichtiges Taktieren, eno-
lich ihre Einwilligung in die Ver-
ordnung der offiziellen Reichskir-
chenregierung zum Loyalitätseid

der Pastoren auf Hitler kommen-
tiert Bonhoeffer: ,,Es ist ja doch al-
les nur Angst." Angst und Kom-
promißbereitschaft: nach der soge-

nannten ,.Kristallnacht" des 9. No-
vember 1938 ist von der Beken-
nenden Kirche kein offizielles
Wort mehrzu hören.

,,lch werde nicht älter als 37
Jahre werden." In dieser fri.ihen.
spontanen Vorahnung irrte sich

Bonhoeffer nur wenig. Neunund-
dreißigiährig wurde er am 9.April
1945, drei Wochen vor dem Selbst-
mord Hitlen, fnihmorgens ge-

hängt. Vierundwanzig Monate
zuvor war er verhaftet worden. In
Tegel zunächst streng isoliert, er-
wog er. den .,Schlußstrich" zu zie-
hen: ..weil ich im Grunde schon tot
bin". Der äußerst disziplinierte.
dabei sanfte Mann aber beginnt
wieder zu hoffen: darauf. daß nicht
genügend belastendes Material
vorliegt, dann auf den 20.Juli 1944,

an dem jedoch Stauffenbergs At-
tentat scheitert, und schließlich auf
ein Ende des Krieges, das von dem

,.Spuk" des Nazi-Regimes auf im-
mer betreien würde.

Der gegen Bonhoeffer lang ge-
hagte Verdacht erhärtete sich
durch zwei Aktenfunde im Amt
Canaris. Offiziell als ziviler V-
Mann des militärischen Abschirm-
dienstes tätig. nutzte .,Pastor Bon-
hoetfer" seine Auslandsreisen tür
konspirative Zwecke. Unter den
Verschwörern der Canaris-
Gruppe. die auf Befehl Hitlers un-
verzüglich ..vernichtet" wird. sind
auch zwei Schwäger Bonhoetfers
und sein Bruder Klaus: Der Ver-
fechter ..echter Weltlichkeit" ent-
stammt einem,.exemplarischen
Widerstandshaushalt", wre zu

Recht gern formuliert wird.
Briefe aus Tegel an die Eltern

und an den Freund und einstmali-
gen Schüler Eberhard Bethge las-

sen kaum je ahnen. in welch ver-
zweifelter Lage sich Bonhoetfer
befindet. Dann und wann bittet er
um Lebensmittel oder um ein
Buch. doch hütet er sich. ernen an-
deren als einen festen und gera-
dezu frohen Ton anzuschlagen:

..lch sitze bei offenem Fenster, in
das die fast frühlingsmäßige Sonne
scheint. und ich nehme diesen un-

gewöhnlichen schönen Jahresan-
fang für ein gutes Omen. [...] Es

geht mir gut. Ich arbeite wieder et-
was konzentrierter und lese mit be-
sonderer Freude Dilthey." (14.Ja-
nuar 1944) Bonhoeffers Gelassen-
heit ist legendär und angesichts sei-

nes Todes die Basis für ein Marty-
rium. das - einem Alibi gleich - ein
kollektives Versagen gnädig in sich

aufzunehmen scheint. Aber war
Bonhoeffer ein Märtyrer?

..Findest Du Dahlien auch häß-

lich? Aber Astern mag ich gern
und Akelei." Maria von Wede-

meyer ist l8 Jahre alt, als sie sich im
Januar 1943 mitjenem engagierten
Theologen verlobt. Er hatte in ih-
rer politisch wachen Großmutter
eine enge Vertraute gefunden. Um
ihre noch so junge Enkeltochter
Maria besorgt, legt sie dem verlob-
ten Paar ein Jahr der Trennung,
des Bedenkens nahe. Als die tem-
peramentvolle Maria im April ih-
rer Selbstprüfung müde und ent-
schlossen ist, mit Dietrich allen
Verboten zum Trotz ein Treffen zu
vereinbaren. ist es bereits zu spät:

Bonhoeffer ist verhaftet. Dem
Mann. zu dessen Händen sie zuerst
und unmittelbar ein tiefes ,,Ver-
trauen" faßte, sucht Maria nun in
einigermaßen zensurgerechten
Briefen zu begegnen. Mit Innigkeit
entwirft sie den Garten. der einmal
beider Haus umgeben soll, sie er-
zählt von dem ,,blauen Sopha". das

ihre Großmutter dem Paar ebenso
zur Verfügung stellen wird wie ihre

,,hübsch altmodischen" ei-rlcncn
Traurinse, und sorgt sich unr Dict-
richs Rheumatismus.

..Du bist überall um mich. wo
ich in meiner Zelle hinsehe. sche

ich Dich." Bonhoeffers ..geliebte
Maria'' ist wiederholt gcdrängt
worden. die an sie gerichteten
Brieie ihrcs Verlobten Ireizuqe-
bcn. l()67 veröffentlicht sie. inzrvi-
schen in die USA ausqewanderr
und zum zweiten Mal geschiedcn.
zögernd wenige Auszüge aus tau-
senden von Zeilen unter dem be-
zeichnenden Titel ..The other lct-
ters from prison". ln der Tat. .,an-
dere" Briefe sind es als diejenigen.
die berühnrt. ja populär qeworden

sind - ihrer theologischen Inhalre
weqen. und weil sie Zeugnis able-

qen tür deren otTenbare Kongru-
enz mit bewußt riskiertem und
schließlich. wie man sagt. demütig
erlittenem Schicksal. Doch soll
sich ..ein Mensch in den Armen
seiner Frau nach dem Jenseits seh-
nen (?) Das ist milde gesagt eine
Geschmacklosigkeit und jetlenfalls
nicht Gottes Wille." Wenn auch
Bonhoeffer hier. wie die meisten
seiner Kollegen. gemeinhin den
Menschen mit dem Mann ver-
wechselt. so entbehrt doch diese

Bemerkunq nicht eines gewissen

Charmes. ..ln den Armen seiner
Frau" hat Bonhoeffer nicht gele-
gen. Maria und Dietrich tauschen
ihren ersten Kuß bei einer der sel-

tenen .,Sprecherlaubnisse" im Ge-
fängnis: unter Aufsicht.

Maria von Wedemeyer hat ihr
Tagebuch aus der Verlobungszeit
versiegelt und nie wieder geöffnet.
Ihre Korrespondenz mit Bonhoef-
fer las sie zuletzt auf. dem Sterbe-
bett: Kurz vor ihrem Tod willigte
sie in eine Herausgabe der begehr-
ten Briefe ein - aller Briefe, auch
ihrer eigenen. Ein Glücksfall für
Lesende: Das umfangreiche Buch
,,Brautbriefe Zelle 92" entfaltet
seinen Sinn erst im Dialog zweier
Menschen, die ihre Dialogfähig-
keit vor dem Wahn des Nazismus
zu retten suchen. Es sind die klei-
nen großen Gefiihle. die gegen den
Tod aufbegehren, trotzend und
waghalsig, obwohl sie vielleicht
nur eine Fiktion sind - denn wen
eigentlich liebt Maria, und wen

glaubt Dietrich zu lieben?
,,Kannst Du eigentlich Qua-

drille tanzen'1" Viel gibt es zu fra-
gen für die Gutsherrentochter aus
Pätzig an der Neumark. Maria. die
reitet und auf Bäume klettert.
foppt den damals schon nicht un-
bekannten Theologen ebenso wie
sie fürchtet. ihm nicht genügen zu
können. .,Ich muß Dir mal was
Schlimmes schreiben. die Theolo-
gie ist für mich eine völlig unbe-
greifl iche Wissenschaft." Freund-
lich empfiehlt Dietrich ,,als Gegen-
gift eine kräftige Dosis Kierke-
gaard" und - ,,Don Quichöte".

Im Grunde sind diese Briefe un-
spektakulär. Und doch schimmert
durch sie der von Zärtlichkeit ge-
tragene Wille. dem Grauen des
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Hakenkreuzes zrr widerstehen.
..lch habe einen Kreidestrich um
mein Bett gezogen etwa in der
Größe Deiner Zelle [...] Und wenn
ich da sitze. glaube ich schon bei-
nahe, ich wäre bei Dir." Maria von
Wedemeyer, die noch 1945 Mathe-
matik zu studieren begann und zu-
letzt zum Management des Kon-
zerns Honeywell gehörte. bleibt le-

benslang,,unglaublich verletzlich "
in bezug auf ihre Liebe zu Bonho-

effer. die sich nur im ,.Warten" äu-

I]ern konnte. ..Warte mit mirl Ich

bitte Dich!" Bonhoeffers Worte
verhallen unter dem Galgen.

..Brautbriefe Zelle 92" - dieses

sorgfältig durchdachte. vorbildlich
edierte Buch ist mehr als eine vor-
nehme Geste der Erinnerung. Der
Duktus des Intimen. der Briefen
und insbesondere Liebesbriefen
anhaftet. weist weit über den M1,-

thos des Widerstandskämpfers
hinaus. ..Du mußt schon wissen.

wie es mir wirklich zumute ist und
mich nicht für einen geborenen
Säulenheiligen haiten." Wie Bon-
hoeffer ,,wirklich" zumute war.
bleibt uns ebenso verschlossen wie
jedwede ,,Wirklichkeit" der Opfer
des Dritten Reiches. Die ,,Braut-
briefe" Marias und Dietrichs aber
gewähren Partizipation an einem
höchst notvollen, wenngleich eu-
phorischen Miteinander. Maria
von Wedemeyers bis zu ihrem Tod
bewahrter Wunsch. auch ..als der
Mensch. der ich jetzt bin, neben
Dietrich zu stehen". holt Vergan-
genes in die Gegenwart. Daß sich

die biografischen .,Notizen" im

Anhang dieses Buches Maria von

Wedemeyer mit gleicher Ausführ-
lichkeit widmen wie Dietrich Bon-
hoeffer. ist eine bessere Prophy-
laxe gegen das Vergessen als jedes

Straßenschild.

,.Brautbriefe Zelle 92. Dietrich
Bonhoefler - Maria von Wede-
meyer 194!1945". Herausgege-
ben von R..A. von Bismarck und
U. Kabitz. Mit einem Nachwort
von E. Bethge. C.H. Beck 1992,

308 Seiten,,lS DM.
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Dietrich Bonhoeffer Foto: Hans Lachmann

Als Ruf zur Quelle innerer Erneuerung der er-
schütterten Kirchen nach dem jugoslawischen
Bürgerkrieg wollen je-ft Ghristen aus vercchiede-

jungen Generatiort wird. -' DietrichBönhoeffer--'-\ ':=.{ r f :
-"1,1L t
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Eph. l, rz: ".,. daß pir etwas seien zum Lob seioer Herrliökeit."

Ein Brautpaar hat das Redrt darauf, den Tag der Hodrzeit
mit dem G€fühl eines unvergleidrlichen Triumphes zu begrü-
ßen und zu begehen. 'Wenn alle Söwierigkeiten, Vidersrän-
de, Hindernisse, Zweifel und Bedenken - nidrt in den liind
gesölagen, aber ehrlidr ausgesranden und überwunden sind

- und es ist sidrer gut, wenn nidrr alles gar zu selbsrver-
ständlidr geht -, dann haben die beiden in der Tat den ent-
sdreidenden Triumph ihres Lebens errungen. hlir dem Ja,
das sie zueinaoder gesprodren haben, haben sie ihrem ganzen
Leben in freier Enmöeidung eine neue Wendung gegeben;
sie haben allen Fragen und Bedenklidrkeiten, die das Leben
jeder dauernden Verbindung zweier Mensdren enrgegensrellt,
in froher Gewißheit Trotz geboren und sidr in eigener Tat
und Verantworrung ein Neuland für ihr Leben erobert. Et-
was von dem Jubel darüber, daß Mensöen so große Dinge
tun können, daß ihnen eine so unermeßlidre Freiheit und
Gewalt gegeben isr, das Steuer ihres Lebens in die Hand zu
nehmen, muß bei jeder Hoözeit durAklingen. Es muß et-
was von dem beredrtigten Stolz der Erdenkinder, ihres eige-
nen Glüdies Sdrmicd sein zu dürfen. in dem Glüd< eines
Brautpaares liegen. Es ist nicht gut, hier allzu sdrnell und
ergeben von Gottes Villen unci Führung zu reden. Es isr zu-
nädrst einfaö und nidrt zu übersehen euer ganz und gar
mensdrlidrer \7ille, der hicr am \flerk ist und der hier seinen
Triumph feiert; es ist zunädrst durchaus euer selbsrgewählter
Veg, den ihr besdrreitet; es ist audr niöt in erster Linie ein
frommes, sondern ein dur..:h und durch weldidres Ding, das
ihr getan habr und rur. Daium tragr audr ihr selbsc und al-
lein die Verantrr.orrung dafür, die euö kein \{ens& abneh-
men kann; genauer ges3gr, dir. Eberhard, isr die ganze Ver-
antworrung für das Gelingen eures Vorhabens mit all dem
Glüd<, das eine solche Verantworrung in sidr sdrließt, auf-
erlegt und du, Renate, wirst deinem Mann helfen und es

ihm leidrt madren, sie zu tragen, und darin dein Glü& fin-
den. Es wäre eine Flucht in falsche Frömmiekeir. *.enn ihr
nidrt heute zu sagen wagter: es jst unser ViIe, es ist unsere
Liebe, es ist u.nser W?g. ,,Eisen und Stahl, sie rrögen verge-
hen, ttnsere Liebe bleibr ewig bestehen... Dieses Verlangen
nac} der irdisdren Glü&seligkeit, die ihr ir:einender finäen
wollt und die darin bestchr, daß - mit den Vorren des mit-
telalterlichen Liedes - eines Ces andern Trost ist nadr Seele
unC Leib, dieses Verlangen hat sein Re&r vor l\{enschen und
vor Gott.

Gewiß habt gerade ihr beide - wenn irgend lemand - allen
Grund, mit einer Dankbarkeit sonderglei,$en auf euer bis-
lreriges Leben zurüd<zublidren. Ihr seid mit cien Freuden und
Schönheiten des Lebens geradezu überschütrer worden, es ist
euch alles gelungen, es ist eurh die Liebe und die Freundsdraft
der lvlensdren um eudr herum zugcfellen, eure \7ege waren
meist geebnet, ehe ihr sie betrater, in jeder Lebensiage konn-
tet ihr eucl'r durdr eure Familien und Freunde geborgen wis-
sen, jeder hat eudr nur Gutes gegönnt, und sdrließlidr habt
ihr eudr finden dürfen und seid heute ans Ziel eurer Vünsdre
geführt. - Ihr wißt es selbst, daß sidr ein sol&es Leben kein
lvlensdr aus eigener Krafr söaffen und nehmen kann, son-
dern daß es dcm einen gegeben wird, dem andern versagt
bleibt, und das ist es, was wir Gottes Führung nennen, So

groß also heute euer Jubel darüber ist, daß euer 'Ville, euer
'Weg zum Ziel gekommen ist, so groß wird auch eure Dank-
barkeit sein, daß Gottes Vili.,'i,r,j Gottes Veg eudr hierher
geführt hat, und so zuversidrtlicir ihr hcute .iic Veranrwor-
tung frir euer Tun auf eudr neilmt, so zuversidrtlidr dürfr
und *'erder ihr sie heute in Gottes Hände legen.
Inden Gott heute zu eurem Ja sein Ja gibt, indem Gottes

\(lille in euren Villen einwilligt, indern Gott eudr euren
Triumph und Jubel und Stolz läßt und gönnt, madrt er eud'r

cioch zugleidr zu'W:rkzeugen seines \Tillens und Planes mit
eudr und mit den Mensdren. Gott sagt in dcr 'Iat in unbe-
greiflidrer Herablassung sein Ja zu euren Ja; aber indern er
das rut, sdrafft er zugleich elwas ganz Neues: er söafr aus

eurer Liebe - den heiligen Ehestand.
Gott t'ährt eure Ehe. Ehe ist mehr als cure Liebe zueinander.

Sie hat höhere Vürde uod Gewah; denn sie ist Gottes hei-
lige Stiftung, durdr die er die Mensdren bis ans Ende der
Tage erhalten will. In eurer Liebe sehr ihr erich t".'eide nur
allein auf der \flelq in der Ehe seid ihr ein Glieci in der
Kette cier Gesdrledrter, die Gott zu seiner Ehre kommen und
vergehcn läßt und zu seinem Reidr rufr; in eurer Liebe seht
ihr nur Cen Himmel eures eigenen Glüd<es, dur& die Ehe
seici ihr verantwortiidr in die Velt und die Veranrworrung
der lvlensq\en hineingestellt; eure Liebe gehört eudr allein
und persöniich. die Ehe ist erwas überpersönlidres, sie ist ein
Stand, ein Arrrt. \flie die Krone den König madrt und nidrt
sdt,rn der Ville zu herrsdren, so madrt die Ehe und nid:t
sdton eure Liebe zueinander eudr zu einem Paar vor Gott
und '.'or den Mcnsdren. Vie ihr den Ring erst eudr selbst
gegeben habt und ihn nun nodr einmal aus der Hand des
Pfarrers empfangt, so kommr die Liebe aus cudr, die Ehe
von oben, von Gott. Soviel höher Gott ist als der Mensdr,
soviel höher ist die Heiligkeit, das Redrt und die Verheißung
der Ehe als die Heiligkeit, das Redrt und die Verheißung der
Liebe. Nicht eure Liebe trägr die Ehe, sondern von nun an
rrägt die Ehe eure Liebe.
Gott macht eure Ehe unatflöslich, ,,Was Gott zusammen-
gefügt haq das soli der lvlensch nidrt sdreidcn" (N{atth. r9,6).
Gott fügt eudr in der Ehe zusammen; das tut nidrt ihr, son-
dern das rut Gott. Verwedrseh eure Liebe zueinander nidrt
mit Gotr. Cott madrt eure Ehe unauflöslich, er sdrützt sie vor
jedcr Gefahr, die ihr von außen oder innen droht: Gotr will
der Garanr ihrer Unauflöslidrkeit sein. Es isr eine beglü&en-
de Gevißheit für den, der das weiß, daß lielne lv{ar}rt cier
Velt, keine Versud-rung, keine menschlicl,e S&wacirheit auf-
lösen kann, was Gotr zusammenhäl.t; ja, wer das weiß, darf
gerrost sagen: s'as Gc,tt zusammengefügt hat, das kann der
Jvlensdr ni4t s&eiden. Frei von aller Bangigkeit, die der T.ie-

be iil;r:er innewohnt, dürft ihr in Gewißheir und voller Zu-
versrci-,! nun zueinander sagen: Vir können einander rie
nrehr verloren gehen, wir gehören einander durdr Gc:res
Willen bis zum Tod.
Gott grändet eine Ordnang, in der ihr in der Ehe miteinan-
der leben könnt. ,,Ihr'Weiber, seid untertan euren Männern,
in dem Fferrn, wie sidr's gehört. Ihr Männer, liebet eure \fei-
ber" (Kol.3 [r8. r9]). Mit eurer Ehe gründet ihr ein Haus.
Dazu bedarf es einer Ordnung, und diese Ordnu;rg ist so
widtrig, daß Gott selbst sie setzt, weil ohne sie alles aus den
Fugen ginge. In allem seid ihr frei bei der Gestaltung eures
F{auses, nur in einem seid ihr gebunden: die Frau sei dem
Manne untertan, und der Mann liebe seine Frau. Damit gibt
Gott Mann und Frau die ihnen eigene Ehre. Es ist die Ehre
der Frau, dem Manne zu dienen, ihm eine Gehilfin zu sein -wie es in der Sdröpfungsgesdridrte hcißt [r.Mose z,20] -,
und es ist die Ehre des Mannes, seine Frau von F{erzen zu
lieben. Er ,,wird Vater und Mutter verlassen und an seinem
'\7eibe hangen" [Matth. rg, j], er wird sie ,,lieben wie sein
eigenes Fleisdr". Eine Frau, die über ihren Mann herrsöen
will, tut sidr selbst und ihrem Manne Unehrc, ebenso q-ie ein
Mann dtrrdr mangelnde Liebe zu seiner Frau sidr selbst und
seiner [;rau Unehre zufügt, und beide veradrten die Ehre
Gottes, die auf dem Ehestand ruhen soll. Es sind ungesunde
Zeiten und Verhähnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz
darie s'rdrt, zu sein s'ie der Mann, und der Mann in der
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Frau nur das Spielzeug seiner Herrsösu*rr und Freiheit er-
blid<t. Es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller
rnensdrliöen Lebensordnungen, wenn das Dienen der Frau
als Zurüd<setzwg, 1a als Kränkung ihrer Ehre, und die aus-
sdrließlidre Liebe des Mannes zu seiner Frau als Sdrwädre
oder gar als Dummheit angesehen wird.
Der Ort, an den die Frau von Gott gestelit ist, ist das Haus
des Mannes. Vas ein Haus bedeuten kann. ist heute bei den
meisten in Vergessenheit geraten, uns anderen aber isr es ge-
rade in unsererZeit besonders klar geworden. Es ist mitten in
der Velt ein Reich für sidr, eine Burg im Sturm der Zeir, eine
Zufludrt, ja ein Heiligtum; es steht nidrr auf dem sdrwanken-
den Boden der wedrselnden Ereignisse des äußeren und öf-
fentlidren Lebens, sondern es hat seine Ruhe in Gott, d. h. es

hat von Gott seinen eigenen Sinn und Wert, sein eigenes '!?e-

sen und Redrt, seine eigene Bestimmung und l(ürde. Es ist eine
Gründung Gottes in der'Welt, der Ort, an dem - was audr
in der 'I7elt vorgehen mag - Friede, Srille, Freude, Liebe,
Reinheit, Zudrt, Ehrfur&r, Gehorsam, überlieferung und in
dem aliem - Glü& wohnen soll. Es isr die Berufung und das
Glüd< der Frau, diese Velt in der \felt dem Manne aufzt.-
bauen und in ihr zu wirken. Vohl ihr, wenn sie erkennt, wie
groß und reidr diese ihre Besrimmung und Aufgabe ist. Nidrt
das Neue, sondern das Bleibende, nidrr das Wedrselnde, son-
dern das Beständige, nidrt das Laute, sondern das Stille, nidrt
die Vorte, sondern das Wirken, nidrt das Befehlen, sondern
das Gewinnen, nidrt das Begehren, sondern das Haben - und
dies alles beseelt und getragen von der Liebe zum Manne -,
das ist das Reidr der Frau. In den Sprüdren Salomos heißr
es:,,Ihres },lannes Herz d,zrf sidr auf sie verlassen, und Nah-
rung wird ihm nidrt mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein
Leides ihr Leben lang, Sie geht mit Wolle und Fladrs um
und arbeiret gerne mit ihren Händen. Sie steht vor Tage auf
und gibt Speise ihrem Hause und Essen ihren Mägden . . .

Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reidrt ihre
Hand dem Dürfrigen . . . Krafr und Sdröne sind ihr Gewand,
und sie ladrt des kommenden Tages . . . Ihre Söhne stehen
auf und preisen sie selig; ihr Mann lobt sie . . . Viele Tödrter
halten sic rugcndsam, aber du übertriffsr sie alle" [Sprüöe
3r, rr f.]. Das Glüd<, das der Mann in einer redrten oder,
wie es in der Bibel heißt, ,,tugendsamen", ,,klugen" Frau fin-
det, wird in der Bibel immer wieder als das hödrsre irdisdre
Glücl überhaupt gepriesen. ,,Die ist viel köstlicler als die
köstlidrsten Perlen" ISprüüe 3 r, r o] . ,,Eine tugendsame Frau
ist eine Krone ihres Mannes" [Sprüdre rz,4]. Ebenso ofien
aber spridrt die Bibel von dem Unheil, das durdr eine ver-
kehrte, ,,töridrte" Frau über den Mann und das ganze Haus
kommt.
'Wenn nun der Mann als das Haupt der Frau bezeidrnet wird
und sogar unter dem Zusatz ,,gleidrwie Christus ist das
Haupt der Gemeinde" [Eph.5, z3], so fällt damit auf unsere
irdisdren Verhältnisse ein göttlidrer Abglanz, den wir er-
kennen und ehren sollen. Die Würde, die dem Mann hier zu-
gesproöen wird, liegt nichr in seinen persönlidren Fähig-
keiten und Anlagen, sondern in seinem Amt, das er mit sei-
ner Ehe empfängc Mit dieser Vürde umkleidet soll ihn die
Frau sehen. Ihm selbst aber ist diese !7ürde hödrste Verant-
wortung. Als das Haupt trägt er die Veranrwoftung für die

Frau, für die Ehe und für das Flaus. Ihm fällr die Sorge und
der Sdrutz für die Seinen zu, er vertrirt sein Haus gegen-
über der Welr, er ist der Halt und Trost der Seinen, er ist
der Hausmeister, der ermahnr, straft, hilfr, tröster und der
für sein Flaus vor Gott steht. Es ist gut, weil göttliöe Ord-
nung, wenn die Frau den Mann in seinem Amte ehrc, und
wenn der N{ann seines Amtes wirklich walter. ,,Klue" ist der
Mann und die Frau, die die Ordnung Gomcs erkennen und
halten; ,,töridrt" ist, wer meinr, an ihre Stelle eine andere.

dem eigenen Willen und Verstand enrpringende Ordnung
setzen ztJ können.
Gott bat auf die Ehe einen Segen und eine Last gelegt. Der
Segen ist die Verheißung der Nadrkommensdraft. Gott läßt
die Mensöen teilnehmen an seinem immerwährenden Sdraf-
fen; aber es ist dodr immer Gotr selbst, der eine Ehe mir
Kindern segnet. ,,Kinder sind eine Gabe des Herrn" (Ps.
tz7, 3), und als soldre sollen wir sie erkennen. Von Gotr
empfangen die Elrern ihre Kinder, und zu Gott sollen sie sie
wieder führen. Darum haben die Eltern göttlidre Autoritär
gegenüber ibren Kindern. Luther spridrt von der ,,güldenen
Kette", die Gott den Ehern umlegt, und das Halten des 4.
Gebores hat nadr der Sdrrifr die besondere Verheißung eines
langen Lebens auf Erden- \fleil und solange aber die Men-
sdren auf Erden leben, hat Gott ihnen eine Erinnerung daran
gegeben, daß diese Erde unter dem Fludr der Sünde steht
und nidrt das Letzte ist. über der Bestimmung der Frau und
des Mannes liegt der dunkle Sdratten eines görtliöen Zornes-
'wortes, liegt eine göttlidre Last, die sie rragen müssen. Die
Frau soll ihre Kinder mit S*rmeizen gebären, und der Mann
soll in seiner Sorge für die Seinen viele Dornen und Disteln
ernten und seine Arbeit im S&weiße des Angesidrts run.
Diese Last soll Mann und Frau dazu führen, zu Gort zu rufen,
und sie an ihre ewige Bestimmung in seinem Reidre erinnern.
Die irdisöe Gemeinsdraft ist nur cin Anfang der ewigen Ge-
meinsdraft, das irdisdre Haus ein Abbild des himmlisdren
Hauses. die irdisdre Famiiie ein Abglanz der Vatersdraft
Gottes über alle Mensdren, die vor ihm Kinder sind.
Gott schenht eucb Christus als den Grnnd eurer Ehe. ,,Neh-
met eudr untereinander auf, gleidrwie eudr Christus aufge-
norrmen hat zu Gottes Lobe" (Röm. 15 [7)). Mir einem Vor-
te: lebt miteinander in der Vergebung eurer Sünden, ohne
die keine mensdrlidre Gemeinsdrafr, ersr redr! keine Ehe be-
stehen kann. Seid ni&r redrthaberisdr gegeneinander, urteilt
und ridrtet nichr übereinander, erhebr eudr nidrt übereinan-
der, sdriebr nie einander die Sdruld zu, sondern nehmt eudr
auf, wie ihr seid, und vergebt einander täglidr und von FIer-

1?"'Ihr eründet ein Pfarrhaus. Von eurem Haus soll ein Glanz
und eine Krafr ausgehen in viele andere Häuser. Es ist
ein Leben besonderen Verzidrtes, das ein Pfarrhaus auf sich
nimmt. Vieles, was zu seinem Amr gehört, muß der Mann
allein tragen, denn er führt das Amt und das Amt ist um
Gottes willen versdrwiegen. IJm so größer muß seine Liebe
zu seiner Frau sein, um so mehr muß er sie teilnehmen lassen
an aliem, woran er sie teilnehmen lassen darf, - um so mehr
aber wird auch die Pfarrfrau wieder dem Manne das Tragen
seines Amtes erleidrtern, ihm zur Seite stehen, ihm eine Ge-
hilfin sein. \fie aber wollen sie beide als fehlbare l\{ensdren
in der Gemeinde Chrisri leben und das Ihre tun, wenn sie

nidrt selbst im beständigen Gebet und in der Vergebung blei-
ben, wenn nidrt einer dem anderen hilft als ein Christ zu
leben. Es liegt da sehr viel am redrten Anfang und an der
täglidren übung.
Vom ersten Tage eurer Ehe an bis zum letzten muß es gehen:
nehmet eudr untereinander auf, . . zu Gottes Lobe. -
So habt ihr Gotes Vort über eure Ehe gehört. Dankt ihm
dafür, dankt ihm, daß er eudr bis hierher geführr hat, bitret
ihn, daß er eure Ehe gründe, festige, heilige und bewahre;
so werdet ihr in eurer Ehe ..etwas sein zum Lobe seiner Herr-
li*rkeit". Amen.

Aus, 0iefrich Sornho4pr,
V,l;derrlay,d ulrd Er{eburrg
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Militärseelsorge:

LernDrozeß in Ost und West

Um die getbrderte Neuordnung der Militärseel-
sorge ging es bei einer Podiumsdiskussion in
Friedewald. In den Beiträgen spiegelt sich die
Bandbreite der Positionen

Oberkirchenrat Bewersdorf. Evaneelische Kir-
che im Rheinland:

Einftihrung in die Podiumsdiskussion

Pfr. Dr.Karl Martn. Vorsitzender des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins. W iesbaden:

Gestellungsvenräge statt Bundesbeamtenstatus.

Pfarrer Axel Noack, Mitglied des Rates der
EKD:
Statement zum Tagungsthema.

Militärgeneraldekan J Ottemeyer, Bonn:

Zur Diskussion um den Militirseelsofsevertras.

Generalmajor Dieter Stöckmann, Diez:
Statement zum Tagungsthema.

Jan Niermöller. Vorsitzender Richter. Usingen:

Die Militärseelsorge - ein immergärendes Pro-

blem der Evangelischen Kirche.

epd-Ookumentation 25i92
40 Seiten. Geheftet DM 6,--

Analysen und
Arbeitshilfen zu
Aufgabenfeldern
der Kirchen

Frauenpolitik: Erfahn:ngen im Osten
Deutschlands

..Frauen sind stärker von Arbeitslosigkeit be-

troffen. Frauen geraten zunehmend wieder in
ökonomische Abhängigkeit von Männern. Frau-
en werden durch Pornographie in ihrer Würde
verletzt. Frauen sind wachsender Gewalt aus-

geselzt. Frauen im Rentenalter verbittert ihre
Rolle als Sozialhilf'eempiängerrn. "

Diese knappe Autzählung von Problemen. die

Frauen in tlen neuen Bundesländern erleben.

stellte die Bundessvnode in Leipzig am 25.9.90
tler Aufforderungen an die Kirchen voran. sich

in der Okumenischen Dekade Kirche in Solida-

rität mit den Frauen (1988 - 1998) entschie-
den und tatkrältig gegen Benachteiligungen von

Frauen in Kirche und Gesellschatt zu wenden.

Zur Verwi rkl ichung d icses Svnodenbeschlusses

veranstaltete die Koordinierungsgruppe vom 3.

his 5. April 92 in Hirschluch eine 
-Iagung unter

dem Thema "Erfahrungen mit der Vereinigung

- Frauenpolitik in Kirche und Gesellschaft".

Die Beitriige und Erträge dieser Tagung wer-
den in diesem Heti dokumentlert.

epd-Dokumentation 30/92

68 Seiten. Cchetiet DM 9.--

,,Die noch heute andauernde Nachordnung
der Frau

nach dem angeblich erstgeschaffenen Mann.
dem sie Gehilfin sein soll, geht ganz entschei-

dend auf alttestamentliche Vorbilder und ihre
Adaption in der christlichen Auslegungsge-

schichte zurück.

Die Ausgrenzuns der Frau aus der krrchlichen
und theologischen Verantwonung hat für die

christlichen Gemeinschaften verheerende Fol-

,een gehabt. Sie werden erst heute allmählich
durch die zunehmencie feministische Neuinter-
pretation cies Alten Testamen[s erkannt. Die
Verengung des Gottesbildes auf den autoritären
Gehorsam tbrdernden Gott. die Ausblendung
weiblicher Erfahrunsen aus Schöpfu ngsvorstel-

Lunsen. die reiigiöse Diskriminierung der Frau

im Kultus. ihre Brandmarkung als verfirhrerisch
und sündhatt unci die vielen manniichen Fehlin-
terpretationen der Wirklichkeir haben die Bot-
schaft der Kirche verstümmelt und entsetzliches

Leid über die iVlenschen gebracht. Die übertäl-

lige Neuinterpretation der biblischen Schrifien

und ihrer Nachwirkung ist viel zu spät in Gang

gekommen. heute aber bereits unüberhörbar.

wenn auch im akademischen Betrieb noch völ-

lig unzureichend aut'senommen. "

Der Alttestamentler Erhard Gerstenberser aus

Marburg tbrmulierte diese Einschäuung wäh-

rend eines Hearings rn der Evangeiischen Aka-
demie Arnoldshain.das unter dem Thema Frau-

enf'örderung und Frauenibrschung in Theologie

und Kirche stand. Sigrid Häiher. die Frauenre-
t'erentin der EKD. besorste eine Zusammenstel-
lung der dort gehaltenen Beiträee. welche rls

epd-Dokumentation 12,t 92

Theologische Fraueniorschung und Feministi-
sche Theologie vorireet.

60 Seiten. Geheftet DM 8.--

Die Frauenforschung
an Hochschulen verankern

Hannover (epd). Studentinnen
und Wissenschaftlerinnen an den
theolocischen Fakultäten müssen

nach Änsicht einer Kommission der
Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD) stärker gefördert wer-
den.,

Um theologische FrauenJor-
schung und feminishsche Theologie
stärker in das Lehrangebot von Uni-
versitäten und kirchlichen Hoch-
schulen einzugliedem, müsse es da-
her wesentlich darum gehen, Frau-
en die Hochschullautbahn zu er-
möglichen. Die EKD-Kommission,
die vor kurzem ein Hearing zu die-
sem Thema veranstaltet haite, will
nun eine Konzeption zur Förderung
der theologrschen Frauenforschung
erarbeiten.
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Johannes Ottemeyer

von den Steinen. ,'
,a:l|:. - -;-. r-r r-l--

brv-aktuel l ,

Vor 400,000 Johren mochte sich der Mensch dos Feuer
hnisch gesehen sind wir bis heute
en. Der Preis für dre Verbrennuno
nohezu olles, wos unser Leben "

bestimmt, wird der Untergong der menschlichen Zivili-
sotion sein, Wenn wir Menschen nicht die Sourier des
2l . Johrhunderts werden wollen, müssen wir unser Ver-
holten rodikol öndern. Vor diesem Hinterqrund qewinnt de

Ausgongspunkt oäen Leöens ors
Energiequelle ner,e Bedeutung.
Die wichtigsten wissenschoftlichen
Untersuchungen unserer Zeit
sehen ols Lösunq der drohenden
Umweltkotostroöhe den Einsotz
erneuerborer Enerqien vor.
Deren Grundlooe: äie Sonne,
Quelle von röhrlich uber
350 Millionen Milliorden Kilowott-

stunden Strohlunoseneroie
nr rf dar Frlo l\11ah-r nlc aÄ:- --, ,, -,- Y-nug.
Jetzt hoben srch Menschen
entschlossen - Konsequenzen
zu ergrelfen und mit Sonnen- :

cn'oroio 7r rlahan ln._l6r
Arbeit. Zu House. Unterwens
nouitrouän. A;rt". Mä;äöä; ,

Bouherren, Politiker,
lhre Lösungen sind so einfoch
rrria r lktorzar rnanr{
Für jeden mochbor,
Der Film von Ulz Clossen und
Corl-A. Fechner zeiqt sie.
Eine umfossend recnerchier-
te filmische Bestondsouf -
nohme, die beweist, doß
der Einsotz reoenerotiver
Energien bere-its heute
f unktioniert, Zur Vertiefung
liefern die Autoren in jeder
Kossette ein umfongreiches
Begle iheft mit,

Von der Einfochheit
des Mocnboren
Ein: T !a- !E C;assen und Ccrt'A Fechner

Auloren:
KOmero:
Schniii:
Ton & Assisienz:
Musik:
Sprecher:
Begleitheftl
Lönge:
Moster:
Kop e:
Produktion:

Utz Clossen, Corl-A Fechner
Utz Clossen
Coroline Meier
Susonne Schworz
Jchonnes Sfrvzewski'Volker Quondt
Susonne Schworz
29:38 Min
BETACAM SP
VHS, PAL
focusJilm, Moi-Augusf 1 992
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